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Im Unterzeichneten Verlage ist erschienen:

Schriften des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure, No. 10

25 Jahre Unfallverhütung
Eine Studie, 

den deutschen Berufsgenossenschaften zugeeignet
vom

Verein deutscher Revisions-Ingenieure E. V.

B earb e ite t von
Ingen ieur E .  B a u e r *  Professor IM . G r& ry

Leiter des techn. Aufsichtsdienstes der Nahrungsmittel- und  Abteilungsvorsteher im Kgl. Materialprüfuugsamt
Industrie-Berufsgenossenschaft. u. techn. Beirat der Steinbruclis-Berufsgenossenschaft

U eber Zw eck und  In h a lt  d ieser S ch rift g ib t d as  h ie r  zum  A b d ru ck  g e b ra c h te  V o r w o r t  des Werkes 
se lb s t A ufschluss.

Im Herbst des Jahres 1910 blickt der grösste Teil der gewerblichen Berufsgenossenschaften Deutschlands aui 
25jährige erfolgreiche Tätigkeit zurück.

Diese Zeitwende wollten die im Verein deutscher Revisions-Ingenieure vereinigten technischen Aufsichtsbeamten 
der Berufsgenossenscliaften nicht vorübergehen lassen, ohne ihrerseits zu erkennen zu geben, wie sie mit Hingabe an ihren 
Beruf die Bestrebungen der Berufsgenossenschaften innerhalb ihres Wirkungskreises, insbesondere auf dem Gebiete der 
Unfallverhütung zu fördern allezeit bereit sind.

Der Plan, durch eine illustrierte Druckschrift den Fortschritten in den Massnahmen zur unfallsicheren und gesund
heitlich einwandfreien Ausgestaltung der Arbeitsweisen in den wichtigsten Betriebszweigen aller Berufsgenossenschaften 
ein würdiges Denkmal zu setzen, musste aus Mangel au Zeit und Mitteln zurückgestellt werden. Dagegen war es möglich, 
dank dem Entgegenkommen der K a i s e r  W i l h e l m -  u n d  A u g u s t e - V i k t o r i a - S t i f t u n g  d e r  d e u t s c h e n  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n ,  die vorliegende Studie zu veröffentlichen, die zahlenmässig beweisen soll, dass die 
Berufsgenossenschaften und ihre Organo während des verflossenen Vierteljahrhunderts auf dem Gebiete der Unfall
Verhütung nicht vergeblich gearbeitet haben, wie vielfach behauptet wurde.

Wenn auch heute in Deutschland noch mehr als eine Million Arbeiter Unfall-Entschädijgungen im Gesamtbeträge 
von mehr als 150 Millionen Mark beziehen, so ist dem entgegen zu halten, dass die Unfall-Versicherung der Berufs-' 
genossenschaften etwa ein Drittel der Bevölkerung des ganzen Reiches umfasst, und dass, wie in diesem Buch an der 
Unfall-Bewegung der gewerblichen Berufsgenossenschaften gezeigt wird, der Erfolg der berufsgenossenschaftlichen Be
strebungen namentlich auf dem Gebiete der V e r m i n d e r u n g  d e r  S c h w e r e  d e r  V e r l e t z u n g e n  zu suchen ist

Die vorliegende Arbeit gibt nur eine Uebersicht über diu grossen Industriogruppen, es liogt aber das Material 
für jede einzelne Berufsgenossenschaft vor und kann gedruckt abgegeben werden, falls die Berufsgenossenschaft es wünscht.

Während dieses Buch bereits im Druck war, erschien unter dem Titel: „Notwendigkeit, Erfolge und Ziele der 
technischen Unfallverhütung“ eine Dissertation von Dipl.-Ing. Ernst Barten, Gewerbe-Referendar aus Wickrathberg im 
Rheinlande, die sich mit der deutschen Unfall-Versicherung und ihren Ergebnissen von 1890 bis 1907 beschäftigt und im 
wesentlichen die Dringlichkeit der an den deutschen Maschinenbau zu stellenden Forderung beweist, bei Konstruktion 
von Maschinen den Unfallschutz als vollwertigen Konstruktionsfaktor zu berücksichtigen. Unsere Arbeit wird beweisen, dass 
auch ausserhalb der durch den Maschinenbetrieb drohenden Gefahren noch vieles geschehen kann, um Unfälle abzuwenden.

Unter den Aufgaben der Berufsgenossenschaften ist die Bekämpfung der Unfälle und ihre Folgen die vornehmste. 
Jeder abgewendete Unfall, jeder Arbeiter, dessen Leben oder Gesundheit erhalten wird, bedeutet eine Stärkung der natio
nalen Kräfte, die im W ettbewerb der Nationen heute mehr als je  aufs äusserste gesammelt und angestrengt werden müssen.

Deshalb freuen wir uns der errungenen Erfolge, sind aber auch eingedenk der Mahnung, die auf dem letzten 
Berufsgenossenschaftstag in S tuttgart der Präsident des Reichsversicherungsamtes, Dr. Kaufmann, aussprach:

W e r r a s t e t ,  d e r  r o s t e t !
Verein deutscher Revisions-Ingenieure. E. V.

Der Vorsitzende. G a r y .

D as W e rk  um fasst 170 Seiten  in L ex .-8° -F o rm a t m it 19 g ro ssen  T abellen  und  g rap h isch en  D arste llu n g en .
P re is  geh. M. 9 ,— , geb. M. 10,— .

B E R L IN  S.W . 11. A. Seydel, Verlag.
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D e n  V e r h a n d l u n g e n  d e r  17. o r d e n t 
l i c h e n  H a u p t v e r s a m m l u n g  i n  B e r l i n - C h a r 
l o t t e n b u r g  lag fo lgende T ageso rdnung  zugrunde:

1. B e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s  für die Zeit vom
1. Oktober 1909 bis 29. September 1910.

2. V e r e i n s a n g e l e g e n h e i t e n :
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Jahr 

1909/1910.
b) Bericht der Rechnungsprüfungskommission. Er

teilung der Entlastung für Vorstand, geschäfts- 
fiihrenden Ausschuss und Schatzmeister.

c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr 
1910/1911 (§ 7 der Satzungen).

d) Neuwahl der satzungsgem äss ausscheidenden 
M itglieder des Vorstandes, des geschäftsführen
den Ausschusses und der Redaktions-Kom m is
sion. Vom Vorstand scheidet aus: Herr Gary, 
vom geschäftsführenden Ausschuss: die Herren 
Behr, Bütow und Dr. Löbner, von der Redak
tions-Kom m ission: Herr Urban.

e) Bericht über den Stand der Vereinsschriften.
f) Zweiter Kursus zur Einführung in die S tark

strom -Elektrotechnik.
g) Vorlage der Festschrift zum 25 jährigen Jubi

läum der deutschen B.Q.B.O.
2. Herr Professor Dr. ing. G e o r g  S c h l e s i n g e r :  

D a s  Z u s a m m e n g e h e n  von  W i r t s c h a f t 
l i c h k e i t  u n d  U n f a l l v e r h ü t u n g  b e i  
d e n  m o d e r n e n  T r a n s p o r t a n l a g e n  (mit 
Lichtbildern).

3. Herr M edizinalrat Dr. med. J u l i u s  B l u m e :  
D e r  „ k e i m f r e i e  S c h n e l l v e r b a n d “ i n  
d e r  H a n d  e i n e s  j e d e n  N o t h e l f e r s  a l s  
d e r  v o r t e i l h a f t e s t e  N o t v e r b a n d  f ü r  
d i e  e r s t e  H i l f e  b e i  V e r l e t z u n g e n  u n d  
U n g l ü c k s f ä l l e n  (mit Vorführungen).

4. Herr K o c h :  E x p l o s i o n s s i c h e r e  G e f  ä s s e  
n a c h  P a t e n t  M a r t i n i  u n d  H ü n e c k e .

5. Herr B e h r :  E x p l o s i o n e n  b e i m  F a s s 
p i c h e n .

6. Herr N o t t e b o h m :  B e r i c h t  ü b e r  d i e  T a 
g u n g  d e r  w e s t l i c h e n  G r u p p e  d e s  V e r 
e i n s .

7. Technische Mitteilungen.
a) Herr H ö r b e r :  U n f a l l s c h ä d e n  d u r c h  
B r ü c h e  a n  G a s f l a s c h e n .  — b) Herr S p i e l 
m a n n :  D i e  n e u e  S c h i e s s i n s t r u k t i o n 
d e r  S t e i n b r u c h s  - B e r u f s g e n o s s e n 

s c h a f t .  — c) Herr L ö s c h e :  S c h u t z v o r 
r i c h t u n g  g e g e n  d a s  H i n e i n z i e h e n  d e r  
H ä n d e  i n  W a l z e n .

8. Im Anschluss an die gemeinsame Besichtigung der 
Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt B e 
s p r e c h u n g  d e r  a u s g e s t e l l t e n  N e u e 
r u n g e n  a n  S c h u t z v o r k e h r u n g e n .

9. Anträge der Mitglieder.
10. Wahl von Zeit und Ort der 18. Hauptversammlung.

Sitzung vom 29. September 1910.
In der Versammlung sind anw esend:
1. A ls G äste: D er P räsiden t des R eichs-V ersiche

rungsam tes H err W irkl. G eh. O ber-R egierungsrat Dr. 
K aufm ann, der Königl. B aurat D r. ing. E m il Blum , V o r
sitzender der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaft, ferner die Herren Bolomey, technischer 
Aufsichtsbeamter, Derduck, Gewerbeassessor, Gum
bart, techn. Aufsichtsbeamter, Hintze, techn. Aufsichts
beamter, Krämer, Geschäftsführer, Krieger, Tonindu
strie - Zeitung, Mödder, techn. Aufsichtsbeamter, Dr. 
Ruhnau, Königl. Gewerbeinspektor, Schob, Ingenieur,
A. Seydel, Verlagsbuchhändler, H. W einmann, Kom
merzienrat, Solnhofen, Dr. W elzel, Königl. G ew erbe
inspektor.

2. Die Ehrenmitglieder des Vereins: Herr Geheimer 
R egierungsrat D r. ing. Prof. 'K. H artm ann-B erlin  und 
Herr Ober-Ingenieur Specht.

3. Die Mitglieder, die Herren: Dr. Adam-Breslau, 
A lbrecht-Charlottenburg, Bauer-M annheim, Betzel-Ber- 
lin, Bischoff-Dresden-A., Dr. Bramkamp-Breslau, Bü- 
tow -Essen, Busch-G era-U nterm haus, C arstens-N ürn
berg, Cassel-Hannover, Düchting-Berlin, E lten-B ar
men, Feldmann-Eschersheim, Franz-Hannover, Freu
denberg-Essen, M. Freyberg-M ainz, Freystedt-H anno- 
ver, Professor G ary-G ross-Lichterfelde-W est, F. Gun- 
derloch-Berlin, Gunderloch-M ainz, H aase-Hannover, 
Hermann-Guben, von Hoesslin-Karlsruhe, Hoffmann- 
Charlottenburg, Holtzhausen-Chemnitz, Horne-Dahlem, 
Hülfert-Cöln a. Rh., Hütt-Berlin, Kappes-Düsseldorf, 
Klein-Friedenau, Koeppen-Berlin, Külp-Steglitz, Kunze
Dresden, Leonhard-M annheim, Leupold-Bautzen, Linn- 
M .-Gladbach, Dr. Löbner-Leipzig, Loch-Friedenau, 
M andel-Gr.-Lichterfelde, M artens-Dortm und, M eyer
Hamburg, M ühlbauer-Charlottenburg, M ülhan-Hagen, 
N ottebohm -Saarbrücken, Pfaff-Chemnitz, Pierau-Tem - 
pelhof, Poggenpohl-Cöln a. Rh., Popp-N ürnberg, Rei- 
chard-Ham burg, Reinold-Berlin, Renz-Nürnberg, Rothe-
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Leipzig, Rottsieper-Leipzig, Schäfer-Leipzig, Schaub
Stuttgart, Schindler-Berlin, L. Schirmer-Berlin, Schleif
Mainz, Schmidt - Südende - Berlin, Schroers - Crefeld, 
Schuberth-Stuttgart, Seidel-W ilmersdorf, Sickel-Cöln
a. Rh., Siemens-Königsberg, Silber-M ainz, Söllinger- 
Halle, Spielmann-Breslau, Stöpel-Heidelberg, Uhrig- 
Karlsruhe, U rban-Charlottenburg, W underle-M ainz, 
Zacharias-Rem scheid, Zscheyge-Berlin.

Der unter Punkt 1 der Tagesordnung aufgeführte, 
gedruckt vorliegende B e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s  
über das Vereinsjahr 1909/10 hat folgenden W ortlaut: 

Besonders Bemerkenswertes hat sich in dem ver
flossenen Vereinsjahr nicht zugetragen.

Ein grösser Teil der Mitglieder ist in diesem Jahr 
mit den Vorbereitungen für die Festschriften und Be
richte aus Anlass des 25 jährigen Bestehens der deut
schen gewerblichen Berufsgenossenschaften neben den 
laufenden Dienstgeschäften so reichlich in Anspruch 
genommen gewesen, dass die Vereinstätigkeit keine so 
rege w ar als sonst.

Der Versuch, den im Frühjahr 1909 mit grossem 
Erfolge abgehaltenen Kursus zur Einführung in die 
Starkstromelektrotechnik im Herbst 1909 zu w ieder
holen, misslang. Trotzdem  bei einer vorhergegangenen 
Rundfrage eine ausreichende Anzahl von Hörern sich 
unverbindlich gemeldet hatte, gingen nachher die Mel
dungen doch so zögernd und in so geringer Zahl ein, 
dass den Herren Vortragenden, die sich freundlicher
weise bereit erklärt hatten, ihre W issenschaft wieder 
in den Dienst der Sache zu stellen, in letzter Stunde 
abgesagt und der Kursus aufgegeben werden musste. 
Der 17. Hauptversammlung in Berlin soll es Vorbehal
ten bleiben, darüber zu entscheiden, ob trotz dieses 
Fehlschlages noch einmal ein Versuch auf W ieder
holung des Kursus unternommen werden soll.

Durch den Tod hat im verflossenen Vereinsjahre 
der Verein kein Mitglied verloren, dagegen sind die 
Herren Lenk und Haedicke ausgeschieden. Herr
F. Möser wurde gemäss § 8 e der Satzungen aus der 
Mitgliederliste gestrichen.

Eingetreten sind 12 Herren, nämlich die Herren:

1. Berle, Carl, techn. Aufs.-B. der Sektionen IV u. V 
der Süddeutschen Eisen- und S tahl-B .-Q . M ann
heim.

2. Blatter, Gewerbeinspektor, Berlin N.O., Elbinger- 
strasse 19.

3. Bolzong, Aug., Dipl. Ing., techn. Aufs.-B. der Süd
deutschen Textil-B .-G ., Augsburg, Sophienstr. 1.

4. Emrich, Paul, Architekt in Montigny bei Metz.

5. Franz, Otto, techn. Aufs.B. der Hannov. Bauge- 
w erks-B .-G ., Hannover, Sallstr. 104.

6. Geltner, Karl, techn. Aufs.-B. der Hannov. Bau- 
gew erks-B .-G ., Hannover, Flüggestr. 11 II.

7. Jungfer, Gew erberat, Dr., Berlin N. W. 52, W erft
strasse 2.

8. Krausneck, Heinrich, Ingenieur, techn. Aufs.-B. 
der land- und forstw irtschaftl.-B .-G . für den Re
gierungsbezirk Oberpfalz und Regensburg, Regens
burg, Pfauenstr. 10.

9. Lim, Dagobert, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der 
Rhein. W estfäl. Textil-B .-G ., M .-Gladbach.

10. Schroers, Willy, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der 
Seiden-B .-G ., Crefeld, Verwaltungsgebäude, Alex- 
anderstr. 15.

11. W issel, Oskar, techn. Aufs.-B. der Brauerei- und 
M älz.-B .-G ., Leipzig, Senefelderstr. 2 I.

12. W ittkam p. R., Geschäftsführer u. techn. Aufs.-B. 
der Sektion II der Rhein. W estfäl. Baugewerks-
B.-G ., Dortmund.
Die M itgliederzahl beträgt zur Zeit 179.
Im Vorjahre ist der Verein dem I n t e r n a t i o 

n a l e n  I n s t i t u t  f ü r  T  e c h n o - B i b I i o g r a - 
p h i e beigetreten, an dessen erster Versammlung des 
O rganisationsausschusses der Vorsitzende teilgenom 
men hat. Die Druckschriften des Institutes sind dem 
Verein regelm ässig zugegangen. Die vielfachen An
griffe, die das Institut aber in der Presse und durch 
Flugschriften erfahren hat, haben den Vorsitzenden ver
anlasst, an den Sitzungen des O rganisationsausschus
ses nicht weiter Teil zu nehmen und sich abw artend 
zu verhalten.

Der V e r e i n  z u r  P f l e g e  d e s  G e w e r b e 
h y g i e n i s c h e n  M u s e u m s  i n  W i e n  hat an den 
Verein eine Einladung zur Teilnahme an der 21. und 
letzten Generalversammlung gelangen lassen, die am 
19. Januar 1910 in W ien stattfand. Wegen der weiten 
Entfernung hat der Vorstand davon absehen m üssen, 
einen V ertreter zu der Versammlung zu entsenden. 
Vermögen, Bibliothek und Sammlungen des G ew erbe
hygienischen M useums in Wien sind an das t e c h 
n i s c h e  M u s e u m  f ü r  I n d u s t r i e  u n d  G e 
w e r b e  i n  W i e n  übergegangen und der Verein zur 
Pflege des Gewerbehygienischen Museums hat sich 
demgemäss aufgelöst. .

Auf Einladung des Vorstandes der I n t e r n a t i o 
n a l e n  H y g i e n e -  A u s s t e l l u n g  1911 in  D r e s 
d e n  ist der Vorsitzende dem Ausschuss für die 
Gruppe V 4 „Arbeiterschutz und Arbeiterwohlfahrt“ 
beigetreten. Über die Beteiligung des Vereins an d ie
ser Ausstellung w ird noch Beschluss gefasst w erden.

Zu einer V e r s a m m l u n g  d e r  B e r u f s g e 
n o s s e n s c h a f t s b e a m t e n ,  die am 15. Februar 
1910 in Berlin abgehalten wurde, ist der Verein ein
geladen w orden; da indessen die Versammlung die 
Regelung der Anstellungsverhältnisse der Beamten und 
die Erörterung der Standesinteressen bezweckte, und 
technische Dinge nicht yerhandelt wurden, ist eine



Vertretung des Vereins nicht für notwendig erachtet 
worden.

Der D e u t s c h e  V e r s i c h e r t e n - V e r b a n d  
in Leipzig hat den Vorstand zur Teilnahme an einer 
erw eiterten Ausschusssitzung am 21. Juli 1910 in Leip
zig eingeladen, in der die Stellungnahme zum Entwurf 
der Reichs - V ersicherungsordnung auf Grund von 
5 Referaten besprochen wurde. Auch dieser Einladung 
konnte keine Folge gegeben werden.

Der I n t e r n a t i o n a l e  V e r b a n d  d e r  
D a m p f k e s s e l  - Ü b e r w a c h u n g s  - V e r e i n e  
hat — wie in den Vorjahren —  den Verein auch zu 
seiner 40. D elegierten- und Ingenieur-Versammlung 
eingeladen und unser Mitglied, Herr Oberingenieur 
Bütow, hat den Verein Deutscher Revisions-Ingenieure 
bei dieser Gelegenheit vertreten.

Eine gemeinsame S i t z u n g  d e s  V o r s t a n d e s ,  
des geschäftsführenden Ausschusses und der Redak
tionskommission fand am 12. März 1910 im Haus des 
Vereins Deutscher Ingenieure statt. Von einem M it
glied war der Antrag gestellt worden, der Vorstand 
möge an den Reichstag zur Reichs-V ersicherungsord
nung eine Eingabe richten mit dem Antrage, die tech
nischen Aufsichtsbeamten bei Ausübung ihrer durch 
das Gesetz vorgesehenen verantwortungsvollen T ätig 
keit ebenso zu schützen wie die unm ittelbaren und 
m ittelbaren Staatsbeam ten. Der Vorstand hat ge
glaubt, diesem Antrage n i c h t  entsprechen zu sollen, 
weil er der Ansicht ist, dass die Verleihung der Be
amteneigenschaft an die technischen Aufsichtsbeamten 
diesen unter Umständen neue, nicht wünschenswerte 
Verpflichtungen auferlegen könnte, und dass die Vor
stände der Berufsgenossenschaften einen solchen Schritt 
wahrscheinlich nicht billigen würden. Der Vorstand 
meint auch, dass die Aufsichtsbeamten schon jetzt ge
nügenden Schutz gemessen.

In der V o r s t a n d s s i t z u n g v o m  12. M ä r z  
1910 wurde ferner über die notwendige Änderung des 
Versammlungsortes, über die geplante Festschrift und 
die neu herauszugebenden Vereinsschriften verhandelt. 
Der Vorstand w ar einstimmig der Ansicht, dass die 
Verlegung der Versammlung mit Rücksicht auf das b e 
vorstehende Jubiläum der Berufsgenossenschaften er
w ünscht sei.

Durch Rundschreiben vom 19. März d. Js. sind die 
Mitglieder gebeten worden, dem Antrage des V orstan
des auf V e r l e g u n g  d e r  H a u p t v e r s a m m 
l u n g  von Eisenach nach Berlin zuzustimmen. Bei der 
schriftlichen Abstimmung über diesen Antrag des Vor
standes haben sich 124 Mitglieder für die Verlegung 
und nur 6 gegen die Verlegung ausgesprochen. Der 
Vorstand hat deshalb die 17. Hauptversammlung nach. 
Berlin verlegt.

Als einer der Gründe, die für die Verlegung sp ra 

chen, war ein Vortrag des Herrn Geh. Reg. Rates Prof. 
Kämmerer angegeben; da aber nach Rücksprache mit 
dem Herrn Präsidenten des Reichs-Versicherungsamtes 
die Sitzung auf den 29. und 30. September 1910 ver
legt werden m usste und, wie erst später bekannt wurde, 
am gleichen Tage die Ausschusssitzung des Deutschen 
Museums von M eisterwerken der Naturwissenschaft 
und Technik in München stattfindet, bei der Herr Käm
merer zugegen zu sein wünscht, m usste von dem be
reits zugesagten Vortrag Abstand genommen werden. 
Dafür hat Herr Prof. Dr. Schlesinger die Freundlich
keit gehabt, einen Vortrag über einen verwandten 
Gegenstand zuzusagen.

Die geplante V e r e i n s s c h r i f t  über Unfallver
hütung an Stanzen und Pressen konnte noch nicht fer
tiggestellt werden.

Die Drucklegung der V e r h a n d l u n g s s c h r i f t  
hat in diesem Jahre leider w ieder sehr viel Zeit bean
sprucht, weil die Herren Mitglieder die von ihnen er
betenen Beiträge zu spät einsandten oder die Bild
stöcke nicht zeitig genug zu haben waren. Es ist im 
Interesse einer schnellen Berichterstattung durchaus 
notwendig, dass die Herren Vortragenden sich vorher 
vergewissern, ob und zu welcher Zeit ihnen Bildstöcke 
zur Verfügung stehen, damit event. rechtzeitig für 
deren Vervielfältigung gesorgt wird, oder andere ge
eignete M assnahmen getroffen werden können.

Die Verhandlungen der 16. Hauptversammlung sind, 
wie üblich, den interessierten Behörden, Berufsge
nossenschaften und Privaten zugesandt worden, und 
es ist von vielen Seiten Dank dafür ausgesprochen 
worden.

Der Beschluss der 16. Hauptversammlung in Frei
burg, wegen der g e r i c h t l i c h e n  Z e u g n i s 
p f l i c h t  d e r  t e c h n i s c h e n  A u f s i c h t s b e -  
a m t e n der Berufsgenossenschaften vorstellig zu w er
den, ist zur Ausführung gebracht und unmittelbar nach 
der Versammlung ist die gefasste Resolution unter an
derem auch dem Verbände der Deutschen Berufsge
nossenschaften mitgeteilt worden. Dieser Verband hat 
auf dem 23. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag vom 
19. Oktober 1909 in Stuttgart unter Punkt 9 seiner 
Tagesordnung die Angelegenheit behandelt. Der Re
ferent, D irektor Dr. Brauer, Geschäftsführer der Be
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie hat über 
den Gegenstand berichtet, konnte die beschlossene Er
klärung der Versammlung in Freiburg dem Berufsge
nossenschaftstage aber nicht unterbreiten, weil es nicht 
mehr möglich war, sie ihm rechtzeitig zuzustellen. 
Deshalb sind die W ünsche des Vereins Deutscher Re
visions - Ingenieure am Berufsgenossenschaftstage in 
Stuttgart nicht erörtert worden, und der Berichterstatter 
hat sich darauf beschränkt, vorzuschlagen, der G e
nossenschaftstag möge folgende Erklärung annehmen:
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„D er Berufsgenossenschaftstag hält es für w ün
schenswert, dass die Zeugnispflicht der technischen 
Aufsichtsbeamten gesetzlich dahin geregelt wird, dass 
sie über Tatsachen, die ihnen amtlich bekannt gew or
den sind, nur mit Genehmigung des G enossenschafts
vorstandes vernommen werden dürfen.“

Aus dem Bericht über die Verhandlungen ist nicht 
ersichtlich, ob sich die Versammlung dieser Erklärung 
angeschlossen hat; eine Besprechung des Referates hat 
nicht stattgefunden, da der Vortrag nur zu Protokoll ge
geben wurde.

Bei dem 24. ordentlichen Berufsgenossenschafts
tage am 10. Mai 1910 in Berlin ist man auf die Sache 
nicht nochmals eingegangen, und sie darf deshalb wohl 
als erledigt angesehen werden.

Am 24. G e n o s s e n s c h a f t s t a g e  hat neben 
verschiedenen anderen Mitgliedern des Vereins auch 
der Vorsitzende Teil genommen und als Correferent 
im Benehmen mit Herrn Justizrat Dr. Bitter-Hamburg, 
über folgenden Gegenstand berichtet:

„Stellungnahme zu dem Bestreben der Landes
regierungen und Polizeibehörden, neben den Unfall
verhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften be
sondere Vorschriften zu erlassen.“ Der Vortrag ist in 
der Verhandlungsschrift des Berufsgenossenschafts
tages abgedruckt.

Der Hafeninspektor von Bremen richtete an den 
Verein folgende A n f r a g e :

„Bei Durchsicht der Schrift No. 2 des Vereins 
Deutscher Revisions-Ingenieure: „Anleitung zur Unter
suchung von Hebezeugen etc.“ habe ich zwei Tabellen 
gefunden, die von Binde- und Anschlagketten han
deln.

W ir in unserer schiffstechnischen Sprache ver
stehen unter „Binden“ und „Anschlägen“ , soweit es 
sich um die Platzveränderung von Gütern handelt, das
selbe. Darum möchte ich mir erlauben höflichst an
zufragen, welchen Unterschied der Verein Deutscher 
Revisions-Ingenieure macht zwischen „Binde- und An
schlagketten“ , von denen auf Seite 14 die Rede ist, 
und „kurzgliedrigen Bindeketten“ , von denen die T a 
belle auf Seite 15 spricht.

Ich möchte Sie deshalb um eine gütige Antwort 
bitten, weil der von dem Verein gemachte Unterschied 
sich auch in der gestatteten Belastung ausspricht, in
dem die Tabelle auf Seite 14 für eine lA“ Kette 1000 kg 
zulässt, während nach der Tabelle auf Seite 15 eine 
’A“ (12,70 mm) Kette mit rund 1550 kg belastet w er
den darf; das sind recht beträchtliche Gew ichtsunter
schiede.“

Nach Verhandlung zwischen einigen Mitgliedern 
der Berliner Gruppe ist dem Herrn folgender Bescheid 
erteilt worden:

„Anschlag- und Bindeketten sind im M aschinen

bau zwei verschiedene Dinge. Erstere dienen zur Be
festigung der Last am Lasthaken des Kranes. Binde
ketten werden dagegen zum Zusammenbinden einzel
ner Teile, z. B. von Eisenträgern zu einem Paket ver
wendet. Die Bindekette kann freilich auch gleich
zeitig oder für sich als Anschlagkette benutzt werden, 
und das ist der Grund dafür, dass beide Ketten in den 
Tabellen gemeinschaftlich behandelt werden.

Hinsichtlich der Tabellen über Tragfähigkeit der 
Ketten ist zu bemerken, dass sich die Tabelle für 
Binde- und Anschlagketten Seite 12 (dritte Auflage) 
nur auf diese Ketten bezieht, während die Tabelle 
Seite 13 (dritte Auflage) für die Lastketten der H ebe
zeuge gilt. D ass für Binde- und Anschlagketten eine 
geringere Tragfähigkeit angegeben ist als für Lastketten, 
hat seinen Grund darin, dass bei ersteren in der Regel 
(wenn auch nur in einzelnen Gliedern) eine un
günstigere Beanspruchung auf Biegung und Zug auf-, 
tritt als bei Lastketten, die vorwiegend auf Zug bean
sprucht werden. In der Tabelle für Binde- und An
schlagketten ist also diesem ungünstigen Umstande 
Rechnung getragen.“

Die B e r l i n e r  G r u p p e  des Vereins hat im 
W inter-Sem ester 1908/09 wiederum regelmässige Z u
sammenkünfte teilweise unter Zuziehung von Damen 
abgehalten, und hat auch, wie üblich, sich zu einem ge
meinsamen Essen am 12. März 1910 im Kaiserkeller 
mit mehreren von ausw ärts herbeigekommenen Mit
gliedern vereinigt.

Die w e s t l i c h e  G r u p p e  des Vereins trat am
4. Mai 1910 in Saarbrücken zusammen. Über die dort 
gepflogenen inhaltsreichen Verhandlungen wird das in 
Aussicht gestellte Protokoll Aufschluss geben.

Unser E h r e n m i t g l i e d ,  Herr Oberingenieur 
Specht, langjähriger techn. Aufsichtsbeamter der nord
östlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft hat 
am 20. Juli 1910 in erfreulicher Frische seinen 75. Ge
burtstag  gefeiert, aus welchem Anlass ihm Glück
wünsche des Vereins überm ittelt worden sind.

Das Salzkottener Verkaufsbureau hat dem Verein 
eine Anzahl Modelle seiner e x p l o s i o n s s i c h e r e n  
G e f ä s s e freundlichst zur Verfügung gestellt. Über 
diese Gefässe wird unter einem besonderen Punkt der 
Tagesordnung verhandelt.

Wie im Vorjahre, hat die S ä c h s i s c . h e  T e x -  
t i l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  wie auch die 
S ü d d e u t s c h e  T e x t i l  - B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t  dem Verein wieder 100 M ark überwiesen, 
wofür hier verbindlichster Dank ausgesprochen sei.

Der B ü c h e r e i  des Vereins sind folgende Druck
schriften überwiesen w orden:

Mitteilungen des Internat. Verbandes für die M a
terialprüfungen der Technik No. 8, 9 und 10 vom Juli
1909, No. 11 und 12 vom August 1909, No. 13 vom



7

Dezember 1909, No. 14 vonf Januar, No. 15 vom Fe
bruar 1910 und No. 16 vom Mai 1910.

Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der 
Brauerei und M älzerei-Berufsgenossenschaft 1908.

Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der 
Rhein. - W estf. H ütten- und W alzw erks - Berufsge
nossenschaft, Ingenieur Freudenberg 1908.

Jahresberichte der technischen Aufsichtsbeamten 
der land- und forstw irtschaftlichen Berufsgenossen
schaft für den Reg. B. Oberfranken 1904 und 1905.

Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der 
Sektion VIII der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft
1909.

Jahresbericht des D am pfkessel-Ü berw achungsver
eins, Essen a. R. 10. G eschäftsjahr 1. 4. 1909 — 31. 3.
1910.

Niederschrift der 2. ordentlichen Versammlung der 
Oberingenieure des Zentral-V erbandes der Prs. Dampf- 
kesselüberwachungs-Vereine, am 3. Juni 1909 in Berlin.

Verwaltungsbericht der Sektion IX der Papier
m acher-Berufsgenossenschaft Chemnitz, 1909.

Verwaltungsbericht der land- und forstw irtschaft
lichen Berufsgenossenschaft für den Reg. Bez. O ber
franken und Jahresbericht des techn. Aufsichts-Be
amten 1907 und 1908.

Unfallverhütungsvorschriften der See - Berufsge
nossenschaft, Hamburg für die in der kleinen Küsten
fahrt und W attfahrt verkehrenden Segelschiffe. Aus
gabe 1909.

Unfallverhütungsvorschriften der See - Berufsge
nossenschaft, Hamburg, für die ausserhalb der kleinen 
Küstenfahrt verkehrenden Segelschiffe. Ausgabe 1909.

Unfallverhütungsvorschriften der See - Berufsge
nossenschaft, Hamburg, für Dampfer. Ausgabe 1909.

Deutscher Verband für die M aterialprüfungen der 
Technik. Protokoll der sechzehnten Versammlung des 
Vorstandes am 8. O ktober 1909.

Protokoll der zehnten Hauptversammlung vom 
9. O ktober 1909. '

Vorlage der Ausschüsse VI und IX für die H aupt
versammlung des deutschen Verbandes. Stuttgart, den
9. Oktober 1909.

Satzungen und M itgliederverzeichnis *des deut
schen Verbandes für die M aterialprüfungen der Technik.

Verzeichnis der in Tätigkeit getretenen Ausschüsse, 
deren Aufgaben und Mitglieder.

Geschäftsbericht des Instituts für Gewerbehygiene 
G. m. b. H. für das Jahr 1909.

Druckschrift, betreffend Gewerbehygiene, Dr. 
Fischer, königl. Gewerbeinspektor, wissenschaftlicher 
Leiter des Instituts für Gewerbehygiene, G. m. b. H.

Bericht an die Internat. Vereinigung für gesetz
lichen Arbeiterschutz, betreffend „Entwurf einer Liste 
der gewerblichen Gifte“ erstattet v. kgl. pr. G ew erbe

inspektor Dr. Fischer, wissenschaftl. Leiter des In
stituts für Gewerbehygiene. Deutsche Sektion. Ge
sellschaft für Soziale Reform.

Sonderabdruck aus: Mitteilungen aus dem Königl. 
M aterialprüfungsamt zu Gr. Lichterfelde W est, Po ts
damer Chaussee 87.

4 Rundschreiben der Sektion IX der Papierm acher- 
Berufsgenossenschaft, Chemnitz.

Sonderabdruck aus der Elektrotechnischen Zeit
schrift des Elektrotechnischen Vereins.

Technische Auskunft, alle Hefte des Internationalen 
Institutes für Techno-Bibliographie.

Der Fahrstuhlführer, Polytechnische Buchhandlung 
A. Seydel.

Den Spendern dieser zum Teil wertvollen D ruck
schriften sei Dank ausgesprochen.

D inge von geringem  In teresse  für die M itglieder 
sind in diesem  B ericht unerw ähnt geblieben.

Der Vorsitzende Herr P r o f .  G a r y  eröffnet die 
Versammlung um 91/4 Uhr. Er gibt seiner Freude dar
über Ausdruck, dass die Mitglieder des Vereins in so 
stattlicher Anzahl erschienen seien, trotzdem auf der 
vorjährigen V ersam m lung  nicht Berlin, sondern  E ise 
nach als V ersam m lungsort bestim m t w orden und erst 
durch nachträgliche schriftliche Abstimmung auf Vor
schlag des Vorstandes Zeit und Ort der 17. H auptver
sammlung geändert worden war. Mit Rücksicht auf die 
am 1. Oktober in Berlin stattfindende Feier des 25 jähri
gen Bestehens der deutschen Berufsgenossenschaften 
habe der Vorstand des Vereins es für richtig gehalten, 
unsere Hauptversammlung mit dieser Festfeier in Ver
bindung zu bringen. Nach Rücksprache mit dem Reichs
versicherungsam t w urde als Zeit die beiden T ag e  vo r 
dem Jubelfest der Berufsgenossenschaften gewählt und 
naturgemäss als Ort der Versammlung Berlin. Die 
schriftliche Abstimmung bei den Mitgliedern hat bei
nahe einstimmige Annahme des vom Vorstande ausge
gangenen Vorschlags ergeben; trotzdem habe eine ge
wisse Befürchtung bestanden, dass die Teilnahme an 
der diesjährigen Versammlung nicht so lebhaft wie in 
den letzten Jahren sein würde, w as erfreulicherweise, 
wie die heutige Versammlung beweise, unbegründet 
war.

Der Vorsitzende begrüsst dann herzlich die er
schienenen Gäste, besonders Herrn Baurat Dr. ing. 
Blum. Er teilt ferner mit, dass der Herr Präsident des 
R eichs-V ersicherungsam tes, W irkl. Geh. O ber-Regie
rungsrat D r. K aufm ann sein E rscheinen  in A ussicht ge
stellt habe, dass es ihm  aber infolge anderw eitiger Inan 
spruchnahm e nicht m öglich sei, vor 10 U hr zu er
scheinen.
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Der Vorsitzende teilt ferner mit, dass die T ages
ordnung eine Abänderung erfahren müsse, weil die von 
den Herren Ingenieuren Behr und Hörber zugesagten 
Vorträge ausfallen müssten, da diesen Herren von ihrer 
Berufsgenossenschaft die nachgesuchte Teilnahme an 
unserer Hauptversammlung nicht genehmigt worden sei. 
Er knüpft hieran die Bemerkung, dass bedauerlicher
weise von manchen Berufsgenossenschaften dTe grosse 
W ichtigkeit nicht anerkannt werde, die einem Austausch 
der Erfahrungen der technischen Aufsichtsbeamten zu
kommt, der natürlich in mündlichen Vorträgen und Ver
handlungen bei weitem am wirksamsten ist. — An Stelle 
der ausgefallenen Vorträge hat Herr Oberingenieur 
Seidel die Vorführung und Besprechung eines neuen 
Kleinmotors übernommen und ausserdem im Rahmen 
der technischen Mitteilungen eine solche über einen 
Alarm -Apparat für W asserstandsanzeiger.

Der Vorsitzende erteilt darauf das W ort Herrn 
Baurat Dr. ing. Blum.

Herr B a u r a t D r . i n g .  B l u m  begrüsst namens 
des Vorstandes der Nordöstlichen Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaft die Hauptversammlung des Ver
eins Deutscher Revisions-Ingenieure. Er habe mit 
Freuden der Einladung des Vereins Folge geleistet, da 
er seit Beginn der Tätigkeit der Berufsgenossenschaften 
die Arbeiten der technischen Aufsichtsbeamten immer 
mit grossem Interesse verfolgt habe und auch seit Be
ginn der Tätigkeit des Vereins, so viel an ihm lag, das 
hohe Ziel, das sich der Verein gesteckt, mit besten 
K räften  gefördert habe. D ie Festschrift des V er
bandes der deutschen B erufsgenossenschaften zur 
Jubiläum sfeier habe nur m it U nterstü tzung  der tech 
nischen Aufsichtsbeamten zustande gebracht werden 
können. Dieses W erk wird ein glänzendes Zeugnis der 
Leistungen der technischen Aufsichtsbeamten sein und 
epochemachend wirken. Der Verein als Organ der 
technischen Aufsichtsbeamten habe deren Tätigkeit in 
der segensreichen Unfallverhütung mächtig gefördert. 
Die Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaft habe zuerst von allen Berufsgenossenschaften 
einen technischen Aufsichtsbeamten angestellt, und Herr 
Oberingenieur Specht feiere heute nach 25 jähriger 
Tätigkeit auch sein Jubiläum als technischer Aufsichts
beamter.

Nicht durch Zwangsinassregeln, sondern durch E r
ziehung der Mitglieder habe Herr Oberingenieur Specht 
ganz im Sinne seiner Berufsgenossenschaft seine ver
dienstvolle Tätigkeit ausgeübt und in der Unfallver
hütung Grosses geleistet.

Die Versammlungen der technischen Aufsichts
beamten geben Gelegenheit zum Austausch der Erfah
rungen und wirken durch Mitteilung neuer Gedanken 
anregend auf ihre weitere Tätigkeit, in der Verhütung 
von Unfällen den Berufsgenossenschaften zu dienen.

Er sei leider verhindert, an allen Verhandlungen per
sönlich teilzunehmen, er bitte aber, davon überzeugt 
zu sein, dass er wie immer diesen Verhandlungen das 
grösste Interesse entgegenbringe. Er wünsche der Ver
sammlung einen glücklichen Verlauf und spreche noch 
im Namen seiner Berufsgenossenschaft den technischen 
Aufsichtsbeamten den Dank für ihre Arbeit aus, die sie 
zum Heile der Arbeiter und zur Verminderung der 
Lasten der Berufsgenossenschaften leisten.

Herr Professor G a r y  dankt Herrn Baurat Blum 
für die warme Anerkennung der Tätigkeit der techni
schen Aufsichtsbeamten, die ihnen sehr selten zuteil 
werde.

In Abänderung der Tagesordnung w ird zunächst 
die Vorlage des Rechnungsabschlusses, der Bericht der 
Rechnungs-Prüfungs-Kom m ission und die Vorlage des 
Kostenvoranschlages für das nächste Geschäftsjahr zu
rückgestellt und zur Neuwahl für die satzungsgem äss 
ausscheidenden M itglieder des Vorstandes, des ge
schäftsführenden Ausschusses und der Redaktions
Kommission geschritten.

H err P rofessor G a r y  lehnt aus w ichtigen G rün
den seine W iederwahl ab. An seine Stelle wurde als 
Vorsitzender Herr O b e r i n g e n i e u r  K a r l  S e i d e l ,  
W i l m e r s d o r f - B e r l i n ,  T rautenaustrasse 20 ge
wählt.

Als Vertreter des Vorsitzenden wurde Herr 111 - 
g e n i e u r  N o t t e b o h m  und in den geschäftsführenden 
Ausschuss die Herren I n g e n i e u r e  B ü t o w  und 
F r e u d e n b e r g  und Herr H o f r a t  Dr .  j u r .  L ö h 
n e  r berufen. An Stelle des eine W iederwahl ableh
nenden Herrn I n g e n i e u r  U r b a n  wurde Herr I n - 
g e n i e u r  Z s c h e y g e in die Redaktions-Kom m is
sion gewählt.

Zur Anerkennung der Verdienste des scheidenden 
Vorsitzenden P r o f e s s o r  G a r y  erhoben sich auf 
Aufforderung des Herrn O b e r i n g e n i e u r  S p e c h t  
die Anwesenden von ihren Plätzen und brachten ein 
dreifaches Hoch aus.

Der V o r s i t z e n d e  erteilt Herrn P r o f e s s o r  
Dr .  i n g .  S c h l e s i n g e r  das W ort zu seinem Vor
trage über das Z u s a m m e n g e h e n  v o n  W i r t 
s c h a f t l i c h k e i t  u n d  U n f a l l v e r h ü t u n g  i m 
m o d e r n e n  T r a n s p o r t w e s e n  (vergl. S. 16).

W ährend dieses Vortrages betrat der Präsident des 
R eichs-V ersicherungsaintes H err  W irkl. G e h e i m e r  
O b  e r - R e g i e r  u n g s r a t  Dr .  K a u f m a n n  den Sitz
ungssaal. N ach B eendigung des V ortrag es w urde er 
vom  V orsitzenden H errn  P rofessor G a r y  besonders b e 
grüsst und ihm für sein grosses Interesse für den Vern
ein, das er durch sein persönliches Erscheinen bezeuge, 
gedankt.

Der Herr P r ä s i d e n t  Dr .  K a u f m a n n  e r
widerte, trotz der in diesen Tagen sich zusammen

#



drängenden Geschäfte habe er es sich nicht versagen 
wollen, die Versammlung persönlich zu begrüssen, da
durch sein lebhaftes Interesse für die Unfallverhütung 
darzutun und seine Anerkennung für die Tätigkeit der 
technischen Aufsichtsbeamten in den vergangenen 25 
Jahren auszusprechen. Er habe nie verfehlt, die Berufs
genossenschaften auf die W ichtigkeit der Unfallver
hütung , der eigentlichen Seele der U nfallversicherung, 
hinzuw eisen. E s sei ja  viel geleistet w orden, doch 
sei noch eine w eitere V erbesserung  der U nfalltechnik 
anzustreben. D ie M aschinenfabrikanten  m üssten  noch 
m ehr als b isher zur B each tung  der U nfallverhütungs
vorschriften, die A rbeiter noch m ehr zum  V erstän d 
nis und  zur E rkenn tn is  des hohen W ertes der U n 
fallverhütung selbst g eb rach t w erden. T echnik  und 
U nfallverhütung  m üssten  sich fernerhin so anregen, 
dass bei w eiterem  A usbau  die U nfallverhütung  auch 
w irke, w enn die Mithilfe des A rbeiters versage. E r  
schliesse mit dem  W unsch , dass m an nach w eiteren 
25 Jah ren  ebenso  befriedigt a u f  w esentliche E rfo lge 
zurückblicken m öge, wie heute.

Der V o r s i t z e n d e  bat den Herrn Präsidenten, 
seine freundliche Gesinnung auch bei den G enossen
schaftsvorständen zum Ausdruck bringen zu wollen, 
damit den technischen Aufsichtsbeamten das Erschei
nen zu den Beratungen des Vereins, der nicht Sonder
interessen pflege, sondern sich nur die Förderung der 
Unfallverhütung zum Ziele gesetzt habe, möglich ge
macht würde.

Es folgt der Vortrag des Herrn M edizinalrat D r. 
m e d .  J u l i u s  B l u m e  über den k e i m f r e i e n  
S c h n e l l v e r b a n d  (vergl. S. 23).

Um 12 Uhr 5 Minuten wird eine Pause gemacht 
und im Kasino der Technischen Hochschule an kleinen 
Tafeln eine zwanglose Mahlzeit eingenommen.

Nach W iedereröffnung der Sitzung machte der 
Vorsitzende P r o f e s s o r  G a r y  geschäftliche M it
teilungen.

Betreffs des Berichtes des V orstandes über das 
verflossene G eschäftsjahr verweist er auf den vor
liegenden gedruckten Geschäftsbericht, der auf Be
schluss der Versammlung, da er in aller Händen ist, 
nicht verlesen wird.

Herr O b e r i n g e n i e u r  S e i d e l  berichtet über 
die in Aussicht genommene W iederholung des Fort
bildungskursus in der Starkstrom -Elektrotechnik. Auf 
die 178 ausgesandten Anfragen wegen der Abhaltung, 
Zeit usw. für den Kursus sind 54 Antworten eingegan
gen, von denen 24 Anmeldungen zum Kursus darstel
len. 22 weitere Antworten halten sein Stattfinden für 
erwünscht, 5 Antworten sprechen sich gegen einen Kur
sus aus. Über die zw eckm ässige Zeit des Kursus liegen 
verschiedene Äusserungen vor. Die Mehrzahl der 
Teilnehm er, 17 Herren, ist für Dezember. Bei einer so

geringen Teilnehmerzahl hat der Vorstand geglaubt, die 
Abhaltung eines Kursus nicht beschliessen, sondern die 
Entscheidung darüber der Hauptversammlung über
lassen zu sollen. Auf die Anfrage, ob aus der Ver
sammlung heraus sich noch Teilnehmer für einen Kur
sus im Dezember finden, melden sich noch 2 Herren.

H err R o t t s i e p e r  schlägt, an die 24 H erren , die 
ihre Teilnahme am Kursus angemeldet haben, eine 
Rückfrage vor, ob sie bei der Ansetzung desselben im 
Dezember erscheinen könnten.

Herr S e i d e l  empfiehlt über die Frage der A b
haltung abzustimmen, da auch bei einer Teilnehm er
zahl von nur 27 Herren die Abhaltung untunlich er
scheine. Die Versammlung beschliesst auf Vorschlag 
des Vorsitzenden von der Abhaltung des Kursus ab 
zusehen.

Herr Professor G a r y  gedenkt darauf des nach 
Drucklegung des Jahresberichtes verstorbenen M itglie
des Ingenieur J. Sennefelder-Augsburg. Die Versamm
lung ehrt das Andenken an den Verstorbenen durch Er
heben von den Plätzen.

Ausgeschieden sind im verflossenen Berichtjahre 
noch die Herren W i 1 k e und M e l c h e r s .  Eingetreten 
sind noch die Herren B o 1 o m e y und M ö d d e r von 
der Schmiede-Berufsgenossenschaft.

Die M itgliedschaft des Internationalen Instituts für 
Techno-Bibliographie ist vom Vorstande, wie Herr 
Professor G a r y  weiter mitteilt, gekündigt worden. 
Auf Einladung des Komitees der Hygiene-Ausstellung 
zu Dresden zur Teilnahme an der Ausstellung und Ab
haltung der nächsten Jahresversammlung in Dresden 
hat der Vorstand beschlossen, die Ausstellung mit den 
Schriften des Vereins zu beschicken. Die Hauptver
sammlung aber empfiehlt der Vorstand in Meissen ab
zuhalten.

Herr Z a c h a r i a s  spricht seinen Zweifel aus, ob 
Meissen geeignete Hotels habe, um die Teilnehmer an 
der Hauptversammlung unterzubringen. Herr B a u e r  
schliesst sich dem An.

Herr Professor G a r y  bittet, andere Vorschläge zu 
m achen. H e r rB a u m e is te rL e u p o ld  em pfiehlt Bautzen. 
Aus der Versammlung werden noch Freiberg i. Sa., 
Eisenach und Schandau genannt. Bei der Abstimmung 
fällt die Stimmenmehrheit auf S c h a n d a u  als Ort 
der nächsten Hauptversammlung.

Herr E l t e n  regt an, am Vorabende der Tagung 
wieder einen Begrüssungsabend zu veranstalten, ein 
solcher habe den Teilnehmern an der jetzigen H aupt
versammlung in Berlin gefehlt.

Herr Professor G a r y  teilt sodann mit, dass eine 
Einladung des Vereins der Beamten der Deutschen Be
rufsgenossenschaften zur Feier des Jubiläums der Be
rufsgenossenschaften am 3. Oktober eingegangen sei.

2
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Die Einladung sei auf dem Tisch des Hauses zur 
etwaigen Benutzung niedergelegt.

Der V o r s i t z e n d e  erwähnt ferner, dass die Be
teiligung der technischen Aufsichtsbeamten an der 
Jubiläumsfeier des Verbandes der Deutschen Berufs
genossenschaften nur sehr gering sei. Die Gründe 
dafür seien ihm unbekannt.

Herr U r b a n  fragt an, ob der Verband der D eut
schen Berufsgenossenschaften den Vorstand des Ver
eins Deutscher Revisionsingenieure, bezw. den Verein 
als solchen eingeladen hat.

Herr Professor G a r y  antwortet, eine offizielle 
Einladung sei nicht erfolgt, er habe dem Verbände m it
geteilt, dass der Verein die Herausgabe und Ü ber
reichung einer Festschrift plane. Daraufhin seien ihm 
Einlasskarten zu den Jubiläumsfeierlichkeiten zuge
gangen, eine offizielle Einladung habe der Verein nicht 
erhalten.

Herr Professor Gary beklagt die Nichtbeachtung 
des Vereins seitens des Verbandes der Deutschen Be
rufsgenossenschaften und des Reichversicherungsamtes. 
D as letztere ziehe beispielsweise zu Kommissionen 
nicht den Verein hinzu, sondern den einzelnen Auf
sichtsbeam ten; wenn die Berufsgenossenschaften nicht 
wollen, dass wir ausser unserem Amte für die Unfall
verhütung arbeiten, so lösen wir den Verein auf, damit 
sei die Sache wohl erledigt.

Herr Professor G a r y  erwähnt dann das von ihm 
auf dem letzten V e r b a n d s t a g e  d e r  B e r u f s 
g e n o s s e n s c h a f t e n  gehaltene R e f e r a t ,  über 
das näheres in der Verhandlungsschrift des Berufsge
nossenschaftstages zu ersehen sei.

Über den Stand der Vereinsschriften berichtet der 
V o r s i t z e n d e  an Hand der Mitteilung des Ver
legers A. Seydel in Berlin, dass bei den Schriften 1 und 
2 bei weiterem guten Absatz noch auf einen Gewinn 
für den Verein zu rechnen sei. Der neuen Vereins
schrift, No. 10, die zur Feier des 25 jährigen Bestehens 
der Berufsgenossenschaften als Festschrift herausge
geben worden ist, liegt das Referat des Mitgliedes 
Bauer auf der Koblenzer Tagung zu Grunde. Für die 
Herstellung sind aus der K a i s e r  W i l h e l m  u n d  
A u g u s t a V i k t o r i a - S t i f t u n g d e r D e u t s c h e n  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  5000 M ark bew il
ligt w orden. D iese Sum m e hat gerade für die D ruck
kosten gereicht. D ie den B earbeitern  erw achsenen 
Unkosten lassen es als billig erscheinen, ihnen ein H o
norar zu gewähren.

Der Vorstand hat demnach beschlossen, der Ver
sammlung vorzuschlagen, den beiden Bearbeitern aus 
dem Vereinsvermögen 1200 Mark als Honorar zu über
weisen; ferner soll ihnen der Reingewinn aus den ersten 
vierhundert Exemplaren, die verkauft werden, zufallen.

Den Vertrieb übernimmt die Verlagsbuchhandlung 
A. Seydel in Berlin. Alle Rechte für die zweite Auf
lage verbleiben dem Verein. Den sämtlichen gew erb
lichen Berufsgenossenschaften soll je ein Exemplar des 
Buches zugeeignet werden.

Herr B a u e r  bedauert in eigener Sache reden zu 
müssen. Die Arbeit und die Unkosten, die die Er
stellung des W erkes verursacht haben, waren so gross 
(etwa 2000 M ark b are  A uslagen), dass er den sicher 
berechtig ten  W unsch  habe, w enigstens annähernd  seine 
Unkosten gedeckt zu wissen. Dies ist nur möglich, 
wenn die Versammlung dem Vorschläge des Vorstandes 
zustimmt.

Herr S c h i n d l e r  befürw ortet dies, ersucht aber 
davon abzusehen, sämtlichen gewerblichen Berufs
genossenschaften das Buch als Geschenk zu überlassen.

Herr Professor G a r y  teilt mit, dass die gleichen 
Erwägungen darüber im Vorstand gepflogen worden 
sind. Der Betrag von etw a 300 M ark, der sich durch 
die Überreichung der Bücher ergebe, ist jedoch nicht 
so gross, um dem Vorschläge nicht zuzustimmen. Den 
Berufsgenossenschaften soll das Geschenkexemplar mit 
einer W idmung zugehen. D ies wird die beste An
regung sein, nach Kenntnisnahme von dem Inhalte des 
Buches, auch für die einzelnen Sektionen zu bestellen.

Herr U r b a n  spricht zugunsten des Garyschen 
Vorschlages, Herr S c h i n d l e r  zieht darauf seinen 
Antrag zurück.

Der Vorschlag des Vorstandes wird von der Ver
sammlung angenommen.

Herr Z a c h a r i a s  regt an, dass jedes Mitglied 
seinem Vorstande empfehlen möge, dass für jedes Vor
standsm itglied ein Exemplar der Schrift beschafft wird. 
Er glaubt, dass bei geeignetem Vorbringen dieses An
trages beim Vorstande letzterer ohne weiteres die Aus
gabe billigt.

Herr Professor G a r y  ladet zum Kauf der auf dem 
Tisch des Hauses niedergelegten Exemplare ein und 
legt eine Liste für Bestellungen der Vereinsmitglieder 
aus.

Herr N o t t e b o h m :  M. H. Bevor dieser Gegen
stand verlassen wird, gestatten Sie mir noch einige 
kurze W orte. W enn Sie die Festschrift in den Händen 
haben werden, w erden Sie staunen, welche gewaltige 
Mühe und welcher Fleiss aufgewandt werden m usste, 
um dieses hochinteressante W erk zum Abschluss zu 
bringen.

M. H. W ir sind den beiden Verfassern, den Herren 
Bauer und Gary, zu grösstem Dank verpflichtet, denn 
die Festschrift kann der Beurteilung der Tätigkeit der 
technischen Aufsichtsbeamten nur förderlich sein und 
dürfte auch dem Ansehen unseres Vereins zugute kom
men.



11

Ich fordere Sie auf, meine Herren, Ihren Dank an schaff ein Exemplar der Schrift für den Gebrauch der
die beiden Herren dadurch Ausdruck zu geben, dass technischen Aufsichtsbeamten beziehen wird.
Sie sich von Ihren Sitzen erheben. H err H ofra t D r. L ö b n e r  erhält das W o rt zur Er-

Die Versammlung entspricht der Aufforderung. stattung des nachstehend wiedergegebenen, in den Hän-
Herr E l t e n  nimmt an, dass jede Berufsgenossen- den der Versammlung befindlichen Kassenberichtes.

A. Kassen-Abschluss 1909/10.
Nr. E i n n a h m e Mark Pf. Nr. A u s g a b e Mark Pf.

■1 Übertrag aus 1908/09 ............................................. __ __ 1 Übertrag aus der Rechnung des Jahres 1908/09 128 84
2 164 Mitgliederbeiträge zu M. 15.— ....................... 2460 --- 2 Schreibhilfen, Drucksachen, Papier, Porto. . . 403 12
3 16 Eintrittsgelder zu Mk. 3.— .................................. 48 --- 3 Hauptversammlung und Gruppenkosten . . . 145 65
4 Überweisung aus der Kaiser Wilhelm- und Augusta- Die wirklichen Kosten betragen infolge Erstat

Viktoria - Stiftung der Berufsgenossenschaften tung der Kosten des Lichtbilder-Vortrags des
für Zwecke einer Jubiläumsfestschrift des Ver Herrn Elten in Höhe von 84 Mk. 90 Pfg.
eins zum 25 jähr. Bestehen der Berufsgenossen- (Nr. 7 der Einnahme) nur Mk. 60.75.

5 000 --- 4 Zeitschriften und Bücher............................................. 35 60
5 Zuwendung der Sächsischen Textil-Berufsgenossen- 5 Bezugskosten des Vereinsorgans „Sozial-Technik“ 1214 50

s c h a f t ......................................................................... 100 --- 6 Druck der Verhandlungen der Hauptversammlung 228 15
6 Angekaufte Wertpapiere ............................................. 3123 85 7 Erstattung eines doppelt gezahlten Mitglieds-
7 Erstattung der Kosten für den Lichtbilder-Vor 15 —

trag des Herrn Elten in Freiburg i. Br. durch 8 Kosten des Ankaufs von Wertpapieren . . . . 3123 85
die Rhein.-Westf. Textil-Berufsgenossenschaft . 84 90 9 V e r s c h ie d e n e s ........................................................ ..... 169 11

8 Halbjährliche Zinsen der angekauften Wertpapiere 60 — 10 Einlagen bei der Städt. Sparkasse und der All
gemeinen Deutschen Credit-Anstalt in Leipzig 5400 —

11 Kassenbestand am Ende des Vereinsjahres . . 12 93

10876 75 10876 75

B. Rechnungs-Abschluss 1909/10.
Nr. E i n n a h m e Mark Pf. Nr. A u s g a b e Mark Pf.

1 Vermögensbestand Ende 1908/09 laut vorjähriger 1 Übertrag aus dem Vereinsjahr 1908/09 . . . 128 84
R e c h n u n g ....................... ..... .................................  . 2009 44 2 Ausgaben im Jahre 1909/10: Nr. 2 bis 6 und

2 M itgliederbeiträge......................................................... 2 460 — Nr. 8 des Kassenabschlusses : Mk. 403.12 und
3 Eintrittsgelder .............................................................. 48 — Mk. 145.65 und Mk. 35.60 und Mk. 1214.50
4 Überweisung aus der Kaiser Wilhelm- und Augusta- und Mk. 228.15 und Mk. 1 6 9 .1 1 ....................... 2196 13

Viktoria-Sliftung der Berufsgenossenschaften . 5000 — 3 Erstatteter Mitgliederbeitrag Nr. 7 des Kassen
5 Zuwendung der Sächsischen Textil-Berufsgenossen abschlusses ................................................................... 15 —

schaft .............................................................................. 100 — 4 Bei Ankauf von Mk. 3000.— Wertpapieren über
6 Erstattung der Kosten für den Lichtbilder-Vor- den Nominalbetrag gezahlte Zinsen (Mk. 40.-—),

trag des Herrn E l t e n ............................................. 84 90 Kursdifferenz (Mk. 78.—) und ßankkosten
7 Halbjährliche Zinsen der angekauften Wertpapiere Mk. 5.85) .................................................................... 123 85

(nominal Mk. 3000.— zu 4 % ) ............................ 60 — 5 Vermögensbestand am Ende des Jahres 1909/10 :
8 Zinsgewinn aus den bei der Städt. Sparkasse und a) Barbestand................................. Mk. 12.93

der Allgemeinen Deutschen Credit - Anstalt in b) Guthaben bei der Städt. Spar
Leipzig hinterlegten Beträgen : kasse in L e ip z ig ...................... Mk. 2984.15

a) bei der Städt. Sparkasse bis c) Guthaben bei der Allgemeinen
31. Dezember 1909 . . . Mk. 62.11 Deutschen Credit - Anstalt

b) bei der Allgem. Deutschen L e ip z ig ....................................... Mk. 1393.60
Creditanstalt bis 30. Juni 1910 Mk. 30.05 92 16 d) Wertpapiere 4 °/o Leipziger

Stadtanleihe (Kurswert zu
102.60 =  Mk. 3078) . . . Mk. 3000.— 7390 6

9854 50 ■>. . '■"* : . ' ' ' ■ : 9854 50
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E i n n a h m e

C. K o s t e n a n s c h l a g
für das Vereinsjahr 1910/11.

Nr. G e g e n s t a n d Mark Pf. G e g e n s t a n d
für 191.0/11 
vorgesehen

1909/10
verausgabt

1 Vermögen Ende 1909/10 ..................................... 7 390 68 Schreibhilfen, Papier etc.......................................... 450.— 403.12
2 160 Jahresbeiträge zu 15 Mk................................ 2 400 — Hauptversammlung.................................................... 250.— 145.65
3 12 Jahresbeiträge und Eintrittsgelder neuer Zeitschriften und B ü ch er........................................ 5 0 . - 35.60

Mitglieder zu 18 Mk................................. 216 — V ereinsorgan .............................................................. 1 330.— 1 214.50
D ru ck k osten ............................................................... 300.— 228.15
Erstattung doppelt gezahlten Beitrags . . . — .— 15.—
Verschiedenes . ................................................... 300.— 169.11
Verm ögensbestand.................................................... 2 2 0 0 .- 7 369.52
Kosten für die Jubiläumszeitschrift . . . . 5 000.—
Kassenbestand Ende 1 9 1 0 /1 1 ........................... 126.68 -------

10 006 68 10 006.68 9 850.65

Nach der vorher beschlossenen Ausgabe von 1200 Mark 
stellt sich der Vermögensbestand nunmehr auf 6190,68 
Mark. Er bittet den Adressenwechsel zeitig m itzu
teilen und ersucht um Angabe der Adresse des Herrn 
Ingenieur A. M ay-Düsseldorf. Aus der Versammlung 
wird als Adresse die Sektion VI der Lagerei-Berufs
genossenschaft in Mainz genannt. Vom Schatzmeister 
wird als Jahresbeitrag w ieder 15 Mark vorgeschlagen 
und angenommen.

Die Herren S  i c k e 1 und P f a f f haben als Rech
nungsprüfer den Abschluss und die Rechnung der Kasse 
in Ordnung befunden. Herr Pfaff beantragt Ent
lastung, die von der Versammlung erteilt wird.

Der V o r s i t z e n d e  spricht dem Schatzmeister 
Herrn Hofrat Dr. L ö b n e r den Dank für seine M ühe
waltung aus und beantragt die W iederwahl der beiden 
Rechnungsprüfer Herren Sickel und Pfaff. Beide em p
fehlen, jüngere Kräfte mit der Aufgabe zu betrauen.

Herr S p e c h t  ersucht wenigstens einen der 
Herren, die jetzt eingearbeitet seien, das Amt beizu
behalten.

Herr B a u e r  meint, da die beiden Herren Rech
nungsprüfer ihren H auptberuf nicht mehr ausüben, 
haben sie nunmehr Zeit, ihr seitheriges Amt als Rech
nungsprüfer weiter übernehmen zu können. W ir halten 
damit die beiden Herren auch besser an unseren Verein 
gefesselt. Ich bitte daher die Versammlung, die b e 
währten Rechnungsprüfer wieder zu wählen, und er
suche beide Herren, die W iederwahl anzunehmen.

Herr Professor G a r y  schliesst sich dem an und 
erklärt, da sich kein W iderspruch erhebt, die Herren 
S i c k e l  und P f a f f  als Rechnungsprüfer wiederge
wählt. Beide Herren nehmen die W ahl an.

Herr Professor G a r y  bringt zur Kenntnis, dass 
die S ä c h s i s c h e  und die S ü d d e u t s c h e  T e x 

t i l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  dem Verein w ie
der je 100 Mark überwiesen haben, und spricht seinen 
Dank dafür aus.

Herr Z a c h a r i a s  erinnert, dass der K osten- 
Voranschlag noch nicht erledigt sei. Einwendungen 
gegen ihn w erden nicht erhoben und er wird mit den 
gemäss den Beschlüssen der Versammlung erforder
lichen Abänderungen angenommen.

Herr Ingenieur K i e n e  von der F a b r i k  e x 
p l o s i o n s s i c h e r e r  G e f ä s s e  G.  m.  b. H.  
S a l z k o t t e n  erhält das W ort zu seinem Vortrage 
über E x p l o s i o n s s i c h e r e  G e f ä s s e  und 
F e u e r l ö s c h u n g  m i t  S c h a u m  (vergl. S. 31).

Mit dem Dank des Vorsitzenden an den Vortragen
den wird unter Hinweis, dass Herr Oberingenieur 
Seidel den neuen Stickstoffmotor am anderen Tage früh 
um 9 Uhr in der Arbeiterwohlfahrts-Ausstellung vor
führen wird, der erste Sitzungstag geschlossen.

Zweiter Sitzungstag. 30. September 1910.
Die Sitzung beginnt um 9 Uhr vormittags in der 

S t ä n d i g e n  A u s s t e l l u n g  f ü r  A r b e i t e r 
w o h l f a h r t  mit der Vorführung des neuen S t i c k 
s t o f f - M o t o r s  d e r  N i t r o g e n  - G e s e 11- 
s c h a f t  m.  b. H.  B e r l i n  durch Herrn O b e r 
i n g e n i e u r  S e i d e l  (vergl. S. 33).

Herr M echaniker A u g u s t  L ö s c h e ,  B e r l i n  
N. ,  L i n i e n s t r a s s e  47 führt hierauf seinen neuen 
W a l z e n s c h u t z  - A p p a r a t  D. R. P. 214 674 
vor, der zuerst für W äschemangeln gedacht w ar, der 
sich aber auch unter entsprechender Anpassung an 
anderen Maschinen mit zusammenlaufenden W alzen, 
zum Beispiel an Rotationsdruckmaschinen, anbringen 
lässt.
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D as Prinzip dieser Schutzvorrichtung liegt darin, 
■dass durch die ausgleitende Hand selbst ein vor der 
W alzeneinzugsstelle gelagerter A bsperrschieber auf das 
Anlagebrett heruntergeschoben wird, sodass die be
treffende Hand nicht weitergleiten kann.

Die Schutzvorrichtung besteht demnach aus einer 
über dem Anlagebrett in ganzer M aschinenbreite so 
vorgelagerten Leiste oder dergleichen, dass das A rbeits
stück bequem zwischengeschoben werden kann.

Diese Leiste ist an den Schenkeln zweier un
gleicharmiger Hebel befestigt, deren längere Schenkel 
den A bsperrschieber tragen, der vor der W alzeneinzugs
stelle so gelagert ist, dass auch hier das Arbeitsstück 
bequem Zugang findet. Gerät die Hand unter die vor
derste Leiste, so wird dadurch der hintere A bsperr
schieber auf das Anlagebrett heruntergedrückt, sodass 
hier das W eitergleiten der Hände unmöglich gemacht 
w ird. Durch die richtige Anordnung der Hebel ist es 
zu erreichen, dass die Schutzvorrichtung in gleich guter 
W eise wirkt, ob die Hand in der Mitte oder seitlich 
zwischengeraten ist.

An Hand von Modellen zeigte der Erfinder die 
W irkungsweise seiner Schutzvorrichtung, und dass sie 
sich auch verschiedenen Verhältnissen anpassen lässt. 
Er erwähnt noch, dass er den Schutz auch schon an 
Rotationsdruckpressen angebracht hat.

Herr R o t h e  bemerkt, dass die Schutzmassnahme 
in der vorhandenen Form für Rotationsdruckpressen 
wohl kaum in Betracht kommen kann, besonders, da 
seit kurzem eine süddeutsche M aschinenfabrik eine sehr 
gute, einfache und billige Schutzvorrichtung baut, die 
als einfacher Schutzstab ausgebildet ist.

Es folgt ein Rundgang durch die gesamte Aus
stellung, wobei namentlich die Schutzvorrichtungen an 
Zentrifugen, Buchdruckschnellpressen, Schneidema
schinen, Stanzen, Futterschneidem aschinen und die 
C arstens’schenN euerungen an A brichtm aschinen B each
tung finden. Ein Vereinsmitglied erläutert in anschau
licher W eise die von der Steinbruchs-Berufsgenossen- 
schaft ausgestellten, lehrreichen, grossen Modelle.

Die Teilnehmer begeben sich dann wieder in die 
Technische Hochschule, wo Herr I n g e n i e u r  
N o t t e b o h m  über die T a g u n g  d e r  W e s t 
l i c h e n  G r u p p e  d e s  V e r e i n s  am 4. Mai 1910 
in S aarb rücken  berich tet. (V gl. S. 36).

Herr S p i e 1 m a n n hält darauf einen Vortrag über 
d i e  n e u e  S c h i e s s i n s t r u k t i o n  d e r  S t e i n 
b r u c h s  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  (vergl.
S. 40).

Es folgt das Referat des Herrn O b e r i n g e 
n i e u r  B ü t o w  über seine Teilnahme an den Ver
handlungen der diesjährigen D e l e g i e r t e n -  u n d  
I n g e n i e u r - V e r s a m m l u n g  d e s  I n t e r n a 
t i o n a l e n  V e r b a n d e s  d e r  D a m p f k e s s e l -

Ü b e r w a c h u n g s v e r e i n e  i n  B r ü s s e l  (vergl.
S. 47).

Im Aufträge des verhinderten Herrn Hütt weist 
Herr Dipl.-Ing. L. S c h i r m e r  auf die gegen die Un
fallverhütungsvorschriften verstossende Form der Hill
Kupplung des Eisenwerkes Wülfel hin, für die neuer
dings wieder mehr Reklame gemacht worden sei (vergl. 
Figur 1. W ürden  die vorspringenden A rm e m it einem

Fig. i .
Hill-Kupplung.

Schutzkranz oder dergleichen versehen, so wäre gegen 
die Kupplung selbst nichts einzuwenden. Er bittet um 
Stellungnahme hierzu.

Herr S e i d e l  empfiehlt, dass die einzelnen Herren 
bei ihren Berufsgenossenschaften geeignete Schritte 
unternehmen sollten. Eine Stellungnahme des Vereins 
hält er nicht für angebracht, da es nicht Aufgabe des 
Vereins ist, Stellung in dieser und ähnlichen Angelegen
heiten zu nehmen.

Herr H o l t z h a u s e n  fragt an, ob denn diese 
Kupplung schon längere Zeit im Handel sei.

Herr S c h i r m e r  gibt an, dass die Hill-Kupplung 
zwar schon längere Zeit gebaut wird, betont aber noch
mals, dass das W erk  seit einiger Zeit für sein E rzeugnis 
lebhaftere Reklame gemacht hat. Herr Hütt hätte es 
deshalb für nützlich gehalten, auf der Hauptversam m 
lung auf die Bauart der Hill-Kupplung hinzuweisen, um 
solche Verstösse gegen die Unfallverhütungsvorschrif
ten nicht einbürgern zu lassen und eine unfalltechnische 
Verbesserung herbeizuführen.

H err H o l t z h a u s e n  ersucht um D ruckm aterial 
über U nfallverhütung für die P rofessorenschaft des P  o - 
l y t e c h h i k u m s  in C ö t h e n. Besonders erwünscht 
ist die Sammlung der Jahresberichte der technischen
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A ufsich tsbeam ten , die im B uchhandel nicht m ehr 
zu erhalten  ist. D ie L ehrer w ollen m it V orträgen  
über U nfallverhütung beginnen, m üssen aber um  
M aterial für den unbekannten Stoff ersuchen.

Herr S e i d e l  spricht Uber einen neuen einfachen 
elektrischen Alarm -Apparat für W asserstandsanzeiger 
der mechanischen W erkstätte von Herrn Dr. Koepsel 
in Charlottenburg (vergl. S. 49).

ln der Besprechung über die gemeinsame Besich
tigung der Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
fragt Herr S t ö p e 1 an, wer der Erfinder des neuen, 
vorgeführten W alzenschutzes sei, worauf ihm Herr 
Lösche in Berlin N. genannt wurde (vergl. S. 12).

E in  M itglied rüg t, dass in der A usstellung  sich 
A brich tm aschinen  ohne vo llkom m enen Schutz, zum 
Beispiel mit Vierkantwellen, vorfinden.

Herr N o 11 e b o h m hält es für angebracht, dass 
alte Maschinen aus der Ausstellung entfernt werden.

Herr S e i d e l  teilt mit, dass gerade darüber schon 
vielfach W ünsche der Ausstellungsleitung vorgetragen 
w orden w ären, besonders H errn  G eheim rat Prof. Dr. ing. 
H a r t m a n n gegenüber. Aber gerade die Angestell
ten der Ausstellung hätten darum gebeten, diese M a
schinen nicht zu entfernen, damit bei Erklärungen stets 
das Falsche und das Richtige vorhanden sei, um zeigen 
zu können, wie es gemacht und wie es nicht gemacht 
werden dürfe.

Herr H o l t z h a u s e n  hält diesen Standpunkt für 
verfehlt. W enn hierfür ein Bedürfnis vorliege, so solle 
man z. B. wenigstens die Vierkantmesserwellen aus den 
M aschinen herausnehmen und so zeigen. Eine W elt
firma wie Kirchner dürfe Abrichtmaschinen mit Vier
kantmesserwellen doch nicht mehr liefern. Derartige 
Maschinen seien sofort zurückzuweisen. In Sachsen 
seien neun B erufsgenossenschaften  zusam m engetre
ten und hätten ein Rundschreiben betr. Schutzm ass
nahmen an Holzbearbeitungsmaschinen erlassen. Darin 
seien z. B. nur runde S icherheitsm esserw ellen als 
zulässig anerkann tw orden . W erd iesem  W unsche nicht 
nachkomme, würde für die dadurch herbeigeführten 
Unfälle haftbar gemacht.

Herr R e i n o 1 d führt aus, dass gerade derartige 
Schaustellungen richtig seien. Es dürfte sich vielleicht 
nur empfehlen, an den Maschinen entsprechende P la
kate anzuhängen. W as die Maschinenfabrik Kirchner 
anlange, so müsse er erinnern, dass diese Firma eine 
der ersten w ar, die auf guten Bau ihrer M aschinen sah.

Herr K l e i n  glaubt, dass wohl keine Firma jetzt 
ihre Maschinen ohne runde Sicherheitswelle liefere.

Herr S p i e 1 m a n n teilt mit, dass lange überlegt 
worden wäre, ob man falsche und mangelhafte M a
schinen in der Ausstellung belassen solle. W enn man 
Unterschiede klar machen wolle, so müsse auch das 
Falsche gezeigt werden können. Es empfehle sich dann

nur die schon erw ähnte Anbringung entsprechender 
Plakate.

Herr A d a m  glaubt jetzt, dass bei der runden 
Sicherheitsm esserwelle eine besondere Abdeckung nicht 
mehr erforderlich w äre, fragt aber an, ob sie doch noch 
für notwendig gehalten würde.

Herr K l e i n  hält die Abdeckung der Welle für 
selbstverständlich, da man durch Abrutschen leicht seit
lich in die M esserspalte geraten könne.

Herr A d a m  dankt für diese Mitteilung.
Herr G u n d e r l o c h  bemerkt, dass scheinbar 

zwei Meinungen darüber bestehen.
Herr K l e i n  erzählt, dass früher selbsttätige 

Schutzvorrichtungen verwendet worden wären. Seit 
Einführung der runden Sicherheitsmesserwelle sei man 
aber wieder davon abgekommen. Er hält es für un
bedingt erforderlich, dass auch die runde W elle bei der 
Arbeit abgedeckt sein müsse.

Herr G u n d e r l o c h  teilt mit, dass bei einem Un
fall der Verletzte über das Schutzblech greifen wollte, 
dabei ausglitt und mit der Hand unter die Abdeckung 
geriet. Er stellt nochmals die Frage, ob wirklich w äh
rend der Arbeit die W elle abgedeckt sein müsse.

Herr K l e i n  bejaht dies unbedingt.
Herr S e i d e l  hält dies für zu weit gehend und 

z. B. für unm öglich , w enn eine L a tte  erst au f der 
schm alen und dann  a u f  der breiten F läche gehobelt 
w erden soll.

Herr K l e i n  erklärt, dass die Abdeckung gleich 
anfangs genügend hochgestellt werden m üsse; beim 
Hochkantighobeln m üsse der nicht zum Abrichten b e 
nutzte Teil abgedeckt sein.

Herr S e i d e l  gibt an, dass nach seinen Unfall
verhütungsvorschriften  die A bdeckung  nur für den 
über dem  nicht benutzten  Teil der M esser welle liegen
den Spalt gefo rdert w erde.

Herr H o l t z h a u s e n  hält die Benutzung der 
Abdeckung w ährend der Arbeit für nicht gut möglich. 
Denn durch das Abheben der Hand vom Arbeitsstück 
wird sein Andruck verändert, w as bei feineren Arbeiten 
nicht angängig ist. Der H auptw ert ist darauf zu legen, 
dass die M esserspaite nicht über das Notwendige hin
aus breit sei.

Herr D ü c h t i n g glaubt auch, dass durch das 
jedesmalige Überheben der Hand ein feineres Arbeiten' 
unmöglich sei. Zudem würde es den Arbeiter nur ver
leiten, den Schutz völlig zu entfernen. Auch erfolge 
das Abrichten in feinen Schnitten selten in winkelrech
ter Bewegung der M esserwelle. Deshalb schreibe die 
M usik-Berufsgenossenschaft nur Abdeckung der run
den M esserwellen insoweit vor, als sie bei der Arbeit 
nicht benutzt wird. Viele tatsäch liche A rbeitsw eisen ' 
ohne d iese A bdeckung  zeigten, dass sie bei feineren A b 
richtungsarbeiten hinderlich sei.
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Herr A d a m  glaubt nicht, dass man die sehr weit 
gehenden Forderungen des Herrn Klein stellen könne.

Herr G u m b a r t teilt einige Unfälle an A bricht
maschinen mit, die, trotzdem  eine runde Sicherheits
welle vorhanden war, schwer verlaufen sind.

Herr L e u p o 1 d fragt an, wie es komme, dass an 
sämtlichen ausgestellten Abrichtmaschinen der M esser
spalt hinter dem Anschlaglineal nicht mit Schutzvor
richtungen versehen und dass an einer Bandsäge die 
obere Sägescheibe nicht verkleidet sei. Nach den Un
fallverhütungsvorschriften der Sächsischen Holz - Be- 
rufsgenosenschaft w ird dies nicht verlangt.

Herr K u n z e  erklärt dies für irrig; bei seiner Be
rufsgenossenschaft würde die Abschützung des oberen 
Teiles der Bandsäge verlangt.

H e rr  L e u p o l d  gibt an, das von ihm  E rw ähn te  
sei ihm mitgeteilt worden.

Herr S e i d e l  hält es für möglich, dass die be
treffende M aschine gerade rep arie rt wurde.

Herr N o 11 e b o h m betont, dass in den Normal-

Unfallverhütungsvorschriften die betreffende Forderung 
erhoben ist.

Hiermit w ar die Tagesordnung erledigt. Da keine 
weiteren Anfragen Vorlagen, schloss der Vorsitzende die 
Tagung und sprach seinen Dank für die rege Anteil
nahme und das Interesse an den Verhandlungen aus.

Gemeinsame Besichtigungen wurden wegen der 
Feierlichkeiten anlässlich des 25 jährigen Bestehens der 
Berufsgenossenschaften nicht vorgenommen, doch ver
einigte der Abend des ersten Sitzungstages fast säm t
liche Teilnehmer der Hauptversammlung mit ihren D a
men zu einem gemeinsamen Abendessen im Hansasaal 
des Kaiser-Kellers, das die Tagung harmonisch aus
klingen Hess.

Den Herren und Firmen, die sich um die Vorberei
tungen zur Hauptversammlung und ihre V eranstaltun
gen verdient gemacht haben, sei an dieser Stelle der 
Dank des Vereins ausgesprochen.
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l o t t e  n b u r g, Technische Hochschule:
D a s  Z u s a m m e n g e h e n  v o n  U n f a l l v e r 

h ü t u n g  u n d  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  i m m o 
d e r n e n  T r a n s p o r t w e s e n .

Die roheste und menschenunwürdigste Tätigkeit 
ist das Heben und Bewegen von Lasten innerhalb der 
gewerblichen Betriebe. An keiner Stelle wird von der 
Intelligenz des Menschen ein so geringer Gebrauch ge
m ach t wie beim  Schleppen von Lasten. M an erinnere 
sich an die Herstellung der Pyramiden, bei deren Bau 
ein Menschenleben überhaupt nicht gerechnet wurde 
und Hunderttausende beim Bewegen der schweren 
Steinblöcke unbeachtet zugrunde gingen. Man denke 
an den Bau der gradlinigen Bahn von Petersburg nach 
M oskau, bei der ebenfalls die Schonung von M enschen
leben beim Ausbaggern der Sümpfe und beim Auf
schütten der Bahndämme überhaupt nicht in Frage kam, 
und man vergleiche dann die heutige Zeit, in welcher 
alles darauf ankommt, den Arbeitswert des Menschen 
zu steigern, und das bedeutet eben nicht mehr und nicht 
weniger, als den mit Erfolg gekrönten Versuch, an die 
Stelle der körperlichen Arbeit in steigendem Masse die 
geistige Tätigkeit zu setzen.

Und doch lassen sich Beispiele aus der allerletzten 
Zeit bringen, aus denen hervorgeht, dass auch wir noch 
lange nicht am Ende der Entwicklung angelangt sind, 
dass auch wir noch nicht die Hände in den Schoss 
legen dürfen, damit wir es endlich dahin bringen, die 
Gesundheit und die Kräfte des Menschen auf der einen 
Seite zu schonen, auf der ändern in hochwertige Arbeit 
zu verwandeln.

Es ist ein Verdienst der berufsgenossenschaft
lichen Tätigkeit, und zwar aller gewerblichen Berufs
genossenschaften ohne Ausnahme, auf dem Gebiete der 
Lastenhebung und Lastenförderung dazu beigetragen zu 
haben, die Maschine an Stelle des Menschen zu setzen 
und es ist das Ziel der .nachfolgenden Besprechung,

nachzuweisen, dass das glückliche Zusammentreffen der 
Arbeitsverbilligung und A rbeitsverbesserung sicherlich 
dazu beitragen wird und m uss, die rein m enschen
freundlichen Bestrebungen der Berufsgenossenschaften 
zu unterstützen und zu dem angestrebten Ziel zu führen.

Nach der Unfallstatistik ereigneten sich in den 
letzten Jahren beim M aschinentransport noch nicht 
15°/0 der Zahl der U nfälle  beim  H an d tran sp o rt. 
Die Zahl der Unfälle, welche die Hebemaschinen selbst 
hervorgerufen haben, ist somit sehr klein im Verhält
nis zur Handbedienung, und sie wird immer kleiner 
werden, sobald sich der Mensch an die Bedienung 
dieser Maschinen gewöhnt hat und sie als seine Hel
fer ansieht und ausnutzt.

F igur 2 zeigt einen Z iegeltransport au f der Spree 
bei Berlin im Jahre 1910. Man sieht, w ie die Frau 
vorn an einem Strick zieht, der Mann von hinten schiebt 
und wie die Beförderung auf einem schwankenden 
Brett vor sich geht, welches sich auf einer Stellage von 
Ziegelsteinen und Balken stützt, die allem Hohn ent
spricht, was vom Stande der Unfallverhütungstechnik 
heute verlangt wird. Insbesondere ist der Kreuzungs
punkt der beiden Laufbretter, also die Stelle, an der 
der schiebende Arbeiter die schwerbeladene Karre her
umdreht, als höchst bedenklich zu bezeichnen. Die 
Lagerei-Berufsgenossenschaft widmet dem vorschrifts- 
mässigen Aufbau derartiger Laufbretter ein paar Son
derbestimmungen in ihren Vorschriften; dass dieselben 
doch nicht überall befolgt werden, zeigt das dem un
mittelbaren Betrieb entnommene Bild.

Eine besondere Erhöhung der Gefahr tritt ein, 
wenn zu der Schwere der Last, die den Mann ja an 
sich unbehilflich macht, noch eine neue Gefahr kommt, 
die in der Beschaffenheit des zu hebenden Gegenstan
des besteht. Ein glühend heisser Block, eine mit flüssi
gem Eisen gefüllte Pfanne sind naturgemäss viel vor
sichtiger zu hantierende Gegenstände als Ziegelsteine
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oder dergleichen. Hier kommt die Notwendigkeit hin
zu, dass zunächst vor allen Dingen ein Schutz gegen 
die Hitze und das flüssige Metall dem Arbeiter gewährt 
w erden m uss, der, wie F igur 3 zeigt, in Schutzbrillen,

keit sehr erheblich geschädigt wird, dass er sogar bei 
einem entstehenden Unfall durch Umkippen einer 
Pfanne sich vielleicht schwerfälliger retten kann, als 
ein normal bekleideter also ungeschützter Arbeiter.

Holzschuhen, Asbestschürzen, Gamaschen und Hand- Hier greift nun in wirksamer W eise die Hebe
säcken besteh t, w ährend der A rbeiter, m it langen m aschine ein. F igur 4 zeigt, wie m an das K ippen  der
Stangen bewaffnet, sich ausserdem  in möglichster Ent- Pfanne an Stelle der Bedienung der Menschen mit
fernung von dem glühenden Inhalt der Pfanne zu halten Hilfe eines Kippseils durch den Kranführer von oben
trachtet. Hier tritt der Unfallschutz für die menschliche her betätigen kann, also in solcher Entfernung von der
Person in direkten Gegensatz zu den wirtschaftlichen Gefahrenstelle und vor allen Dingen so hoch über der

Fig. 2.

Ziegeltransport auf der Spree.

Erwägungen. Es bedarf keines Beweises, dass ein so 
bekleideter Arbeiter zw ar gegen strahlende Hitze, 
Schädigung seiner Sehkraft, Herumspritzen der Eisen
teile und dergleichen vorzüglich geschützt ist, dass aber 
seine Bewegungsfreiheit und damit seine Arbeitsfähig-

Hüttensohle, dass weder strahlende Hitze, glühendes 
Metall noch um herspritzendes Eisen die Pfannenbedie
nung erschwert.

Trotzdem  liegt bei derartigen Kranen eine Gefahr 
darin, dass das K i p p s e i I eine andere Geschwindig-

3

Fig- 3.

Von Hand gesteuerte Giesspfanne.



keit als das H a u p t s e i 1 erhält, so dass durch Un- 
gleichmässigkeit beim Heben und Senken doch noch 
ein unbeabsichtigtes Ausgiessen erfolgen kann, mit den 
bereits besprochenen Gefahren für die auf der Hütten
sohle beschäftigten Menschen. Der Giesskran (Figur 
5) m it fest geführtem  H aken  und hin- und herfahr- 
barein Führerstande, wie er in neuester Ausführung

ab bew egt wird. Das Hubwerk wird erst an der Stelle 
angelegt, wo der Ausguss erfolgen soll. Der Führer
stand wird zweckmässig fahrbar an den Kranträgern 
aufgehängt, um den ausfliessenden Strahl gut beobach
ten  zu können. F igur 6 zeigt eine V erein igung von 
Laufwinden, Laufkranen und dergleichen durch ein 
H ängebahnsystem , durch w elches erreicht wird, dass das

heute hergestellt wird, benutzt daher an Stelle des 
Kippseils ein ganz getrenntes Hilfshubwerk. An der 
Laufwinde befindet sich das aus Fachwerk hergestellte 
Führungsgerüst, in dem das Gleitstück für das Pfannen
becken in festen Führungen durch D rahtseile auf und

begrenzte Arbeitsgebiet der Krane in ein unbegrenztes 
Arbeitsfeld verwandelt wird. Es w ird auf diese W eise 
erreicht, dass auch die besonders gefährlichen Zwi
schentransporte von Hand auf den Höfen und Lager
böden wegfallen.

Fig. 5. Giesskran mit festgeführtem Haken und verfahrbarem Führerstand.

Fig. 4 . Giesskran mit Kippseil.
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Die zusätzliche nunmehr entstehende Gefahr be
ruht darin, dass die W agen der Hängebahn beim Ü ber
gehen von der einen Fahrbahn auf die andere abstürzen 
können, falls die Strecken nicht gesichert sind. Eine
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Fig. 6.

Hängebahnsystem.

Sicherung an einer Drehweiche gegen einen derartigen 
U nfall ist in F igur 7 dargestellt, b stellt h ier den 
Schutzkorb vor, der, an einem Arm a befestigt, nur 
denjenigen W agen auf die Drehscheibe lässt, für den 
die Schiene auf Durchfahrt eingestellt ist. Beim Ü ber-

Fig. 7.
Sicherung an Drehweichen gegen Herabfallen des 

Hängewagens.

schreiten von W egen und Bahnen m uss natürlich dafür 
gesorgt werden, dass ein eventuell abstürzender W agen 
einer Hänge- und Seilbahn den darunter passierenden 
Menschen oder G efährten keinen Schaden zufügt. Es 
geschieh t dies du rch  N etze (Figur 8) oder ähnliches. 

Die W irtschaftlichkeit der Hebezeuge, d. h. die

Verbilligung der Transporte würde aber durch eine 
blosse Einführung maschineller Hebezeuge nicht be
sonders gegen die früher übliche Förderung gesteigert 
werden können, weil das Anlegen der Taue und Ketten

Fig. 8.
Wegeüberführung.

(Figur 9), das F inden  der Schw erpunkte, usw. so zeit
raubend ist und verhältnismässig so geübte Leute ver
langt, dass ein grösser Teil der gewünschten Verbilli
gung dabei wieder verloren geht. Da hat nun in 
neuester Zeit die Verwendung des Lastmagneten (Figur 
10) W andel geschaffen, die auch bei sehr sperrigen 
Stücken ein äusserst schnelles und bequemes Be- und

Fig. g.

Anhängen der Last mittels Tau oder Kette.

Entladen gestattet. Allerdings dürfen Tragm agnete nur 
dort verwendet werden, wo sich niemals ein Mensch 
unter der L ast befindet, weil der H ebem agnet eine neue 
U nfallquelle m it sich bringt, die in der M öglichkeit des 
plötzlichen Aufhörens der elektromagnetischen Zug
kraft durch eine unbeabsichtigte Stromunterbrechung
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Fig. i i .

Lasthebemagnet mit Sicherheitsgreifern.

Fig. 12.
Entladen von Rundholz mittels Greifer, 

w erden, dass auch bei heissen Metallteilen, deren Be
rührung von Hand überhaupt unmöglich ist, heute der 
Elektromagnet mit festen Polen und W asserkühlung 
m it grossem Vorteil Verwendung finden kann. Der 
Nachteil des Elektromagneten liegt hauptsächlich in

günstiger W eise transportable Gurtförderer, Förder
rinnen usw. benutzt, von denen  F igur 13 ein T ra n s 
portband für Sackbeförderung veranschaulicht. Bei 
dem Transport von Säcken w erden insbesondere die 
Handgelenke der Arbeiter bei ungeschickter Hand
habung der Säcke beim Abwerfen und Aufnehmen ge
fährdet.

Die Verbilligung der T ransporte durch Einführung 
so teuerer Maschinen, wie sie vorher geschildert w or
den sind, ist naturgem äss nur dann möglich, wenn es 
gelingt, die Leistungsfähigkeit des Einzelmenschen in 
seinem A rbeitswerte so zu steigern, dass er in der
selben Zeit eine bedeutend grössere Anzahl von Gütern 
fortschafft, ohne sich körperlich irgendwie m e h r  an
zustrengen als vorher, d. h. w irtschaftlich w ird die Ein- 

•, führung von Hebemaschinen aller Art nur dann sein, 
| wenn es gelingt, einmal die Zahl der Bedienungsm ann

schaft überhaupt zu verringern, vor allen Dingen aber, 
wenn es gelingt, an Stelle der u n g e l e r n t e n  H a n d 

Fig. 13.
Wagerechtes Transportband für Säcke.

seiner Beschränkung auf die Förderung von e i s e r n e n  
Gegenständen. Handelt es sich um das Verladen von 
Hölzern, von Erzen, Kohle und sonstigen stückigen 
G ütern, so tritt (F igur 12) der Greifer in W irkung , 
dessen Ausbildung heute kaum noch etwas zu w ün
schen übrig lässt. Er besteht in der Regel aus zwei 
Greifern, die an einem Rahmen gelagert sind; letzterer 
ist an der E n t l e e r u n g s k e t t e  aufgehangen. Die 
S c h l i e s s k e t t e  greift mittels eines Rollzuges, 
dessen feste Rollen am Rahmen sitzen, an den Schau
feln ein, so dass Menschenhände für das Laden nicht 
mehr benötigt werden.

Handelt es sich um Fördermittel für körnige, mehl
feine oder flüssige Stoffe, die in Säcken, Kisten und 
dergleichen oder auch lose transportiert werden sollen, 
so w erden in wirtschaftlich und unfalltechnisch gleich

liegt. Bei menschenbegangenen Stätten sind daher nur 
M agnete m it Sicherheitsgreifern (Figur 11), Pratzen 
usw. verwendbar. Es soll noch darauf hingewiesen

Fig. 10.
Lasthebemagnet beim Be- und Entladen



Tiefofen-Halle
W alzwerk

Konverter-H alle

Fig. 14. Materialdurchgang in Stahlwalzwerken.

l a n g e r  möglichst weitgehend g e l e r n t e  Leute zu 
setzen, die zwar erheblich höher bezahlt werden, 
denen man aber infolge ihrer höheren G eistesstufe auch 
eine grössere Verantwortung zumuten kann, als dem 
schlecht gelohnten, unintelligenten und ungelernten 
H andlanger, der von irgendwoher kommt und zum 
Transportieren von Gütern naturgem äss immer ver
wendet werden kann, ohne dass man auf seine Ausbil
dung besonderen W ert zu legen hätte, der aber ebenso 
natürlich zur Bedienung teuerer Maschinen mit Rück-

grosser Schnelligkeit und sicher ausgeführt werden. 
Die Lasten sind schwer und heiss und somit ergeben 
sich die denkbar schlechtesten Betriebsbedingungen 
bei grösster Unfallgefahr für den Menschen. Das In
einandergreifen der Hebezeuge vom flüssigen Eisen 
des Konvertors bis zur fertigen W are des W alzwerkes 
ist so geregelt, dass die M enschenhand fast nirgends in 
direkte Berührung mit dem zu befördernden Gute zu 
kommen braucht. Die Krane reichen sich hier ge
wissermassen die Hände. D er wirtschaftliche Einfluss

Fig. 15 . Walzwerk.*)

sicht auf den Schaden, den er anrichten kann, unbrauch
bar ist.

A bbildung  14 zeigt den A rbeitsdu rchgang  in m o 
dern eingerichteten Stahlwerken, welche in den letzten 
sechs Jahren in bezug auf den Hebedienst in einer 
W eise um gewandelt worden sind, wie es in ähnlicher 
W eise bei keinem anderen Arbeitszweige zu verzeich
nen ist. Hier treffen allerdings eine Reihe von günsti
gen Bedingungen zusammen, die die Ausführung der 
Hebemaschinen begünstigten, ja  notwendig machten. 
Die Hüttensohle ist uneben, die Arbeiten müssen mit

*) Die Wirtschaft-Diagramme verdanke ich Herrn Geh. 
Rat Professor O. Kammerer-Charlottenburg.

Fig. 16.
Kohlensilo.

ist dabei sehr erheblich (Figur 15). D ie Zahl der 
Handlanger ist von 23 Mann auf 7 gesunken, wobei 
sich gleichzeitig d ieK osten  vonO ,89M arkproT onne au f
0,44 Mark pro Tonne verringert haben. Es war natur
gemäss notwendig, in der neuen Anlage grosse Kapi
talien festzulegen; diese sind aber durch die Lohn
ersparnis in kürzester Zeit wieder herausgewirtschaftet 
worden.

Bei dem  K ohlensilo (Figur 16) im Z usam m enhang 
mit dem Kesselhaus macht sich die ganz selbsttätige
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Kesselheizung. 
Fig. 17.

Förderung  vom  E isenbahnw agen  bis in den K essel und  
vom Kesselrost w ieder bis auf den Abfuhrwagen in der 
W eise bezahlt, dass an Stelle von 54 Handlangern und 
2 gelernten Arbeitern 20 Handlanger und 4 gelernte Ar
beiter getreten sind, bei einer Kostenverringerung von 
rund 60% . D as Schaubild  (Figur 17) zeigt sehr d e u t
lich, dass trotz des Steigens der Löhne für gelernte 
Arbeiter und tro tz  der Erhöhung der Besitzanlage der 
Einfluss des sinkenden Handlangerlohnes ein derart 
erheblicher ist, dass sich die Neuanlage schnell ren
tiert.

\ M/t

Begichtung

Hochofenbegichtung.

Fig. 19-

Die Frage, welch günstiger Einfluss der Verringe
rung der Arbeiterzahl beim Eintreten eines Streikes ge
rade in Kraftzentralen und Gaswerken zur Folge hat, 
sei hier nur angedeutet. E s  soll aber betont werden,

• Fig. 18.

Begichtungsvorrichtung eines amerikanischen Gichtaufzuges.

Fig. 20.
Muldenkran für ein Martinwerk.

dass eine Lohn V e r r i n g e r u n g  in keinem Falle 
weder bei den Handlangern noch bei den gelernten 
Leuten eingetreten ist, sondern dass im Gegenteil in
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la s t allen Fällen Lohnerhöhungen für die Leute die 
Folge der günstigeren Betriebseinrichtungen waren.

D ie  B egich tungsvorrich tung  (F igur 18) und ihre 
w irtschaftlichen Erfolge (Figur 19), das L aden  von 
M artinöfen (Figur 20 und 21), endlich die T rag v erla 
dung (F igur 10 und 22) sind w eitere besonders d rasti
sche Beispiele, in gleichem Sinne, wie es vorher be
sprochen worden ist; insbesondere zeigt das letzte Bei
spiel, im Hinblick auf eine oben gemachte Bemerkung,

Laden von Martinöfen.

Fig. 2 i.

wie wirksam der Elektromagnet durch die Geschw in
digkeit der Lastanpackung auf die Transportverbilli
gung hinarbeitet. Man sieht, dass die Kosten von 
8,58 M ark auf 3,48 M ark pro Tonne gefallen sind, also 
heute weniger als die Hälfte des H andbetriebes betra
gen, wobei die Zahl der Menschen von 130 auf im gan
zen 41 Mann gesunken ist, unter denen sich noch dazu
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Trägerverladung (Akkordarbeit).
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nur 3 gelernte Leute befinden. Damit ist auch die Un
fallgefahr m indestens proportional der Arbeiterzahl auf 
den dritten bis vierten Teil gesunken.

Im Vorstehenden ist mit Deutlichkeit der Nach
weis erbracht worden, dass wirtschaftliches und un
fallverhütendes Streben bei allen Fördermitteln, die wir 
kennen, Hand in Hand gehen und es darf kaum einem 
Zweifel unterliegen, dass die Berufsgenossenschaften 
zur Verhütung der Unfälle an keiner Stelle eine so w irk
same Unterstützung erhalten haben, als durch die m o
derne Entwicklung der Hebezeuge und Fördermittel in 
allen gewerblichen Betrieben.

Der V o r s i t z e n d e  spricht dem Herrn Vortra
genden seinen Dank für die interessanten Ausführungen 
aus, die unter Vorführung von Lichtbildern die Zuhörer 
in erheblichem M asse fesselten. Eine Besprechung des 
Vortrages findet nicht statt.

2. Herr M edizinalrat Dr. med. J u l i u s  B l u m e 
P h i l i p p s b u r g  (B aden):

D e r  „ k e i m f r e i e  S c h n e l l  v e r b a n d “ i n  
d e r  H a n d  e i n e s  j e d e n  N o t h e l f e r s  a l s  d e r  
v o r t e i l h a f t e s t e  N o t v e r b a n d  f ü r  d i e  
e r s t e  H i l f e  b e i  V e r l e t z u n g e n  u n d  U n 
g l ü c k s f ä l l e n .

Sehr geehrte Herren! Ihr verehrter Vorsitzender, 
Herr Professor Gary, richtete an mich das Ersuchen, 
hier in Ihrem Verein einen Vortrag über Schnellverbände 
bei der ersten Hilfeleistung zu halten; ich bin gern die
sem ehrenvollen Rufe nachgekommen und spreche hier 
an erster Stelle meinen Dank dafür aus, dass mir Ge
legenheit geboten wurde, ein auch für die Berufsge
nossenschaften sehr aktuelles Them a des näheren hier 
behandeln zu dürfen.

M. H.! Ein gewaltiges und bedeutungsvolles W erk 
auf dem Gebiete der Fürsorge für plötzliche Verletzun
gen und Unglücksfälle ist durch den im Jahre 1908 zu 
Frankfurt am Main stattgehabten I. Internationalen Kon
gress für Rettungswesen abgeschlossen. Die w issen
schaftliche und praktische Ausbeute aus demselben ist 
für die Förderung des Rettungswesens eine ganz be
deutende gewesen, eine grössere, als man zu erwarten 
hoffen durfte. In allen Zweigen des Rettungswesens 
war der Fortschritt erkennbar, der bedingt ist durch die 
Fortschritte der wissenschaftlichen Heilkunde und der 
modernen Technik.

Stillstand heisst auch hier Rückschritt! So kann 
es nur als selbstverständlich erscheinen, dass auch für 
das Gebiet der ersten Hilfe, ganz besonders durch 
Laien, jetzt eine ganz andere, wissenschaftliche Grund
lage geschaffen ist, anders als zu jenen Zeiten, wo Es- 
march seinen ersten bahnbrechenden Vortrag über die 
zuerst völlig verkannte Samariterhilfe in Kiel hielt.

In der Abteilung 2: „Ausbildung von Nichtärzten in



der ersten Hilfe“ ging durch alle Vorträge wie ein 
roter Faden die allgemeine Forderung nach einer mög
lichsten V e r e i n f a c h u n g  des Unterrichtes und nach 
einer mit allen Mitteln anzustrebenden V e r e i n h e i t 
l i c h u n g  aller für den Nothelfer bei der ersten Hilfe 
und zum Transporte notwendigen Hilfsmittel.

Ganz besonderes Interesse m usste der Vortrag des 
Herrn Reg.-Rat Dr. Stöcker vom R.V.A. in Berlin er
wecken, der in eingehender W eise über „die Leistungen 
der Berufsgenossenschaften auf dem Gebiete der ersten 
Hilfe und des Rettungsw esens“ sprach. Der Vortrag 
bietet so viele Anregungen durch die gemachten Vor
schläge, dass ich den Herren Zuhörern das Lesen des
selben nachdrücklichst empfehlen möchte. In eindring
licher Mahnung weist er darauf hin, auf die Arbeit
nehmer dahin einzuwirken, dass „sie auch ihrerseits 
dazu beitragen müssen, einer Verschlimmerung der 
durch einen Unfall herbeigeführten Schäden vorzu
beugen, indem sie dem Gebote der Beachtung auch der 
kleinsten, scheinbar ungefährlichen Verletzungen und 
der Vorschrift alsbaldiger Inanspruchnahme ärztlicher 
Hilfe gewissenhaft nachkommen. W enn in dieser Be
ziehung noch immer schwer gefehlt wird, so ist 
das in den meisten Fällen nicht die Folge mangel
hafter Ausführung der berufsgenossenschaftlichen Vor
schriften durch die Betriebsunternehmer, sondern we
sentlich auf die Indolenz der Arbeiter zurückzuführen.“ 

Ich setze bei Ihnen, m. H., das Rundschreiben des 
R.V.A. vom 8. Dezember 1889 als bekannt voraus, wo
nach den Berufsgenossenschaften in weiterer ausdeh- 
nenderer Auslegung ihrer Pflichten auch die Verpflich
tung obliegt, auf die Verbesserung der Einrichtungen 
für die erste Versorgung der in den Betrieben verun
glückten Personen zu dringen. Im Jahre 1896 ent
standen dann auf dem Boden dieser prinzipiellen An
schauungen die später vereinbarten „Norinal-Unfall- 
verhütungsvorschriften“ , die dann von einzelnen Be
rufsgenossenschaften mit eingehenden Ausführungsbe
stimmungen und Anleitungen über die erste Hilfe er
w eitert wurden. Von diesen Vorschriften interessieren 
uns hier besonders folgende Bestimmungen:

1. In jedem Betriebe ist das notwendigste Verband
material vorrätig zu halten und zum Schutze gegen 
Verunreinigung durch Staub, unreine Hände usw. 
zweckentsprechend aufzubewahren.

2. Der Arbeiter hat dafür Sorge zu tragen, dass jede 
W unde, auch wenn sie noch so geringfügig er
scheint, sofort „gereinigt“ (!? ) und gegen das 
Eindringen von Staub und sonstigen Unreinlich
keiten sorgfältigst geschützt wird.

3. Solange die Verletzung nicht m i n d e s t e n s  
d u r c h  e i n e n  N o t v e r b a n d  geschützt ist, 
hat der Verletzte die Arbeit zu unterbrechen. —

Zum besseren Verständnisse wollen wir hier zu

erst feststellen, w as denn eigentlich unter „ d e r  
e r s t e n  H i l f e ,  d e r  N o t h i l f e “ zu verstehen is t; 
es wird sich nur um die L a i e n  hilfe handeln, die im 
Gegensätze zur ä r z t l i c h e n  ersten Hilfe durch- 
gehends nur eine provisorische sein w ird, und auch nur 
sein kann. Denn es unterliegt keinem Zweifel, dass 
eine Tätigkeit, wie sie eine erfolgreiche Ausführung der 
ersten Hilfe verlangt, nur der Arzt in vollem M asse 
ausüben kann, der imstande ist, alle die Verfahren zu 
beherrschen, die für die rettende Tätigkeit erforderlich 
sind. Die erste Hilfe durch Laien kann demnach nur 
eine beschränkte sein und wird nur folgende drei H aupt
punkte in sich schliessen:

a) D ie A b w e n d u n g  d e r j  G e f a h r e n  von den 
Verletzten nach dem H auptgrundsatze: „ N u r  
n i c h t  s c h a d  e n ! “ —

b) D ie M a s s n a h m e n ,  w elche die Betroffenen, 
t r a n s p o r t f ä h i g  m a c h e n ,  und

c) den T r a n s p o r t  se lb s t; das ist das A bc für die 
erste Hilfe durch Laien.

W ir wollen nun an der Hand der gegebenen N or
malunfallverhütungsvorschriften in eine nähere Prüfung 
eintreten, wie dieselben unter Berücksichtigung der in 
der W issenschaft jetzt allgemein geltenden Anschau
ungen gerade in bezug auf die Abwendung der G e
fahren und weiterer Schädlichkeiten bei eingetretenen 
Unfällen für die den Berufsgenossenschaften aufgeleg
ten Verpflichtungen am zweckm ässigsten durchgeführt 
werden können. —

Zur Darlegung der jetzt geltenden w issenschaft
lichen Grundsätze gestatten Sie mir einen ganz kurzen, 
historischen Rückblick.

Durch die glänzenden Erfolge des grossen eng
lischen Chirurgen Lord Lister mit der antiseptischen 
W undbehandlung begann für die Chirurgie eine ganz 
neue A era. B ekanntlich verstehen  wir un te r „ a n t i - 
s e p t i s c h e n “ Stoffen solche, welche imstande sind, 
Zersetzungs- oder Krankheitskeime (septische Keime) 
abzutöten, während unter „ a s e p t i s c h “ das verstan
den wird, w as von Fäulnis oder Keimen frei oder kurz 
gesagt: „keimfrei (steril)“ ist. Lister w ar damals der 
Meinung, dass die Krankheitserreger der bei der Blut
vergiftung ßich abspielenden Vorgänge überall in der 
Luft verbreitet seien und zum Beispiel beim Operieren 
auf die W unde gelangten. Die von allen Chirurgen 
aufgenommene weitere Forschung, die aber erst möglich 
war, nachdem Robert Kochs geniale M ethoden einen 
tieferen Einblick in das W esen der eigentlichen Krank
heitserreger eröffnet hatten, deckte dann den bedeu
tungsvollen Irrtum auf, dass nicht die Luftbakterien die 
einzigen Feinde waren, sondern dass die Gefahr viel
mehr ganz wesentlich von einer W unde auf die an 
dere durch direkte Berührung, durch Verbandstoffe, 
durch die Hand und die Instrumente des O perateurs
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lag. Diese Erkenntnis wurde namentlich durch B e r g -  
m a n n s Verdienst praktisch auf die Chirurgie übertra
gen; er zeigte, dass an Stelle des Arbeitens mit bak
terientötenden Mitteln wesentlich die Benutzung keim
freier (sterilisierter) Stoffe zu treten habe; die Haut des 
Patienten, die Hände des Arztes, alles, was während 
der Operation mit ihm in Berührung kommt, muss frei 
sein von Krankheitserregern. Diese „aseptische M e
thode“ gibt in ihren Grundzügen jetzt die Richtschnur 
ab, nach der die Chirurgen überall verfahren und sich 
die beinahe ungeahnten Erfolge bei den kühnsten O pe
rationen sichern. W ährend man früher bei der W und
behandlung dem einen oder dem anderen antiseptischen 
Mittel den Vorrang einräumen zu müssen glaubte, ist 
jetzt die Notwendigkeit, nur keimfreie Stoffe mit der 
W unde in Berührung zu bringen, allgemein anerkannt. 
Folgerichtig m uss auch die aseptische M ethode sinn
gem ässe Anwendung gerade bei der ersten Hilfe fin
den: Der Verband muss nicht nur selbst „rein“ , das ist 
„keimfrei“ sein, sondern er darf auch beim Anlegen 
nicht verunreinigt werden, ein Grundsatz, der vom N ot
helfer bei einem hereinbrechenden Unglücksfall leider 
meistens nur sehr schwer befolgt werden konnte, weil 
ihm kein zweckmässiges Verbandsmaterial zur Verfü
gung stand.

E s m a r c h s  grosses Verdienst ist es gewesen, 
schon 1884 es durchgesetzt zu haben, dass jeder Soldat 
wenigstens im Kriege ein Verbandszeug bei sich tragen 
sollte, mit dem im Notfälle provisorisch ein aseptischer 
Schutzverband angelegt werden konnte.

Sodann ist es Esmarchs w eiteres und unbestritte
nes Verdienst, dass er der erste gewesen ist, der die Ein
führung der abgeteilten Verbände (Einzelverbände) und 
die Verbandpäckchen immer w ieder öffentlich empfoh
len hat.

Es muss sicherlich W under nehmen, dass wir Ärzte 
jetzt noch immer in W ort und Schrift und wo nur im
mer die Gelegenheit sich findet, gegen die zwar in so 
wohlmeinender Absicht ausgeführten, aber unter Um
ständen geradezu schädigend wirkenden Hilfeleistungen 
menschlicher Nächstenliebe durch die Laien, ja auch 
durch die Sam ariter aufklärend und belehrend kämpfen 
müssen zugunsten der Anschauung der modernen 
W undbehandlung. Es ist dies eine undankbare und 
schwere Aufgabe um so mehr, als von Alters her geübt 
und auf der Macht der Gewohnheit beruhend das S a
m ariterwerk damit begonnen wird, dass bei der ge
ringsten Verletzung zu allererst die Verwundung mit 
W asser abgespült und so die W unde im gut gemeinten 
Sinne „gereinigt“ wird. „D as Auswaschen der W unde“ , 
sagt Bergmann, „ist eine so alte Empfehlung, wie das 
Sprechen des W undsegens, ist aber schädlicher als 
letzterer.“

„Selbst der Student der Medizin pflegt, wenn er

während der Operationsübungen an einer Leiche sich 
den Finger verletzt hat, an die W asserleitung zu eilen 
und das W asser über seinen Hautriss rinnen zu lassen. 
W äre jedes Leitungs- und jedes Brunnen- und Quell
wasser keimfrei, so würde die Spülung noch diskutiert 
werden können, zumal ihre anderen Nachteile, die gleich 
zu erwähnen sind, sich meist vermeiden lassen. Allein 
das W asser, welches wir aus Seen, Flüssen, Brunnen, 
Quellen und Leitungen uns schnell verschaffen können, 
ist nicht keimfrei. Beim Durchgänge durch die an 
Mikroorganismen überaus reichen, obersten Lagen des 
Erdbodens hat es Bakterien und Kokken in Menge auf
genommen, grade wie das Regenwasser in seinen T rop 
fen den bakterienreichen Staub der Atmosphäre birgt. 
Das stehende W asser, selbst das M eerwasser, ist nicht 
bloss für M ilzbrandbazillen, sondern auch für einen sehr 
schlimmen Eitererreger, den Staphylococcus, ein gün
stiger Nährboden, in dem sich dessen Keime schnell 
vermehren. Filtriert man gewöhnliches Leitungswasser 
einer Stadt, selbst einer, die auf ihre trefflichen W asser
werke stolz ist, und sammelt den Filtrierrückstand, um 
ihn einem Meerschweinchen unter die Haut zu spritzen, 
so sieht man diese T iere an Blut- und Eitervergiftung 
verenden. Man hüte sich daher, das W asser, wie es 
sich uns darbietet, an eine W unde kommen zu lassen. 
Das Hineinbringen von krankmachenden Bakterien, 
welche im W asser vorhanden sind, ist aber eine direkte 
Schädigung — a l s o  k e i n  T r ö p f c h e n  f r i s c h e n  
W a s s e r s  i n  e i n e  f r i s c h e  W u n d  e .“

W ir haben an einer frischen W unde (abgesehen in 
erster Linie von der Blutstillung) keine andere provi
sorische Hilfe zu leisten, als sie vor weiteren Schädi
gungen zu schützen; von der Verletzung muss unbe
dingt jede Ansteckung (Infektion) ferngehalten werden.

Ein jeder Arzt könnte Beispiele genug aus seiner 
Praxis dafür anführen, welch’ unheilvolle Folgen bei 
vielen Verletzungen dadurch zurückgeblieben sind, dass 
die erste Hilfe in unzweckmässiger und oft geradezu 
schädigender W eise geleistet wurde, wozu wir Ärzte 
das sogenannte „W undreinigen“ (!? )  in erster Linie 
zählen müssen. Diese Forderung der Normalunfallver
hütungsvorschriften, dass „jede W unde, auch wenn sie 
noch so geringfügig erscheint, s o f o r t  g e r e i n i g t  
wird“ , entspricht nicht unseren ärztlichen Anschauun
gen. Dem A r z t e  sind d i e W unden und d i e Ver
letzungen am liebsten, an denen absolut nichts ge
schehen ist, mit denen keine Händfr in Berührung ge
treten sind; denn die Finger aller Unberufenen, auch 
der gelernten Samariter, sind unbedingt fern zu halten. 
Stoecker berichtete nun aber schon, dass gewisse Be
rufsgenossenschaften nicht mehr an dieser Forderung 
festhalten, offenbar in der sehr richtigen Erkenntnis, 
dass die Durchführung dieser Anforderung oft grössere 
Gefahren für eine Infizierung der W unde in sich birgt,
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als ihr Verschluss durch einen Schutzverband ohne ihre 
vorherige Reinigung. Die Nahrungsm ittelindustrie-Be
rufsgenossenschaft ist nach Stoecker die einzige, welche 
das Auswaschen der W unden schlechthin verbietet; 
diesem Beispiele müssten alle Berufsgenossenschaften 
folgen, meine Herren!, und mit allen Mitteln ein der
artiges, w ohlbegründetes Verbot durchzuführen be
strebt sein. Mit diesem Verbote aber übernehmen wir 
Ärzte auch die Verpflichtung, unseren bei der jetzt 
üblichen W undbehandlung bestehenden Erfahrungs
grundsätzen gemäss den Nothelfern ein derartiges Rüst
zeug an die Hand zu geben, dass der erste Grundsatz 
für die erste Hilfeleistung: ,,Nur nicht schaden“ streng
stens gewahrt werden kann. Es kann daher für den 
Nothelfer nur steriles (keimfreies) Verbandmaterial in 
Frage kommen, wie es sich jetzt wohl in den meisten 
Verbandkasten findet, aber noch viel zu häufig in einer 
sehr unzweckmässigen Form, nämlich nicht in Gestalt 
von Einzelverbänden, sondern getrennt in Mull, W atte, 
Binden usw. Ein derartiges Verbandmaterial wird oft 
genug nicht einwandsfrei für einen sterilen Verband 
bleiben, wenn nicht von seiten des Nothelfers und auch 
Arztes ungemein peinlich und sorgfältig damit umge
gangen wird. Die Verbandmaterialien können an der 
Unglücksstelle, wo oft nicht ein geeigneter, sauberer 
Ort da ist, aber oft auch nicht die nötige Gemütsruhe 
herrscht, sehr leicht beschmutzt werden, wenn man sie 
mittelst der Schere erst zum Verbände herrichten muss. 
Trotz der grössten Vorsicht, die der Arzt sicherlich nie 
ausser acht lassen wird, kann eine Beschmutzung 
manchmal doch nicht vermieden werden. Auch der 
pekuniäre Standpunkt spricht hier mit, denn ange
brochene Pakete von sterilem Verbandmaterial dürfen 
nicht weiter zu einem neuen Verbände benutzt werden, 
sofern die Reste nicht wieder in einer sicheren Ver
packung frisch sterilisiert worden sind. Da aber das 
Auskochen und Verpacken von Verbandm aterialresten 
immer mit gewissen Umständen verbunden ist, dürfte 
dies wohl meistens unterbleiben, wie es auch tatsächlich 
der Fall ist. Es bedeutet dies eine grosse M aterialver
schwendung und die schon an sich gesteigerten Kosten 
für Verbandmaterial erfahren hierdurch eine unnütze 
Verteuerung.

Alle diese Nachteile können nur durch k e i m 
f r e i e ,  i n  v e r s c h i e d e n e n  G r ö s s e n  a b g e 
p a s s t e  E i n z e l v e r b ä n d e  beseitigt werden, eine 
Forderung, die bereits früher von E s m a r c h mit sei
ner ganzen Autorität verfochten, jetzt wohl auch von 
der weitaus grössten Anzahl der Ärzte anerkannt ist. 
E s m a r c h ging von der ganz richtigen Ansicht aus, 
die von ihm vor der Hand nur für den Krieg eingeführ
ten Einzelverbände (Verbandpäckchen) in gleicher 
W eise auch im Frieden dem Laien als Notverband, 
fertig zum Anlegen, in die Hand zu geben. Er m oti

viert dies ganz besonders damit, dass in unserer jetzigen 
Zeit mit der fortschreitenden Zunahme der Unglücks
fälle im gewöhnlichen und im Verkehrsleben, mit den 
sich häufenden Gefahren, welche die immer mehr w ach
sende Industrie und der riesig gesteigerte Verkehr in 
den modernen Städten und auf unseren Eisenbahnen mit 
sich bringen müssen, die Einbürgerung solcher kleiner, 
einfacher Verbandpäckchen noch notwendiger erscheine 
als früher, damit jeder Mensch sich oder seinem N äch
sten bei einem plötzlichen Unglücksfall möglichst 
zweckmässig helfen könne.

Diese Forderung gilt selbstverständlich auch für 
alle Rettungseinrichtungen, wie solche durch die N or
malunfallverhütungsvorschriften verbürgt w erden; es 
müssen demgemäss in den von den Berufsgenossen
schaften zu verlangenden Rettungs- und V erbands
kasten seitens der Arbeitgeber ausnahm slos nur sterile 
Einzelverbände in den verschiedensten Grössen vor
handen sein, wie es zum Beispiel jetzt bei den deut
schen Eisenbahn-Staatsverw altungen durchgehends der 
Fall ist.

Untersuchen wir nun, welche Forderungen die 
W issenschaft an solche Einzelverbände stellen muss, 
denn im Laufe der Jahre sind mit dem Fortschreiten der 
W issenschaft auch die Forderungen an einen guten N ot
verband gestiegen. Letzterer bestand zumeist aus zwei 
mehr oder weniger grossen Kompressen, die mit einem 
antiseptischen Mittel (gewöhnlich Sublimat) getränkt 
sind, einer Binde und einem dreieckigen Tuche, in 
w asserdichten Stoff eingeschlagen. Solche Verband
päckchen w aren bekanntlich auch beim Heere und in 
vielen Eisenbahnverwaltungen eingefiihrt, sie sind von 
vielen Seiten gelobt, aber auch vielfach sehr bekämpft 
worden. Hören wir die Ansicht unseres Altmeisters 
E s m a r c h  hierüber mit seinen eigenen W orten:*)

„Als die medizinische W issenschaft zur aseptischen 
W undbehandlung überging und mit sterilen, also völlig 
keimfreien Stoffen die W unden versorgte, schien es 
auch notwendig, die Verbandpäckchen keimfrei herzu
stellen. Bekanntlich ist der antiseptisch mit Sublimat 
durchtränkte Verbandstoff keimfrei, selbst wenn durch 
längeres Liegen sich das Sublimat in ihm verändert hat. 
A b e r  s i c h e r  k e i m f r e i e  V e r b ä n d e  o h n e  
a n t i s e p t i s c h e  Z u t a t e n  s i n d  j e d e n f a l l s  
i n  L a i e n h ä n d e n  u n s c h ä d l i c h e r ,  als wenn 
der Laie nach dem G rundsatz „viel hilft viel“ mit meist 
zu starken antiseptischen Lösungen die W unden reizt 
und schädigt. Freilich sind solche sterilen Verbände 
durch die Verpackung schwieriger in ihrem keimfreien 
Zustande zu erhalten, wenn man nicht etwa zugelötete

*) ,.E tw as über N otverb and päckchen “ von  Fried
rich v o n  E s m a r c h .  Zeitschrift für Samariter- und 
R ettungsw esen. XI. Jahrgang, N o. 2.
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Blechbüchsen (wie die Dührssenschen Verbände) be
nutzen will. Ich  g laube aber, es genügt, die V erbände  
vor der Sterilisierung einfach in Löschpapier einzu
hüllen, das einerseits dampfdurchlässig, andrerseits 
keimdicht ist, und nachher zum Schutz des le ich t'zer- 
reissbaren Löschpapiers in gummierten Stoff einzu
schlagen.“

„Nun ist es bekanntlich wieder eine w eitere E r
rungenschaft der neueren Medizin, dass die menschliche 
Haut, besonders unsere Hände nur unter peinlicher 
kunstgerechter Anwendung bestimmter Vorschriften 
keimfrei gemacht werden können, und dass eine ge
wöhnliche W aschung mit W asser und Seife auch die 
zarteste Frauenhand niemals so reinigen kann, dass sie 
für die W unde unschädlich ist. Eine rauhe, rissige Ar
beiterhand lässt sich überhaupt nicht völlig „rein“ 
w aschen, selbst nach mehrmaliger Säuberung. Soll also 
unser alter hippokratischer Grundsatz „nur nicht scha
den“ weiter die Richtschnur unseres Handelns bilden, 
so m u s s  e i n  u n s c h ä d l i c h e r  V e r b a n d  a u c h  
u n s c h ä d l i c h  a n g e l e g t  w e r d e n ,  das heisst 
auf die Verhältnisse des täglichen Lebens übertragen, 
so, dass die Hand des Nothelfers gar nicht mit ihm in 
Berührung kommt; denn es scheint mir ausgeschlossen, 
dass unter allen Verhältnissen immer warmes W asser, 
Seife, Bürste und Desinfektionsflüssigkeit zur Verfügung 
stehen wird, und dass, selbst wenn sie vorhanden 
wären, sich der Nothelfer die genügend lange Zeit neh
men wird, um die Reinigung so gründlich auszuführen, 
w ie er es vielleicht einmal früher gelernt hat. Man 
kann sich nun freilich, wie es auch der Arzt tut, da
durch helfen, dass man nur mit reinen Instrumenten den 
Verbandstoff anfasst und aus seinem Behälter heraus
hebt; man kann ferner die Vorsicht gebrauchen, den 
Verbandstoff nur an einem Ende anzufassen und ihn 
mit einer nicht „befingerten“ Stelle auf die W unde zu 
legen. Dann kann es Vorkommen, dass er durch un
geschickte Handhabung mit der Kleidung in Berührung 
kommt oder gar auf die Erde fällt und dadurch un
brauchbar w ird. Daher scheint es mir zw eckm ässiger 

zu sein, ihn unm ittelbar an der Binde anzunähen und 
zwar so, dass er eine gute Spanne weit vom Anfang der 
Binde entfernt bleibt, also beim Abwickeln der Binde 
als Ganzes auf die W unde gelegt werden kann, ohne 
überhaupt mit den Händen in Berührung zu kommen.“

Solche Verbände, das heisst wohlverstanden nur 
solche meine ich, bei denen der Verbandstoff an der 
Binde angenäht ist, sind schon vorhanden gewesen, ehe 
Esmarch diese Forderung stellte; die Priorität solcher 
Verbände gehört U t e r m ö h l e n  i n  A m s t e r d a m ,  
die anderen, darunter auch der von Esmarch selbst an
gegebene, erreichen  in ihren Leistungen nicht die Uter- 
möhlenschen keimfreien Einzelverbände, welche Es

march selbst als geistreich und praktisch bezeichnet 
hat.

Ich kenne mehr denn zwanzig keimfreie antisep
tische und aseptische Einzelverbände; ich habe sie 
sämtlich praktisch geprüft und säm tlich e------- verw or
fen; n u r  d e r  U t e r m ö h l e n  s e h e  S c h n e l l 
v e r b a n d  e r f ü l l t  i n  g e r a d e z u  i d e a l e r  
W e i s e  a l l e  F o r d e r u n g e n ,  w i e  s i e  E s 
m a r c h  u n d  d i e  m o d e r n e  W i s s e n s c h a f t  
a n  e i n e n  N o t v e r b a n d  s t e l l t .

Gehen wir näher auf diese Verbände ein. Der 
Utermöhlensche Verband besteht aus einer Kompresse
— W atteschicht in eine mehrfache Lage Mull eingenäht 
•— mit je einer an beiden Seiten durch Naht befestigten 
aufgerollten Binde und ist derart gefaltet und in dop
pelter Papierhülle verpackt, dass der Nothelfer nur mit 
den zwei durch ein Kreuz ( f f )  bezeichneten Bindeköpfen, 
nicht aber mit der Kompresse in Berührung kommen 
kann. Die jedem Päckchen aufgedruckte G ebrauchs
anweisung schreibt kurz und klar vor:

„Nach Entfernung der äusseren Verpackung halte 
man die Binden (kenntlich an zwei f f )  nach oben; 
dann ziehe man die Kordel los, nehme in jede Hand 
eine Binde, bringe die Hände über die W unde, o h n e  
d i e s e l b e  z u  b e r ü h r e n ,  schnell von einander, 
lege den Verband an, und knote beide Enden der Binde 
fest.“

Der Verband wird in drei Grössen angefertigt:
No. 1: (10. 12 cm) für Hand-, Fuss- und andere kleine 

W unden.
No. 2: (1 7 .2 0  cm) für Arm-, Unterschenkel- und m itt

lere W unden.
No. 3: (18 . 28 cm) für Oberschenkel-, Schulter-, Brust-, 

Bauch- und grosse W unden.
Die Anlegung dieser Verbände ist ausserordentlich 

leicht, und das Anlegen geschieht ungemein schnell; 
Utermöhlen hat daher seinen Verbänden den Namen 
„Utermöhlens aseptischer Schnellverband“ gegeben und 
zwar mit vollem Recht, denn es ist ein S c h n e l l  ver
band in bezug auf das Anlegen. Die durch die sinn
reiche ( E s m a r c h  sagt „geistreiche“ ) Art der Kom
pressenfaltung und Packung automatisch bedingte Aus
schliessung jeder Berührung der verbindenden Hände 
mit der zur W undbedeckung bestimmten Kompresse 
sichert unbedingt vor jeder Infektion. Nach der Ge
brauchsanweisung soll man in jede Hand eine Binde 
nehmen, den Verband etw a 10 cm über die W unde 
halten und nun durch eine schnelle Bewegung die Hände 
ein wenig auseinander bringen, wodurch sich der Ver
band öffnet. Durch das feste Halten der beiden Binden, 
die nun den Verband mit leicht- oder festangezogenen 
Bindentouren über der W unde befestigen, ist jegliche 
Verunreinigung der auf die W unde gelangenden Kom
pressenfläche oder auch der W unde selbst ausgeschlos
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sen. W ie ein Schutzdach wird die automatisch ent
faltete Kompresse über der W unde gehalten; mag es 
regnen oder schneien, mag von oben her Staub oder 
sonstige Verunreinigung aus der Luft kommen, die Seite 
des Verbandes, die auf die W unde zu kommen be
stimmt ist, bleibt unbedingt steril und kann absolut 
nicht beschmutzt werden, wenn nicht absichtlich oder 
aus Versehen und Fahrlässigkeit anderweitig dies ver
ursacht wird. Die Hände sind ebenfalls ausgeschaltet 
und werden erst wieder frei, wenn der Verband über 
der W unde angelegt ist. D e r  w e i t e r e  V o r t e i l  
d i e s e r  k e i m f r e i e n  S c h n e l l v e r b ä n d e  b e 
s t e h t  d a r i n ,  d a s s  j e d e r m a n n  s e l b s t  m i t  
u n s a u b e r e n  H ä n d e n ,  d e r  v i e l l e i c h t  
n o c h  n i e  e i n e  W u n d e  v e r b u n d e n  h a t ,  
n a c h  D u r c h l e s e n  d e r  a u f  j e d e m  P ä c k 
c h e n  g r o s s  g e d r u c k t e n  u n d  d a h e r  l e i c h t  
l e s b a r e n  G e b r a u c h s a n w e i s u n g  d e n  V e r 
b a n d  i n  a l l e r k ü r z e s t e r  Z e i t  a n l e g e n  
k a n n ,  o h n e  d a s s  d i e  W u n d e ,  w e n n  e s  
n i c h t  a u f  e i n e  a n d e r e  W e i s e  g e s c h i e h t ,  
i n f i z i e r t  w e r d e n  k ö n n t e .

D ieser Vorteil wird den Forderungen Stöckers in 
sinngem ässer weiterer Auslegung derselben vollkom
men gerecht, wonach die durch die Unfallverhütungs
vorschriften vorgeschriebenen Plakate derartig beschaf
fen sein müssen, dass sie insbesondere auch für den 
Fall, dass keine in der Nothilfe ausgebildete Person 
zur Stelle ist, dem völlig ungeschulten A rbeitskam era
den des Verletzten W inke für sein Eingreifen geben, 
welche ohne Vorbildung verstanden werden können. 
Dies trifft für die Utermöhlenschen Schnellverbände 
vollkommen zu; durch diese Verbände wird von jeder
mann, der einen gesunden M enschenverstand hat und 
Gebrauchsanweisungen auch mit Verständnis lesen 
kann, die W unde ohne w eiteres mit einem Zuge steril 
verbunden, der Verband verschiebt sich nicht, die Hand 
des Helfenden kann weder mit dem Verbände noch mit 
der W unde in Berührung kommen. Die Forderung der 
aseptischen W undbehandlung wird somit auch von die
sem Nothelfer erfüllt, denn der unschädliche, keimfreie 
Einzelverband kann von ihm auch vollkommen un
schädlich angelegt werden.

M. H.! Die Forderung der Unfallverhütungsvor
schriften, dass jede W unde, auch wenn sie noch so 
geringfügig erscheint, sofort gegen etwaige Schädlich
keiten geschützt werden muss, entspricht durchaus un
seren wissenschaftlichen Anschauungen; wir Ärzte 
möchten sie doch dahin erweitert wissen, dass d i e 
W u n d e n  m i t  d e n  F i n g e r n  n i c h t  b e r ü h r t  
u n d  w e d e r  m i t  B r u n n e n w a s s e r  n o c h  m i t  
a n t i s e p t i s  c h e n  F l ü s s i g k e i t e n  a b g e 
s c h w e m m t ,  a b g e w a s c h e n  o d e r  a b g e 
s p ü l t  w e r d e n  d ü r f e n .  Der Nothelfer soll gar

nichts anderes tun, als möglichst schnell die W unde 
oder Verletzung mit einem keimfreien Schnellverbande 
zu bedecken und alles w eitere dann dem Arzte zu über
lassen.

Für diejenigen, welche mit diesen Verbänden be
reits vertraut sind, besteht noch ein weiterer, unter ge
wissen Verhältnissen sehr zu schätzender Vorteil, näm 
lich, dass man sich selbst einen Verband anzulegen im
stande ist; ich erlaube mir Ihnen hier zehn Blätter mit 
Photographien herumzugeben, aus denen dies leicht er
sichtlich i s t ; es gehört freilich hierzu grosse Übung und 
Geschicklichkeit. Man kann aber doch im Falle der 
Not, wenn man allein auf sich angewiesen ist, sich 
einen N otverband sachgem äss anlegen, sodass er auch 
fest und sicher sitzt.

Für die vielen Verletzungen an den Fingern eignen 
sich diese Schnellverbände mit den zweiköpfigen Bin
den nicht gut. Die zweite Binde ist nämlich ganz un
nötig, da zum Verbinden von Fingerverletzungen die 
zweiköpfige Binde zu e i n e r  Binde zusammengelegt 
werden muss. Die Verbände werden auch zu dick an 
den Fingern und hindern dadurch die G ebrauchsfähig
keit anderer, unverletzter Finger; es gehört endlich zum 
Anlegen solcher Verbände eine grosse Übung, die ein 
Nothelfer sich nur schwer, manchmal nur durch sehr 
lange Übung aneignen wird.

Zur Vervollständigung des Utermöhlenschen Ver
bandm aterials habe ich den von mir konstruierten so 
genannten „ A s e p t i s c h e n  F i n g e r - S c h n e l l 
v e r b a n d “ hinzugefügt.

Der keimfreie Fingerverband enthält in gleicher 
Packung einen zusammengerollten Fingerling (T rikot
schlauch mit W atte- und M ull-Einlage), an dessen Ende 
eine Cam bricbinde mit Sicherheitsnadel befestigt ist. 
Man entfernt zuerst die äussere Packung, fasst die 
weisse Binde mit Daumen und Zeigefinger an dem 
Kopfende, zieht die Kordel los, steckt den verletzten 
Finger in den gelblich aussehenden Fingerling, schlingt 
die Binde einmal um das Handgelenk und dann um den 
Finger und befestigt sie mit der beigegebenen Sicher
heitsnadel.

D ieser Verband erfüllt in einfachster und durchaus 
einwandfreier W eise die an einen Schnellverband zu 
stellenden Forderungen: er ist sofort angelegt, er kann 
von jederm ann ohne irgend welche Vorkenntnisse an 
gelegt werden, schützt die Verletzung vollständig vor 
äusseren Einflüssen und hält absolut fest am Finger. 
Der Verletzte selbst kann in einer Minute sich einen 
Verband anlegen; die im Innern des Fingerverbandes 
befindliche mehrfache Einlage von Verbandstoffen kann 
unmöglich mit den Fingern oder mit Schmutzflecken in 
Berührung kommen. Ich freue mich, konstatieren zu 
können, dass alle Herren Kollegen, die sich meines Fin
gerverbandes in der Sprechstunde, bei den Sanitäts
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kolonnen usw. bedienen, mir versichert haben, mit den 
Erfolgen dieses „aseptischen Finger-Schnellverbandes“ 
ungemein zufrieden zu sein. Der Verband hat sich be
reits weit über die Grenzen D eutschlands in immer 
grösserer Zunahme bei Ärzten wie bei Samaritern, 
Eisenbahnen, Fabriken usw. eingebürgert.

Auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen, die 
ich mit sämtlichen im Handel erschienenen keimfreien 
Einzelverbänden gemacht habe, halten sämtliche Ver
bände den Vergleich mit den beiden beschriebenen 
Schnellverbänden von U t e r m ö h l e n  und B l u m e  
nicht aus.*)

M. H.! Die Unfallverhütungsvorschriften fordern 
nun auch, dass das Verbandsmaterial zweckmässig auf
gehoben werde. Im Jahre 1904 habe ich bereits auf 
dem D eutschen Bahnärztetag in Metz meine sog. „D r. 
B l u m e s S c h n e l l  V e r b a n d k a s t e n “ demonstriert. 
Bei der Zusammenstellung meiner Kasten habe ich mich
— unter voller W ürdigung der Infektionsgefahr beim 
Anlegen erster Hilfsverbände besonders durch Laien — 
nur von der Ansicht leiten lassen, einzig und allein 
aseptische (keimfreie) Einzelverbände dem ersten Hei
ter in die Hand zu geben, die beim vorschriftsmässigen 
Anlegen unter keinen Umständen beschm utzt werden 
können, auch wenn sie von Leuten angelegt werden 
sollen, die von der ersten Hilfe nichts verstehen und 
zum ersten Male den Verband nach der G ebrauchsan
w eisung anlegen müssen. Diese Verbandkasten fanden 
im Laufe der Jahre immer mehr Beachtung und weitere 
Verbreitung; es stellte sich aber dabei das Bedürfnis 
heraus, Verbandkasten verschiedener Grösse herzu
stellen für kleinere, mittlere und grössere Betriebe. In 
jüngster Zeit habe ich dies M aterial noch vervollstän
digt durch einen ganz kleinen Verbandkasten, den wir 
bereits vor Jahren bei der Badischen Staatseisenbahn
verwaltung den Vorarbeitern bei Umbauten auf der 
Strecke nur zu dem Zwecke mitgaben, dass die vielen 
kleinen Verletzungen, welche dabei erfahrungsgem äss 
Vorkommen, sofort sachgem äss versorgt werden kön
nen. Dieses gut verschliessbare Zink-Kästchen befin
det sich in einer um zuhängenden Ledertasche, und en t
hält die erforderlichen keimfreien Schnellverbände zur 
ersten Hilfeleistung; die mit denselben gemachten guten 
Erfahrungen haben mich veranlasst, dieselben in einer 
ganz einfachen Form auch für die Industrie einzuführen. 
S t o e c k e r  macht auf die bei der N ordöstlichen-Bau-

*) Den Alleinvertrieb dieser Schnell verbände hat 
die F i r m a  U t e r m ö h l e n  & Co .  i n  K ö l n  a. R h ., 
P o s t f a c h  66, nachdem die frühere Firma Kühne, 
Sievers &  Neumann in Köln-Nippes in Konkurs ge
raten ist und sich aufgelöst hat. Man verlange von der 
Firma U t e r m ö h l e n  & C o .  die neueste Liste über 
die k e i m f r e i e n  S c h n e l l v e r b ä n d e  u n d  
S c h n e l l v e r b a n d k a s t e n  n a c h  Dr .  B l u m e .

gewerks-B .-G . eingeführten Verbandtaschen aus w asser
dichtem Segeltuche aufmerksam, die an einem festen 
Gurt auf einer Schulter getragen werden, und ferner 
auf einen von Dr. Ferd. Breuer (Cöln) zusammenge
stellten, gut verschliessbaren Verbandkasten, die ich 
aber beide wegen der darin enthaltenen Verbandpäck
chen nicht empfehlen kann. Ich werde bei der nach- 
herigen praktischen Vorführung unserer Schnellver
bände ganz besonders auf diese Verbandspäckchen 
näher eingehen; denn grade beim Vergleiche mit an
deren keimfreien Einzelverbänden treten die grossen 
Vorzüge der „keimfreien Schnellverbände“ um so deut
licher hervor.

M. H.! Alle unsere Bemühungen, sowohl von sei
ten der Ärzte wie der B.-G. den Unfallverhütungsvor
schriften gerecht zu werden und zwar nach den Vor
schlägen, wie ich solche auf Grund der jetzigen w issen
schaftlichen Anschauungen und meiner Erfahrungen 
Ihnen machen zu sollen für meine Pflicht hielt, werden 
nicht den gewünschten Erfolg sichern, wenn nicht auch 
eine fachmännische Kontrolle des in den Betrieben vor
handenen Verbandsmaterials in bezug auf Menge, 
Zweckmässigkeit und seine Aufbewahrung vorgesehen 
wird; ich halte, wie es auch Stoecker nachdrücklichst 
hervorgehoben hat, diese Kontrolle für ganz ungemein 
wichtig, gradezu für notwendig. In einer S taatsver
waltung oder in den grossen Fabriken und Betrieben, 
welche fast durchgehends ihre Vertrauensärzte haben, 
ist die Kontrolle unschwer durchführbar; aber trotzdem 
wird dieselbe nur zu oft mangelhaft vollzogen, wenn 
auch z. B. in den bahnärztlichen Vorschriften die strikte 
Vorschrift gegeben ist, dass der Bahnarzt in Gegen
wart des D ienstvorstandes jährlich mindestens zweimal 
die Rettungs- resp. Verbandkasten einer Prüfung zu 
unterziehen hat. M. H.! Sie glauben gar nicht, wie 
schnell sich eine gewisse Laxheit in dieser Beziehung 
einstellt; wir beabsichtigen daher in unseren neuen 
Badischen Rettungsvorschriften die bei der Bayrischen 
Staatseisenbahnverwaltung schon längst bestehende 
Vorschrift aufzunehmen, dass der Vollzug der Prüfung 
in dem auf der Innenseite des Deckels des Rettungs
kastens befindlichem Inhaltsverzeichnisse jedesmal ver
merkt werden muss.

D en B.-G. stehen nun in den technischen A uf
sichtsbeamten sehr wertvolle Hilfskräfte zur Verfügung, 
durch deren Revisionstätigkeit, Sie, meine Herren! da
hin wirken können, dass die für das Gebiet der ersten 
Hilfe gegebenen Vorschriften nicht nur auf dem Papier 
stehen.

Schliesslich dürfte es sicherlich für viele der Herren 
wissenschaftliches Interesse haben, auch auf die aka
demische Frage näher einzugehen, ob es durchaus no t
wendig erscheint, diese nun von allen Seiten anerkann
ten keimfreien Einzelverbände noch mit einer antisep
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tischen Lösung (meistens Sublimat) zu imprägnieren, 
gewiss nach dem G rundsätze: „Doppelt genäht, hält 
besser!“ — Aber die Zeit gestattet es leider nicht, hier 
näher darauf einzugehen.

M. H.! Seit Jahren kämpfe ich für die Einführung 
dieser keimfreien Schnellverbände in W ort und in 
Schrift, weil ich dieselben für so ungemein einfach und 
praktisch halte, dass ich stets auf allen Kongressen und 
Versammlungen, in der einen oder der anderen Form 
nach dem bekannten G rundsätze: „Steter Tropfen höhlt 
den Stein“ dieses Thema immer und immer wieder un
verdrossen anschneide, und zwar, wie ich hier offen 
zu meiner Freude und Genugtuung konstatieren kann, 
mit immer mehr wachsendem Erfolge. B a d e n ,  
S a c h s e n ,  W ü r t t e m b e r g  haben diese Verbände 
eingeführt, B a y e r n  ist jetzt auch daran, einen neuen 
Schnellverband einzuführen. In Ö s t e r r e i c h  hat auf 
Grund meiner Ausführungen in Frankfurt a. M. der Chef 
des österreichischen Sanitätsdienstes unter Zustimmung 
des dortigen Eisenbahnministeriums nach Vorschlag des 
Herrn Hofrat Prof. Dr. v o n  E i s e i s b e r g  in Wien 
die Einführung vorerst meiner Finger-Schnellverbände 
beschlossen.

Möge nun mein heutiger Vortrag in dieser hoch
angesehenen Versammlung dazu beitragen, den Ge
brauch der k e i m f r e i e n  S c h n e l l v e r b ä n d e  
noch mehr zu verallgemeinern. S i e  b e d e u t e n  
e i n e  d e r a r t i g e  V e r v o l l k o m m n u n g  d e r  
d e n  S c h n e 11 v e r b ä n d e n z u  G r u n d e  l i e 
g e n d e n  I d e e ,  d i e  s e i t  E i n f ü h r u n g  d e r  
A s e p s i s  h e u t e  a l l e n  Ä r z t e n  e i g e n  i s t ,  
d a s s  e i n e  R u h e p a u s e  f ü r  d i e s e  F r a g e  
u n z w e i f e l h a f t  e i n g e t r e t e n  i s t .

Mit diesen Schnellverbänden erweist man allen be
teiligten Kreisen eine grosse W ohltat: dem V e r l e t z 
t e n ,  indem seine Verletzung schnell, sachgem äss und 
sicher versorgt wird, dem N o t h e l f e r ,  da er seine 
erste Hilfe mit einem unschädlichen Verbände in durch
aus unschädlicher W eise leisten kann, und dem A r z t e ,  
der nun in der Lage ist, unter streng aseptischen Kau- 
telen einen sicheren Erfolg in der weiteren W undbe
handlung erzielen zu können.

M. H.! Ich wäre nun eigentlich am Schlüsse mei
ner Ausführungen und hätte ich Ihnen nur noch meinen 
verbindlichsten Dank für die Geduld und die Aufmerk
samkeit auszusprechen, mit der Sie denselben gefolgt 
sind. Ich möchte aber mit meinen Ausführungen bei 
Ihnen nicht einen unvollständigen Eindruck hinter
lassen, und zwar dadurch, dass ich mit der Einfüh
rung der Schnellverbände und zweckmässiger Verband
kasten nun die Einrichtungen für die erste Hilfe bei 
Unfällen als genügend für die Bedürfnisse der Berufs
genossenschaften bezeichnen würde. Nein, meine 
Herren! Die Hauptsache ist und bleibt eine richtige

O r g a n i s a t i o n  d e r  e r s t e n  H i l f e  in den Krei
sen, welche die W ohltaten der Berufsgenossenschaften 
in Anspruch nehmen.

Dazu gehört in erster Linie die s a c h g e m ä s s e  
A u f k l ä r u n g  der Arbeiter, deren Indolenz ungemein 
viel schadet; auch die besten Verbände und Einrich
tungen w erden dieselbe nicht wett machen können. Es 
schwebt m ir für diesen Zweck vor die m ustergültige 
O rganisation zur Bekämpfung unserer weit verbreitet
sten Volkskrankheit, der Tuberkulose; wie Sie nun, 
meine Herren, in Ihrer Eigenschaft als technische Hilfs
beam te der Berufsgenossenschaften die besten Revi
sionsbeam ten für die Einhaltung der Unfallverhütungs
vorschriften sind, so steht für die andere Aufgabe der 
sachgem ässen Aufklärung in der grossen Zahl der b e 
amteten Ärzte eine Mannschaft bereit, die gleich wie 
bei der Tuberkulosebekäm pfung, so auch zu diesem 
Zwecke die Orte des Bezirkes behufs aufklärender Vor
träge besuchen könnten. Die Aufklärung in der E r
kenntnis der Mittel zur Bekämpfung der Tuberkulose 
erhält nun freilich eine kräftige und freiwillige U nter
stützung durch die Kranken selbst, welche aus unseren 
Lungenheilstätten entlassen die besten Agitatoren für 
diese Bestrebungen werden und bleiben; ganz anders 
aber bei den Unfallverletzten, welche m onatelang in 
den vielen Anstalten, besonders den medico-m echani- 
schen Instituten sich befinden; diese lernen ihre Lei
densgefährten nur zu oft noch geradezu an, wie man 
es machen m uss, um sich seine Unfallrente noch weiter 
sichern, event. erhöhen zu können. Diese schwierigen 
Verhältnisse werden die aufklärende Tätigkeit grade 
nicht fördern.

W eiterhin m uss angestrebt werden, möglichst viele 
Arbeiter, a b e r  n u r  s o l c h e ,  d i e  s i c h  d a z u  
e i g n e n ,  als Nothelfer in der ersten Hilfe auszu
bilden; auch diese Forderung ist von S t o e c k e r  in 
seinem Referate ebenfalls genügend gewürdigt.

Ferner m üsste, wo es irgendwo angängig erscheint, 
der Anschluss zum Zwecke der ersten Hilfe an b e 
stehende Organisationen gesucht werden, bei uns in 
Deutschland ist das „Rote Kreuz“ einerseits und die 
„Deutsche Gesellschaft für Sam ariter- und Rettungs
wesen“ andererseits so m ustergültig organisiert, dass 
nach meiner Ansicht der Anschluss an die eine oder 
andere O rganisation sicherlich gefunden w erden müsste.

Aus diesen hier nur ganz kurz skizzierten Vor
schlägen sehen wir zur Genüge, dass ein solche O rga
nisation für die Berufsgenossenschaften zwar nicht so 
leicht durchgeführt sein w ird; bei Arbeitgebern wie bei 
Arbeitnehmern dürfte aus leicht erklärlichen, hier nicht 
näher zu erörternden Gründen ein gewisser W iderstand 
und auch schlechter W ille diesen wohlmeinenden Be
strebungen sich entgegenstellen, weil das Geld eine zu 
grosse Rolle dabei mitspielt.
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Aber, meine Herren! „W o ein Wille, da ein W eg!“ 
D iese hochwichtige Angelegenheit ist es schon wert, 
dass man alle berufenen Kreise zur M itarbeit auffordert, 
gleichwie man es auch bei der Tuberkulosebekäm pfung, 
und zwar mit gutem Erfolge, getan hat, indem ein 
Preisausschreiben vom Zentralausschuss der T uber
kulosebekämpfung erlassen w urde; dieses Ausschreiben 
brachte vieles und wertvolles M aterial; vielleicht würde 
ein gleiches Verfahren auch hier von Erfolg begleitet 
sein durch ein Preisausschreiben seitens des Reichs
versicherungsam tes, etw a dahingehend, in welcher 
W eise die erste Hilfe für die Förderung der den Berufs
genossenschaften aufgelegten gesetzlichen Verpflichtun
gen organisiert w erden muss, und durch welche Ein
richtungen die zu schaffende Organisation am einfach
sten, zweckm äsigsten und für die am meisten beteilig
ten Kreise der Arbeitgeber am billigsten gesichert w er
den kann.

M. H.! Auf solche W eise würde man sicher viel 
brauchbares, wertvolles Material erhalten, das steht bei 
mir ausser allem Zweifel, und zw ar aus der weiteren 
sicheren Erw artung heraus, „dass die Berufsgenossen
schaften es sich angelegen sein lassen müssen, ihre 
schon jetzt sehr anerkennenswerten Leistungen nach 
den von uns angedeuteten Richtungen im einzelnen hin 
noch zu erweitern und zu vertiefen. Aus einem solchen 
Vorgehen w erden die Berufsgenossenschaften nicht nur 
selbst durch die Herabminderung der Entschädigungs
last den grössten Vorteil ziehen, sondern auch des 
Dankes aller derer, denen die Volksgesundheit am H er
zen liegt, sicher sein.“ —

Herr P r ä s i d e n t  Dr .  K a u f m a n n  dankt dem 
Vortragenden für die gegebenen Anregungen, die er 
verwerten will, weist aber darauf hin, dass er sich be
reits bemüht habe, die Bestrebungen der Berufsge
nossenschaften mit denen des Roten Kreuzes zu ver
einigen. Es seien bereits Verhandlungen eingeleitet 
und schon in nächster Zeit solle eine Versammlung zur 
Förderung dieser Angelegenheit tagen.

H err H o f r a t  D r .  L ö b n e r  weist in gleicher 
W eise, w ie vom  V ertre te r der Sächsischen Textil-Be- 
rufsgenossenschaft a u f  dem  letzten B erufsgenossen
schaftstage geschehen ist, auch  au f die deutsche G e
sellschaft für Sam ariter- und  R ettungsw esen (Sitz 
Leipzig) hin, die sich au f dem  in Rede stehenden 
G ebiete besonders betätige, tüchtiges geleistet habe 
und  als eine dem  „R oten K reu z“ gleichw ertige O r
ganisation anzusehen sei.

Herr M edizinalrat D r .  B l u m e ,  welcher Mitglied 
und Badischer Vertreter dieser Organisation ist, be
stätigt dies.

Herr S t ö p e 1 fragt an, ob Herr Dr. Blume auch 
das Auswaschen von Ätzwunden sowie solcher, in 
denen Öl, Schmiere usw. hineingeraten sei, namentlich

wenn ein Arzt erst in drei bis vier Stunden oder noch 
später erreichbar wäre, ebenfalls für schädlich halte.

Herr D r. B l u m e  erwidert, dass W unden unter 
keinen Umständen von Laien ausgewaschen werden 
dürfen, da dadurch erst Unreinlichkeiten hineingebracht 
werden könnten. Solange noch Blut herausfliesst, kann 
kein Schmutz in die Blutgefässe geraten, somit auch 
keine Infektion eintreten. Nach Bergmann sei es besser, 
die W unde gar nicht zu verbinden, er warne also ein
dringlich davor.

Bei vergifteten W unden soll man diese lange nach
bluten lassen und oberhalb abbinden. Ausnahmen 
dürften auf keinen Fall gestattet werden. Dem Arzt sei 
die W unde am liebsten, an der noch gar nichts ge
schehen sei.

3. Herr I n g e n i e u r  K i e n e - S a l z k o t t e n :
S a l z k o t t e n e r  e x p l o s i o n s s i c h e r e  G e - 

f ä s s e  z u r  g e f a h r l o s e n  A u f b e w a h r u n g  
u n d  H a n t i e r u n g  f e u e r g e f ä h r l i c h e r  F l ü s 
s i g k e i t e n  und F e u e r l ö s c h e i n r i c h t u n g e n  
S y s t e m  P  e r  k e o - S a  l z  k o t t  e n  „ L ö s c h e n  m i t  
S c h a u m . “

Die bekannte und allgemein beklagte Tatsache, 
dass in chemischen Fabriken, chemischen W aschan
stalten, Bergwerken und ähnlichen Betrieben, ferner in 
Apotheken, Drogerien, Verkaufsräumen und H aushal
tungen, ferner bei M otorbetrieben u. s. f., die leicht
fertige und unachtsame Handhabung feuergefährlicher 
Flüssigkeiten die Ursache vieler Brände und Explosio
nen ist, die meist erheblichen M aterialschaden, auch 
unersetzliche Verluste an Gesundheit und Leben zeiti
gen, führte zwingendermassen dazu, Vorkehrungen zu 
suchen, diese Gefahrenmomente im Verkehr mit feuer
gefährlichen Flüssigkeiten einzudämmen bezw. zu ver
hindern.

Die von der Fabrik explosionssicherer Gefässe
G. m. b. H., Salzkotten i. W., in Verkehr gebrachten 
Sicherheitsgefässe sind hierzu in hervorragender W eise 
geeignet. Die Schutzvorrichtungen zur Verhütung von 
Explosionen wirken nach zwei Richtungen hin und 
zwar einmal, damit eventl. geöffnete ganz oder teil
weise mit feuergefährlicher Flüssigkeit gefüllte Gefässe 
beim Hinzutreten offener Flammen nicht explodieren 
können; dann aber, falls derartig vollständig geschlos
sene Gefässe Erhitzungen von aussen erfahren, also 
zum Beispiel im Feuer, ein Bersten verhütet wird.

Die Einrichtung erster Art, Schutz gegen Explo
sion durch offene Flammen, besteht darin, dass an 
sämtlichen Öffnungen, wie beispielsweise zur Füllung 
und Entleerung, nach innen ragend angebrachte Zylin
der aus feinm aschigem  M etallgew ebe (Figur 23), g e 
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Fig. 24.
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fässinhalt nicht heraiikommen kann und somit auch die 
eventl. in dem Gefäss vorhandenen explosiblen Gase 
vor Entzündung., also vor Explosion, bew ahrt bleiben.

Um ein Bersten des verschlossenen Behälters bei 
Aussenhitze zu vermeiden, wird mindestens ein Sicher
heitsverschluss vorgesehen, zweckmässig der Ver
schluss der Einfüllöffnung, und ist dieser Verschluss 
so eingerichtet, dass in demselben eine mit Leichtlot 
befestigte P latte  angebrach t w ird (F igur 24). D ie W ir
kung des so ausgeführten Sicherheitsverschlusses be
steht darin, dass bei einer bestimmten Tem peratur das 
Leichtlot sich löst, worauf die freigewordene Platte,

darin enthaltenen Flüssigkeit. Erst wenn alle Flüssig
keit vergast ist, und die äussere Hitze noch anhält, 
kann das vollständig leere Gefäss heiss oder gar glü
hend werden, dann aber ist auch keine Explosion mehr 
möglich.

Durch den riesigen Aufschwung in der M otorbau
industrie hat sich der Verbrauch von zum M otorbetriebe 
dienenden feuergefährlichen Flüssigkeiten wie Benzin, 
Petroleum , Naphtha usw. gesteigert und damit auch die 
Brandgefahren vermehrt.

Zwingenderm assen m usste man auf Schutzm ass- 
regeln sinnen, diesen Gefahren möglichst zu begegnen, 
und ging aus diesem Bestreben eine ganze Anzahl von 
Feuerlöscheinrichtungen hervor, die indessen Bränden 
feuergefährlicher Flüssigkeiten gegenüber gar nichts 
oder nur wenig ausrichten konnten, ebensowenig wie 
W asser, weil dieses spezifisch schw erer ist wie feuer
gefährliche Flüssigkeiten und diese daher auf dem 
W asser schwimmend weiterbrennen.

eignet versteift, vorgesehen werden, von der Erkennt
nis ausgehend, dass einer Flamme beim Aufprallen auf 
feinmaschiges Metallgewebe die W ärme so rapide ent
zogen wird, dass dieselbe erlischt bezw. an den Ge-

durch infolge der Aussenhitze im Innern sich bildende 
Gase, abgehoben wird und die Gase ausström en kön
nen, sodass ein Bersten vermieden bleibt. Die sich an 
dem Aussenfeuer eventl. entzündenden Gase können 
wegen der vorbeschriebenen Gewebeschutzvorrichtung 
nicht in den Behälter Zurückschlagen, vielmehr brennen 
dieselben schadlos mit ruhiger Flamme nach aussen ab 
und können ohne w eiteres gelöscht werden. Geschieht 
dieses nicht, so brennt die Flamme ruhig weiter, so 
lange noch Gase aus dem Behälter ausström en. W äh
rend des ganzen V organges b leib t das Gefäss re la tiv  
kühl, denn alle dem Behälter zugeführte W ärme dient 
zur mehr oder weniger schnellen Verdampfung der
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Bei dem  System  Perkeo-Salzkotten (Figur 25 und 
26) w ird zum  L öschen ein d ich ter Schaum  erzeugt aus 
zwei für gewöhnlich von einander getrennt gehaltenen 
schaumbildenden Flüssigkeiten, die im Bedarfsfalle 
durch geeignete M assnahmen gemischt w erden und

Fig. 25.

dabei das zirka Achtfache ihres Volumens an Schaum 
m asse ergeben. Der Perkeoschaum  ist stark kohlen
säurehaltig und spezifisch leichter als feuergefährliche 
Flüssigkeiten. Als Löschmasse verwendet, deckt er die 
brennenden M assen in breiter Oberfläche zu, schneidet 
die Luftzufuhr ab und bewirkt ausserdem  eine ganz 
bedeutende Abkühlung, sodass nicht nur der Brand 
ausserordentlich schnell erstickt, sondern auch die Ver
gasung der noch heissen Stoffe verhindert wird.

Die Verwendung der Perkeoschaum m asse ermög
licht daher auch das Löschen von brennenden feuer
gefährlichen Flüssigkeiten; ausserdem  wird dieselbe 
zum Löschen aller Art anderer Brände mit Vorteil be
nutzt, weil die aus dem Perkeoschaum  freiwerdende 
Kohlensäure eine bessere Löschwirkung gibt als 
W asser.

Der V o r s i t z e n d e  sprach dem Vortragenden 
seinen Dank dafür aus.

Die Versammlung begab sich dann in den Garten

der Technischen Hochschule, wo seitens der Firma 
F a b r i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  G e f ä s s e  G.m.
b. H., S a l z k o t t e n  i. W ., eine Anzahl ihrer ex
plosionssicheren Gefässe zur Ansicht aufgestellt waren. 

Herr Ingenieur K i e n e  erläuterte die Handhabung

Fig. 26.

der Apparate, zeigte durch Versuche, dass eine Flamme 
infolge der Sicherung nicht in das Gefäss hineinschla
gen kann, und führte V ersuche m it den Perkeo-Lösch- 
apparaten aus.

4. Herr O b e r i n g e n i e u r  K a r l  S e i d e l 
W i l m e r s d o r f  - B e r 1 i 11:

D e r  S t i c k s t o f f  m o t o  r.
In dem letzten Jahresbericht der technischen Auf

sichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der Fein
mechanik und Elektrotechnik habe ich auf eine neue 
E x p a n s i o n s - K r a f t m a s c h i n e  der N itrogen
Gesellschaft m. b. H., Berlin-Schöneberg, Schwäbische
strasse 11 aufmerksam gem acht; heute bin ich in der 
Lage, Ihnen diesen Motor, dem verdichteter Stickstoff 
als Kraftquelle dient, vorzuführen.

Der Konstrukteur des M otors ist Herr O ber-Inge
nieur Heinrich Braun, D irektor der genannten Gesell-

5
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schaft. D ieses vorgeführte M odell (siehe A bb. Fig. 27) 
ist ein 4 PS-Bootsm otor für direkte Ankuppelung an 
die Schraubenwelle. Es ist ein doppeltwirkender 
Zweizylindermotor mit einfacher Schiebersteuerung 
und zwei um 90° versetzten Kurbeln; sein Gleich
förmigkeitsgrad ist unter sonst gleichen Schwungmassen 
viermal so gross als derjenige eines V iertakt-Explo
sionsmotors. Er geht in jeder Lage bei Öffnung des 
Ventils sofort an; die Regulierung der Umdrehungszahl 
von Null bis zur Höchstzahl von 500 per Minute findet 
auf einfachste W eise durch Veränderung der Ventil-

Fig. 27.

Öffnung statt, die Umsteuerung der Drehrichtung durch 
Umlegen des Steuerhebels. Dieser eine Hebel be
herrscht somit den Motor vollständig, sowohl den Vor- 
und Rückwärtsgang, wie die Einstellung der gew ünsch
ten Umdrehungszahl. Da die Kurbel in einem Ölsumpf 
läuft, dessen ö l  erst nach mehreren Hunderten von Be
triebsstunden zu erneuern ist und die übrigen bew eg
ten Teile dadurch geschmiert werden, dass tropfen
weise ö l  mit dem Betriebsstoff eingeführt wird, ist der 
Ölverbrauch ausserordentlich gering; für das 4-pferdige

Modell beträgt der Verbrauch 3 bis 4 Tropfen in der 
Minute. Von bewegten Teilen tritt nur die rotierende 
Welle aus dem Gehäuse heraus, die nicht mehr Ge
fahren bietet, als jedes Stück einer Transm ission. G e
genüber den kleinen Explosionsmotoren besitzt dieser 
Stickstoffmotor grosse Vorzüge: er bedarf weder einer 
Zündvorrichtung noch einer Kühlvorrichtung; das An
kurbeln fällt weg und eine fachmännische W artung ist 
nicht erforderlich.

Die Tem peraturverhältnisse des M otors bedürfen 
noch einer kurzen Erörterung. Bekanntlich kühlen sich 
komprimierte Gase bei ihrer Ausdehnung stark ab ; so 
auch hier der als Betriebsstoff dienende komprimierte 
Stickstoff. Je grösser die Leistung des M otors, desto 
grösser natürlich der Verbrauch komprimierten Gases 
und um so stärker die Abkühlung. Die Feuchtigkeit der 
umgebenden Luft schlägt sich aussen am Motor als 
Reif nieder. An Motoren, die mit komprimierter Luft 
ohne Vorwärmung betrieben werden, kann die Ver
eisung so stark  werden, dass die Auspuffkanäle sich 
verstopfen und der Motor zum Stillstand kommt. Dies 
tritt bei diesem Motor nicht ein. Im m aschinentech
nischen Laboratorium der Königlichen Technischen 
Hochschule zu Charlottenburg ist der Motor stunden
lang mit seiner grössten Dauerleistung belastet w or
den; am Auspuff sank die Tem peratur bis — 36°, aber 
eine Vereisung der Auspuffkanäle, die den Motor hätte 
zum Stillstand bringen können, tra t nicht ein.

Die Konstruktion des M otors bietet an und für sich 
keine Neuheiten, da er im Prinzip genau wie eine 
Dampfmaschine gebaut ist. Neu ist der Betrieb dieser 
Maschine mit Stickstoff, und dies ist auch der Gegen
stand zweier der erwähnten Nitrogen-Gesellschaft e r
teilten deutschen Reichspatente.

Einer der grössten Vorzüge des M otors vor den 
anderen Kleinmotoren ist die Harmlosigkeit des Be
triebsstoffs, der weder selbst brennbar ist, noch die 
Verbrennung oxydationsfähiger Stoffe, zum Beispiel des 
Schmieröls, einleiten oder unterhalten kann. W asser
stoff ist brennbar, komprimierte Luft oder in noch viel 
höherem Grade komprimierter Sauerstoff zersetzen das 
Schmieröl und führen Explosionen herbei. Aus diesem 
Grunde m uss von den Ventilen der Bomben, die kom
primierte Luft oder Sauerstoff enthalten, Öl mit grösster 
Sorgfalt ferngehalten werden, nur Glyzerin darf Ver
wendung finden, dessen schmierfähige Eigenschaften 
mit denen guter ö le  keinen Vergleich aushalten.

Vom Elektromotor abgesehen ist dieser Stickstoff
motor der unfall- und betriebssicherste aller Klein
motoren; selbst der Elektromotor ist noch mit den ge
ringen Gefahren belastet, die der Umgang mit elek
trischem Strom bedingt. Die vorzüglichen Eigenschaf
ten des Stickstoffmotors würden ihm sofort eine un
geahnte Verbreitung sichern, wenn der Betriebsstoff
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überall billig und bequem zu beschaffen sein würde. 
Für die PS .-S tunde braucht der Motor für Fahrzeuge 
bei seinem hohen Nutzeffekt von etwa 86 %  llur zirka
3.5 bis 4 cbm Stickstoff, die bei einem Füllungsdruck 
von 200 Atmosphären immerhin noch einen Raum von
17.5 bis 20 Litern beanspruchen. Dieser hohe Druck 
wird vor Eintritt in den Motor mittels Reduktor auf 
einen konstanten Betriebsdruck von 5 bis 8 Atm osphä
ren herabgesetzt. Die bisher üblichen Flaschen haben 
nur einen Inhalt von 24 bis 40 Litern und lassen eine 
Verdichtung bis 125 Atmosphären zu, sie würden also 
nur den Betriebsstoff für etwa eine Pferdekraftstunde 
zu liefern imstande sein. Die Rheinische M etallwaren- 
und M aschinenfabrik (Ehrhardt) in D üsseldorf-D eren
dorf stellt aber nach einem besonderen Verfahren schon 
jetzt Flaschen her, die 250 bis 360 Liter Inhalt haben 
und eine Verdichtung des Stickstoffs bis auf 200 Atm. 
zulassen. Der Prüfdruck für diese Flaschen ist den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechend einundeinhalb 
mal so gross, also 300 Atm. Diese grössten Flaschen 
reichen mithin schon für eine Leistung von 18 bis 20 
PS.-S tunden aus. Das Gewicht einer solchen Flasche 
beträgt dabei nur rund 150 kg. Für stationäre M aschi
nen werden für die PS .-S tunde 8 bis 10 cbm Stickstoff 
verbraucht; ist der Aufstellungsort des M otors in der 
Nähe der Stickstoffanlage, sodass ihm der Betriebs
stoff durch Rohrleitungen zugeführt werden kann, so 
genügt in diesem Falle eine Verdichtung auf 6 bis 8 
Alm. Der Herstellungspreis stellt sich hierbei auf
0,35 Pfg. für den cbm Stickstoff, einschliesslich der 
Kosten für Verdichtung auf 6 bis 8 Atm.

Vom Standpunkte der Unfallverhütung würde die 
möglichst grosse Verbreitung des Stickstoffmotors und 
der Ersatz der gefahrvollen Explosionsmotoren durch 
diesen Motor dankbar zu begriissen sein. Aber die 
hohen Kosten des komprimierten Stickstoffs, wie er 
heute geliefert w ird, bereiten der Verbreitung des M o
tors grosse H indernisse; unter den günstigsten Bedin
gungen m üssen heute noch für einen cbm Stickstoff auf 
125 Atm. komprimiert, also 8 Liter des komprimierten 
Gases, 60 Pfennige bezahlt werden, ein Preis, der unter 
weniger günstigen Verhältnissen bis auf 1,80 Mark 
steigt. Unter solchen Verhältnissen ist natürlich ein 
W ettbew erb des Stickstoffmotors mit anderen Klein
motoren vollständig ausgeschlossen, und jede Mühe, 
diesen M otor einzuführen, m üsste ergebnislos sein. 
Hier hat die N itrogen-Gesellschaft aber schon Abhilfe 
geschaffen dadurch, dass sie ein neues, sehr interessan
tes, durch Patent geschütztes Verfahren ausgebildet und 
ausprobiert hat, nach welchem die Erzeugung eines auf 
200 Atm. komprimierten Kubikmeters Stickstoff etwa
1 Pfennig Selbstkosten verursacht und die Lieferung 
zum Preise von 2 bis 4 Pfennig ermöglicht wird. Die 
Erzeugung eines Kubikmeters Stickstoff von 1 Atm. und

seine Verdichtung auf 8 Atm. verursacht, wie bereits 
erwähnt, etwa 0,35 Pfg. Herstellungskosten. Obgleich 
diese Herstellung des komprimierten Stickstoffs mit der 
Unfallverhütung nichts mehr unmittelbar zu tun hat, sei 
doch kurz auf dieses interessante Verfahren eingegan
gen, weil sonst die Möglichkeit dieser billigen H er
stellung bezweifelt und dadurch die Einführung des 
Stickstoffmotors, der hohen Betriebskosten wegen, als 
unmöglich angesehen werden könnte.

Nach diesem Verfahren wird der Stickstoff aus 
Verbrennungsgasen gewonnen. Eine Anlage, bestehend 
aus einem Kessel und einer 125-pferdigen Dam pf
maschine liefert die erforderlichen Verbrennungsgase 
und die mechanische Kraft zur Verdichtung von 300 
cbm Stickstoff auf 200 Atm. per Stunde; als Neben
produkt werden 150 kg flüssige Kohlensäure gewonnen.

Diese Zahlen sind nicht Rechnungsergebnisse, son
dern Resultate des praktischen Betriebes und werden 
garantiert. Anderes Rohmaterial als das Heizmaterial 
und Speisew asser des Kessels wird ausser der ersten 
Einrichtung nicht gebraucht. Die Betriebskosten 
einer 125-pferdigen Dampfkraftanlage sind so bekannt, 
dass sich jedes Eingehen hierauf erübrigt. Nun zur 
Isolierung des Stickstoffs aus den Verbrennungsgasen.

Ein Exhaustor saugt die Verbrennungsgase aus dem 
Feuerraum ab und drückt sie nach erfolgter Reinigung 
in Retorten, die mit Kupfer und Kupferoxyd gefüllt sind. 
In die Retorten, die auf entsprechender Tem peratur 
gehalten werden, werden gleichzeitig reduzierende 
Gase eingeführt; diese werden in einem kleinen Gene
rator erzeugt, ähnlich denjenigen, wie sie in defi Saug
gasanlagen gebraucht werden. Hierdurch wird der in 
den Heizgasen noch enthaltene Sauerstoff zur Bildung 
von Kohlensäure und W asser aufgebraucht. Das die 
Retorten verlassende Gasgemisch besteht aus Stickstoff, 
Kohlensäure und W asserdampf. Letzterer wird kon
densiert und nur Stickstoff und Kohlensäure treten in 
den Absorber ein, der mit Pottaschenlauge berieselt 
wird, einer ziemlich konzentrierten wässrigen Lösung 
von einfach kohlensaurem Kali. Diese Lauge absor
biert Kohlensäure unter Bildung von doppeltkohlen
saurem Kali, und Stickstoff allein verlässt den Absorber, 
um durch eine Kompressionsmaschine auf den ge
wünschten Druck von 200 Atm. verdichtet und entweder 
auf Stahlflaschen oder an die Verbrauchsstellen weiter 
geleitet zu werden.

Eine Laugepumpe schafft die durch Kohlensäure 
angereicherte Lauge in ein geschlossenes Gefäss, den 
durch den Abdampf der Dampfmaschine auf etwa 90 
bis 100° C. erwärmten Laugenkocher. Bei dieser Tem 
peratur wird die absorbierte Kohlensäure aus der Lauge 
wieder abgespalten; sie wird durch einen Kohlensäure
kompressor abgesaugt und durch Druck verflüssigt. Die 
den Laugenkocher verlassende Lauge wird gekühlt und
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wieder in den Absorber geschafft, wo sie von neuem 
ihre kohiensäureabsorbierende Tätigkeit w ieder auf
nimmt — ein ununterbrochener Kreislauf der Lauge. 
Nach diesem Verfahren stellen sich die Kosten für die 
Gewinnung verdichteten Stickstoffs nicht höher, als 
diejenigen für verdichtete Luft, da die überschiessenden 
Unkosten durch die Verwertung der flüssigen Kohlen
säure gedeckt werden, deren Gestehungskosten etwa
5 Pfg. per 1 kg einschliesslich der Amortisation der 
hierfür in Betracht kommenden Anlage ausmachen, ein 
Preis, der erheblich niedriger ist, als die Selbstkosten 
nach den bisher üblichen Verfahren zur Herstellung 
flüssiger Kohlensäure.

Die Kosten für die Gewinnung von 1 cbm Stick
stoff und für dessen Verdichtung auf 200 Atm. betragen 
einschliesslich Amortisation der Anlage etwa 1 Pfg., 
vorausgesetzt eine etwa 125-pferdige Anlage in un
unterbrochenem Dauerbetriebe. W enn der Lieferungs
preis einschl. Leihgebühr für die Flaschen auf etwa
4 Pfg. festgesetzt wird, stellen sich die reinen Betriebs
kosten des Stickstoffmotors auf 12 bis 15 Pfg. für die 
effektive PS.-Stunde, mithin nicht höher als der Be
trieb eines Elektromotors, wenn die KW .-Stunde zu 
15 bis 20 Pfg. berechnet wird, und nicht unwesentlich 
niedriger als der Betrieb von Explosionsmotoren mit 
Benzin oder Spiritus.

Diese niedrigen Betriebskosten würden dem nahe
zu unfallsicheren und bisher unerreicht betriebssicheren 
Stickstoffmotor eine ausgedehnte Verbreitung in der 
Kleinindustrie gewinnen; diese Verbreitung ist aber nur 
zu erw’arten, wenn der Bezug komprimierten Stick
stoffs zu den erwähnten Preisen überall möglich ist. 
Im Interesse der Unfallverhütung würde es zu begrüssen 
sein, wenn diese allgemeine Verbreitung erzielt würde.

5. Herr I n g e n i e u r  N o t t e b o h m - S a a r -  
b r ü c k e n :

D i e  T a g u n g  d e r  W e s t l i c h e n  G r u p p e  
d e s V e r e i n s a m 4 .  M a i l 9 1 0 i n S a a r b r ü c k e n .

Die W estliche Gruppe des Vereins Deutscher Re
visionsingenieure hielt ihre diesjährige ordentliche Ver
sammlung am 4. Mai in Saarbrücken ab, zum ersten 
Mal ohne die bew ährte Leitung ihres bisherigen Vor
sitzenden, Herrn F r e u d e n b e r g .  An seiner Stelle 
lag mir die Leitung ob, nachdem Herr Freudenberg frei
willig den Vorsitz niedergelegt hatte und mir derselbe 
in der vorjährigen Versammlung zu Coblenz einstim 
mig übertragen worden war.

Die Beteiligung an den Verhandlungen war in An
betracht des immerhin etw as abgelegenen Versamm
lungsortes eine recht erfreuliche, indem 16 Vereinsmit
glieder sich eingefunden hatten. Mit besonderer Be

friedigung ist zu erwähnen, dass unter den 6 Gästen, 
von welchen einer am Schluss der Sitzung seinen Ein
tritt in den Verein anmeldete, sich die Vorsitzenden 
der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft und 
der Sektion VII der G las-Berufsgenossenschaft, sowie 
ein Vorstandsmitglied der Sektion I der Knappschafts
Berufsgenossenschaft befanden, welche sich sämtlich 
lebhaft an den verschiedenen Aussprachen beteiligten.

D as Reichsversicherungsamt hatte durch eine Z u
schrift, worin auch der W unsch auf Zusendung des 
Verhandlungsprotokolls ausgesprochen war, in dankens
werter, gewohnter W eise sein Interesse an den durch 
die Tagung zum Ausdruck kommenden Unfallverhü
tungsbestrebungen bekundet.

Ferner waren vom Pfalz-Saarbrücker Bezirksverein 
Deutscher Ingenieure, der Eisenhütte „Südw est“ , dem 
Königl. Geheimen Regierungs- und Gewerberat K i e l  
in Trier, unserm allverehrten Vereinsvorsitzenden, P ro 
fessor G a r y ,  und ändern Vereinsmitgliedern auf die 
besonders und allgemein ergangenen Einladungen brief
liche und telegraphische Begrüssungen eingegangen.

Natürlich waren auch die berufsgenossenschaft
lichen Verbände, von denen ich annahm, dass bei ihnen 
vielleicht Interesse für die Tagesordnung unsrer Ver
sammlung vorliegen könnte, von letzterer in Kenntnis 
gesetzt und eingeladen worden, ohne jedoch hiervon 
Notiz genommen zu haben. Hierzu erfuhr ich zw ischen
seitig von der einen Seite, dass die Sache unliebsam er
weise in Vergessenheit geraten sei, gleichzeitig aber 
auch, d a s s  m a n  v o r z i e h e n  w ü r d e ,  u m  e i n e  
w e i t e r e V e r m e h r u n g  d e s  s c h o n  g e n ü g e n d  
b e l a s t e t e n  S c h r e i b  w e s e n s  z u  v e r m e i d e n ,  
in Z u k u n f t  b e i  s o l c h e n  M i t t e i l u n g e n  u n d  
E i n l a d u n g e n u n b e r ü c k s i c h t i g t z u b l e i b e n .

M. H.! Hiernach könnte es wirklich den Anschein 
haben, als ob von unsrer Tagung über Gebühr Auf
hebens gemacht worden sei, wofür ich, als der E in
lader, verantwortlich wäre. Nichts lag mir natürlich 
ferner, als unsrer G ruppentätigkeit eine Bedeutung bei
messen zu wollen, die ihr nicht zukommt, noch viel 
weniger die Absicht, uns jemandem irgendwie auf
drängen oder ihm lästig fallen zu wollen. M. H. D a
gegen spricht schon der W ortlaut der ergangenen Ein
ladungen, den ich nach reiflicher Überlegung so a b 
gefasst zu haben glaube, dass niemand die Empfindung 
haben konnte, es würde auf ihn auch nur der geringste 
Druck in bezug auf ein bestimmtes M ass der Beteili
gung an unsrer Versammlung ausgeübt. Lediglich per
sönliche Beziehungen zu den Vorständen erstgenannter 
beiden Fachvereine und der Gedanke, es könnte einem 
der berufsgenossenschafltichen Verbände vielleicht 
daran gelegen sein, ein bestimmtes Them a der mit der 
Einladung bekanntgegebenen Tagesordnung nach einer 
besonderen Richtung hin behandelt oder irgend eine



andre Frage in dazu berufenem Kreise erörtert zu sehen, 
w ar der alleinige Anlass, die Einladungen so, wie ge
schehen, auszudehnen.

M. H. Ich bitte diese kleine Abschweifung von 
dem eigentlichen Thema gütigst zu entschuldigen. Ich 
glaubte aber Ihnen sowohl, wie mir selbst hier eine 
Erklärung schuldig zu sein, um keine M issdeutung der 
eingenommenen Haltung weiter aufkommen zu lassen.

Ich komme nun auf den eigentlichen Gegenstand 
unserer T ageso rdnung  zurück und habe da zuvörderst 
zu berichten, dass die wichtigsten Vorgänge im H aupt
verein bekannt gegeben wurden, über die Sie ja jetzt 
alle selbst ausreichend unterrichtet sind.

Die Reihe der Vorträge und Referate eröffnete 
Kollege S c h u b e r t  - Stuttgart mit einem Rückblick 
auf die „ E n t w i c k l u n g  u n d  Z i e l e  d e r  U n 
f a l l  v e r h ü t u n g“ , in dem die trefflichen Ausführun
gen am Schluss dahin zusammengefasst werden, dass 
die Unfallverhütungsfrage nicht theoretisch, sondern nur 
praktisch erfasst und ihrer Lösung entgegengebracht 
werden könne, wobei die vielen sich entgegenstellen
den Schwierigkeiten mit grösser Geduld und Hingabe 
allmählich bekämpft werden müssten. Trotz dieser 
Schwierigkeiten seien die bisher aufgewandten Be
mühungen keineswegs erfolglos gewesen, wie vielfach 
aus unverstandenen statistischen Nachweisen heraus
gelesen würde. Ein Blick in einen Betrieb vor 25 
Jahren und ein solcher von heute genüge, um einen 
Vergleich zustande zu bringen, der das bisher Erreichte 
in hellem Licht erscheinen lasse.

Der Rückgang der schweren Unfälle in den letzten 
Jahren sei ein ganz erheblicher gewesen, auch wenn 
die Belastung der Unternehmer davon noch wenig ver
spüre. Es dürfte nicht übersehen werden, dass zu den 
aus früheren Jahren herrührenden Entschädigungsan
sprüchen immer w ieder neue hinzukämen.

Neben der Tätigkeit von uns berufsgenossenschaft
lichen Aufsichtsbeamten m üsse auch der Bestrebungen 
der staatlichen Gewerbeaufsicht um die Unfallverhü
tung lobend gedacht werden.

In die industriellen Kreise sei das Verständnis für 
die Unfallverhütungsbestrebungen immer mehr einge
drungen, das bewiesen die grossen Opfer, welche die 
Industrie willig auf sich nehme.

Eine besonders notwendige, aber dankbare Auf
gabe bliebe noch zu erfüllen, nämlich die Erziehung 
der Arbeiter zur Unfallverhütung. Hier müssten und 
könnten mit Erfolg die Fach- und Fortbildungsschulen 
einsetzen.

Die Unfallverhütungstechnik sei noch verhältnis
m ässig jung und es w äre unbillig, zu verlangen, dass 
sie jetzt schon nach jeder Richtung hin volle Erfolge 
aufweise. Unverkennbar sei, dass sie unverdrossen, 
mit Eifer und unbestreitbarem  Erfolg Mittel und W ege

aufsuche, ihre Aufgabe einer befriedigenden Lösung 
entgegenzubringen.

Nach diesen mit grossem Beifall aufgenommenen 
Ausführungen berichtete Herr S t u m p f -  Essen an 
Stelle des durch Unwohlsein zurückgehaltenen Kollegen 
Freudenberg an der Hand von Zeichnungen und Mo
dellen über einen „ N e u e n  S t o c h  V e r s c h l u s s  
f ü r  G a s e r z e u g e  r“ , der folgende Vorteile auf
w eist:

1. Die Belästigung der Arbeiter durch das Einatmen 
von G eneratorgas beim Schüren hört auf, wodurch 
der Stocher bessere Gelegenheit erhält, das Feuer 
zu beobachten und seine Arbeit mit grösserer 
Ruhe und Sicherheit vorzunehmen, w as nam ent
lich bei stark schlackender Kohle sehr in Betracht 
komme.

2. Eine Verstopfung des Verschlusses durch T eer
ausscheidung ist ausgeschlossen, da der W ind
zuführungsschlitz durch einen besonderen Stopfen 
verschlossen wird.

3. Der Apparat ist derb gearbeitet. Er besitzt keine 
leicht zerbrechlichen Teile, die von den Stochern 
beschädigt werden können und bedarf keiner 
W artung.

4. Der Betrieb des Apparates erfordert nur ver
schwindend kleine Kosten, da die beim Stochen 
benötigte Menge Ventilatorwind sehr gering ist.

5. Das Gas strömt beim Stochen nicht mehr nutzlos 
ins Freie, sondern verbleibt im Generator.

Nach einer Aussprache über den Gegenstand ver
breitete sich Kollege P o g g e n p o h l  über den „ L ö h e 
s c h e n  V o r  h e r  d f ü r  K u p o l ö f e n “ , durch w el
chen die mit dem bisherigen Abstichverfahren verbun
denen mannigfaltigen Gefahren nach Möglichkeit be
seitigt werden sollen. Auch hieran schliesst sich eine 
Aussprache, in der zum Ausdruck kommt, dass zwar 
der vorgeführte Apparat noch verbesserungsfähig sei, 
fraglos aber eine beachtensw erte Neuerung auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung darstelle.

Es folgte dann ein mit grossem Beifall aufgenom
mener Vortrag des Kollegen K r a m p f -  Karlsruhe über 
„ N e u e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a n  H o l z 
f r ä s m a s c h i n e n “ , wobei W erkzeuge in Ge
brauchsgrösse vorgeführt wurden. Die Versammlung 
stand nach den überaus klaren und überzeugenden Aus
führungen merkbar unter dem Eindruck, mit ganz her
vorragend nützlichen Schutzeinrichtungen bekannt ge
macht worden zu sein, welche die gleiche Bedeutung 
für sich beanspruchen könnten, wie die runde Sicher
heitswelle für Abrichthobelmaschinen, von welcher 
auch die unfallverhütende besondere Bauart, nämlich 
die Rundausfütterung, entnommen sei.

Kollege G u n d e r l o c h  - Mainz berichtete so-
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andre Frage in dazu berufenem Kreise erörtert zu sehen, 
w ar der alleinige Anlass, die Einladungen so, wie ge
schehen, auszudehnen.

M. H. Ich bitte diese kleine Abschweifung von 
dem eigentlichen Thema gütigst zu entschuldigen. Ich 
glaubte aber Ihnen sowohl, wie mir selbst hier eine 
Erklärung schuldig zu sein, um keine M issdeutung der 
eingenommenen Haltung weiter aufkommen zu lassen.

Ich komme nun auf den eigentlichen Gegenstand 
unserer T agesordnung  zurück und habe  da zuvörderst 
zu berichten, dass die wichtigsten Vorgänge im H aupt
verein bekannt gegeben wurden, über die Sie ja jetzt 
alle selbst ausreichend unterrichtet sind.

Die Reihe der Vorträge und Referate eröffnete 
Kollege S c h u b e r t  - Stuttgart mit einem Rückblick 
auf die „ E n t w i c k l u n g  u n d  Z i e l e  d e r  U 11 - 
f a 11 v e r h ü t u n g“ , in dem die trefflichen Ausführun
gen am Schluss dahin zusammengefasst werden, dass 
die Unfallverhütungsfrage nicht theoretisch, sondern nur 
praktisch erfasst und ihrer Lösung entgegengebracht 
werden könne, wobei die vielen sich entgegenstellen
den Schwierigkeiten mit grösser Geduld und Hingabe 
allmählich bekämpft werden müssten. Trotz dieser 
Schwierigkeiten seien die bisher aufgewandten Be
mühungen keineswegs erfolglos gewesen, wie vielfach 
aus unverstandenen statistischen Nachweisen heraus
gelesen würde. Ein Blick in einen Betrieb vor 25 
Jahren und ein solcher von heute genüge, um einen 
Vergleich zustande zu bringen, der das bisher Erreichte 
in hellem Licht erscheinen lasse.

Der Rückgang der schweren Unfälle in den letzten 
Jahren sei ein ganz erheblicher gewesen, auch wenn 
die Belastung der Unternehmer davon noch wenig ver
spüre. Es dürfte nicht übersehen werden, dass zu den 
aus früheren Jahren herrührenden Entschädigungsan
sprüchen immer wieder neue hinzukämen.

Neben der Tätigkeit von uns berufsgenossenschaft
lichen Aufsichtsbeamten müsse auch der Bestrebungen 
der staatlichen Gewerbeaufsicht um die Unfallverhü
tung lobend gedacht werden.

In die industriellen Kreise sei das Verständnis für 
die Unfallverhütungsbestrebungen immer mehr einge
drungen, das bewiesen die grossen Opfer, welche die 
Industrie willig auf sich nehme.

Eine besonders notwendige, aber dankbare Auf
gabe bliebe noch zu erfüllen, nämlich die Erziehung 
der Arbeiter zur Unfallverhütung. Hier müssten und 
könnten mit Erfolg die Fach- und Fortbildungsschulen 
einsetzen.

Die Unfallverhütungstechnik sei noch verhältnis
m ässig jung und es wäre unbillig, zu verlangen, dass 
sie jetzt schon nach jeder Richtung hin volle Erfolge 
aufweise. Unverkennbar sei, dass sie unverdrossen, 
mit Eifer und unbestreitbarem  Erfolg Mittel und W ege

aufsuche, ihre Aufgabe einer befriedigenden Lösung 
entgegenzubringen.

Nach diesen mit grossem Beifall aufgenommenen 
Ausführungen berichtete Herr S t u m p f -  Essen an 
Stelle des durch Unwohlsein zurückgehaltenen Kollegen 
Freudeiiberg an der Hand von Zeichnungen und Mo
dellen über einen „ N e u e n  S t o c h  V e r s c h l u s s  
f ü r  G a s e r z e u g e r “ , der folgende Vorteile auf
weist:

1. Die Belästigung der Arbeiter durch das Einatmen 
von G eneratorgas beim Schüren hört auf, wodurch 
der Stocher bessere Gelegenheit erhält, das Feuer 
zu beobachten und seine Arbeit mit grösserer 
Ruhe und Sicherheit vorzunehmen, w as nam ent
lich bei stark schlackender Kohle sehr in Betracht 
komme.

2. Eine Verstopfung des Verschlusses durch T eer
ausscheidung ist ausgeschlossen, da der W ind
zuführungsschlitz durch einen besonderen Stopfen 
verschlossen wird.

3. Der Apparat ist derb gearbeitet. Er besitzt keine 
leicht zerbrechlichen Teile, die von den Stochern 
beschädigt werden können und bedarf keiner 
W artung.

4. Der Betrieb des Apparates erfordert nur ver
schwindend kleine Kosten, da die beim Stochen 
benötigte Menge Ventilatorwind sehr gering ist.

5. Das Gas strömt beim Stochen nicht mehr nutzlos 
ins Freie, sondern verbleibt im Generator.

Nach einer Aussprache über den Gegenstand ver
breitete sich Kollege P o g g e n p o h l  über den „ L ö h e 
s c h e n  V o r  h e r d  f ü r  K u p o l ö f e  n“ , durch w el
chen die mit dem bisherigen Abstichverfahren verbun
denen mannigfaltigen Gefahren nach Möglichkeit be
seitigt werden sollen. Auch hieran schliesst sich eine 
Aussprache, in der zum Ausdruck kommt, dass zwar 
der vorgeführte Apparat noch verbesserungsfähig sei, 
fraglos aber eine beachtensw erte Neuerung auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung darstelle.

Es folgte dann ein mit grossem Beifall angenom 
mener Vortrag des Kollegen K r a m p f -  Karlsruhe über 
„ N e u e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a n  H o l z 
f r ä s m a s c h i n e n “ , wobei W erkzeuge in Ge
brauchsgrösse vorgeführt wurden. Die Versammlung 
stand nach den überaus klaren und überzeugenden Aus
führungen merkbar unter dem Eindruck, mit ganz her
vorragend nützlichen Schutzeinrichtungen bekannt ge
macht worden zu sein, welche die gleiche Bedeutung 
für sich beanspruchen könnten, wie die runde Sicher
heitswelle für Abrichthobelmaschinen, von welcher 
auch die unfallverhütende besondere Bauart, nämlich 
die Rundausfütterung, entnommen sei.

Kollege G u n d e r l o c h  - Mainz berichtete so-



38

clann über eine „ S c h w u n g r a d e x p l o s i o  11“ und 
einen „ D a m p f k e s s e l u n f a l J “ .

Die S c h w u n g r a d e x p l o s i o n  ging folgen
dennassen vor sich:

In der elektrischen Zentrale einer grossen M aschi
nenfabrik waren von 4 gleich starken, stehenden direkt 
mit den Dynamos gekuppelten Dampfmaschinen von 
je 200 Pferdestärken 3 im Betrieb, während die vierte 
mehr als Reserve diente. Die Maschinen waren zu je
2 und 2 hinter- und nebeneinander angeordnet und 
schon seit zehn Jahren im Betrieb.

Am Unfalltage sollte aus irgend einem Anlass auch 
die vierte Reservemaschine in Tätigkeit gesetzt w er
den. Als sie nach dem Anlassen die allgemeine Span
nung anzeigte und an das übrige Netz angeschlossen 
war, zersprang plötzlich das Schwungrad in drei Teile, 
wobei ein Arbeiter seinen Tod fand. Sämtliche Bruch
flächen zeigten tadelloses, zähes M aterial; die 4 s ta r
ken M utterschrauben, welche die zweiteilige Nabe zu
sammenhielten, waren am Gewindeabsatz abgerissen. 
Der Keil hatte die Keilnute verwürgt, d. h. deren W an
dungen auseinandergedrückt, ein Beweis, dass das Zer
springen des Schwungrades von keiner zentrifugalen 
Überlastung herrührte, sondern von einem W iderstand, 
der sich der Drehrichtung des Rades entgegenstellte. 
Die Nachrechnung des Schwungrades ergab eine zehn
fache Sicherheit gegen Zerspringen bei normaler Um
fangsgeschwindigkeit.

Der vermutliche Anlass zu der Katastrophe konnte 
nur darin gesucht werden, dass die M aschine falsch 
parallel geschaltet war, was wieder davon herrühren 
konnte, dass sie gar nicht oder zu schwach geschaltet 
w ar, auch war nicht ausgeschlossen, dass die Maschine 
sich umpolarisiert hatte.

Bei dem D a m p f k e s s e l u n f a l l  handelte es 
sich um folgendes:

Ein neuer, engröhriger Siederohrkessel von 250 qm 
Heizfläche wurde probeweise angeheizt. Bei 9 Atm. 
Überdruck zeigte sich eine der vier Öffnungen an der 
hinteren Rohrwand der W asserkammer zum Einführen 
der Rohr-Einzelverschlüsse undicht, weil der kupferne,
5 mm starke Dichtungsring schief eingelegt war. Ein 
M onteur beging nun den unglaublichen Leichtsinn, die 
M utterschraube des Bügels zu lösen, um  die D ichtung 
mit einem Hammer in die richtige Lage zu klopfen. 
Hierbei wurden Dichtung und Deckel derart gelockert, 
dass der Dampfdruck vermutlich zuerst den Kupferring 
und dann den Verschlussdeckel heraustrieb. Der ganze 
Kesselinhalt entleerte sich nun durch die 110 m m -öff- 
nung und traf den M onteur und zwei andre in der Nähe 
sich aufhaltende Arbeiter, welche sämtlich verbrüht 
und getötet wurden.

H ierau f folgte der V ortrag  des K ollegen N o 11 e - 
b 0 h m - Saarbrücken über „ H o c h o f e n b e g i c h 

t u n g  m i t t e l s  E l e k t r o h ä n g e b a h  11“ , aus dem 
in kürzester Zusammenfassung folgendes w ieder
gegeben sein mag:

Im Hochofenbetriebe des Neunkircher Eisenwerks 
der Herren Gebrüder S 1 11111111 zu Neunkirchen werden 
die Erze nicht mehr, wie vordem, an ihren Lagerplätzen 
von Hand in Transport wagen geladen, gemöllert, d. h. 
nach den verschiedenen Erzsorten sortiert, je nach Be
darf des zu erblasenden Eisens, und dann an die Verti
kalgichtaufzüge herangefahren, mit diesen auf die 
Gichtbühne und von dort an die Gichten befördert, 
sondern sie werden jetzt direkt aus Füllrümpfen in 
Hängebahnwagen geladen, welche sich auf horizontaler 
Hängeschiene durch elektrischen Einzelantrieb kraft
schlüssig weiterbewegen bis zu einer Schrägbrücke, 
auf welcher sie nach Ausschaltung ihrer Motoren 
zwangläufig mittels Drahtseilbahn auf die um 12 111 
höher gelegene, sämtliche Gichten verbindende Bühne 
und dort w ieder kraftschlüssig durch elektrischen Ein
zelantrieb bis zu den Gichtglocken befördert, dort en t
leert und in umgekehrter W eise w ieder nach den Füll
rümpfen zurückbefördert werden.

Das Rangieren der W agen unter den Füllrümpfen 
und das Zuführen der beladenen W agen nach D urch
laufen eines selbsttätigen W iege- und Registrierappara
tes bis zur Schrägbrücke sowie die W eiterbewegung 
auf der Gichtbühne wird von je einem elektrischen 
Schaltwerk durch je einen Mann bewerkstelligt, w äh
rend der Übergang aus der kraftschlüssigen Selbstbe
wegung der W agen in die zwangläufige durch die 
Drahtseilbahn und umgekehrt durch eine selbsttätige 
An- und Entkupplung vor sich geht.

Früher, wo die Entfernungen eher geringer als bei 
der jetzigen Einrichtung waren, wurden für die vier 
Hochöfen in der Einzelschicht 78 Arbeiter zum Erz
transport von den Lagerplätzen auf die Gicht und w ie
der zurück benötigt, während bei der Elektrohängebahn 
nur 16 nötig sind. Da hier T ag- und N achtbetrieb e r
forderlich ist, so ergibt das eine tägliche Ersparnis an 
Arbeitern von 124 Mann, für die also von vornherein 
jede Unfallgefahr wegfällt. Aber auch die vielen U n
fälle, welche durch gegenseitiges Anfahren mit den von 
Hand gestossenen W agen nahezu tagtäglich vorkamen, 
ebenso die Unfälle, die mit dem Betrieb der Vertikal
gichtaufzüge in Zusammenhang standen und auch keine 
unerhebliche Rolle spielten, sind vollständig verschw un
den, sodass die Begichtung mittels Elektrohängebahn 
als eine in hohem M asse unfallverhütende Einrichtung 
zu betrachten ist.

Einen breiten Raum nahmen natürlich wieder die 
nun folgenden „M i t t e i l  u n g e n  a u s  d e r  P r a x i s “ 
ein, denen, wie Sie alle wissen, stets ein gewaltsames 
Ende bereitet werden muss. Ich will deshalb auch hier
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nur das herausgreifen, was die Allgemeinheit am 
m eisten interessieren dürfte.

Zuerst eine Reichsgerichtsentscheidung vom 28. Fe
bruar 1908, die Kollege G u n d e r 1 o c h - Mainz zur 
Sprache brachte in Zusammenhang mit einer längeren 
Erörterung darüber, ob es üblich sei, dass die D raht
seilfabrikanten die Zugorgane vor ihrer Ablieferung an 
die Besteller auf ihre Festigkeit prüften.

In dieser Entscheidung handelt es sich um die 
F rage:

,,Wer haftet für den tödlichen Unfall eines Arbei-, 
ters auf einem polizeilich nicht abgenommenen, mangel
haft montierten Fahrstuh l?“

Ein Ziegelarbeiter war dadurch tödlich verun
glückt, dass das Drahtseil des Fahrstuhls in dem Augen
blick sich löste, als er einen Schiebkarren mit Steinen 
daraufschob; infolgedessen w ar der Fahrkorb herunter
gesaust und hatte den Arbeiter mitgerissen. Die poli
zeiliche Abnahme des Fahrstuhls hatte noch nicht s ta tt
gefunden und der G ewerberat hatte die Benutzung des 
Fahrstuhls wegen Fehlens einer Fangvorrichtung sogar 
ausdrücklich verboten.

Der Ziegeleibesitzer wie auch der Ziegelmeister, 
welche dem Verbot entgegen den Fahrstuhl in Be
nutzung genommen hatten, wurden von der Berufsge
nossenschaft, zu welcher der in Rede stehende Betrieb 
gehörte, auf Grund des § 136 des Gewerbe-Unfallver
sicherungsgesetzes in Anspruch genommen und der 
Ziegeleibesitzer m usste auch zirka 7000 Mark an die 
Genossenschaft zahlen, deren W iedererstattung er von 
dem Fahrstuhlfabrikanten verlangte, da dieser durch 
die nicht ordnungsm ässige Montierung den Tod des 
Arbeiters herbeigeführt habe. Landgericht und O ber
landesgericht wiesen den Anspruch des klagenden Zie
geleibesitzers als unbegründet zurück, da der Schaden 
des Klägers seinen Grund allein in dessen Fahrlässig
keit habe; denn der Tod des Arbeiters würde keine 
Folgen für den Kläger gehabt haben, wenn nicht das 
eigne fahrlässige Verhalten des letzteren die Rückführ- 
barkeit des Unfalles auf sein Handeln begründet hätte.

Der Kläger legte Revision beim Reichsgericht ein 
und dieses gelangte zu einer Aufhebung des angefochte
nen Erkenntnisses. Allerdings hat der Kläger, so heisst 
es in den Gründen, den Unfall des G etöteten verursacht 
und ist für die Folgen des so herbeigeführten Todes 
schadenersatzpflichtig. Sein Verhalten ist aber nicht 
allein und ausschliesslich die U rsache' des schaden
bringenden Ereignisses, denn die verbotswidrige Be
nutzung des polizeilich nicht abgenommenen Fahrstuhls 
würde den Tod des A rbeiters nicht zur Folge gehabt 
haben, wenn das Drahtseil des Fahrstuhls ordnungs- 
mässig befestigt gewesen wäre. Es waren also zwei 
Ursachen, die den Tod des Arbeiters bewirkten; die 
erste Ursache ist in dem ordnungswidrigen Arbeiten

des M onteurs des beklagten Fahrstuhlfabrikanten zu 
finden, der dann später die verbotswidrige Ingebrauch
nahme des Fahrstuhls durch den Kläger folgte.

Nach dem Vertragsverhältnis, in dem Kläger und 
Beklagter zu einander stehen, muss die Unterlage für 
einen Ersatzanspruch des Klägers gegen den Beklagten 
als gegeben betrachtet werden. Der Beklagte kann sich 
seiner Haftung nicht durch den Einwand entziehen, 
dass der Schaden nicht entstanden wäre, wenn der 
Kläger nicht dem polizeilichen Verbote zuwider den 
Fahrstuhl benutzt hätte, denn nach dem Willen des Be
klagten sollte die Fahrstuhleinrichtung doch so, wie sie 
von ihm hergestellt war, von dem Kläger in Benutzung 
genommen werden und es kann daher keinem Zweifel 
unterliegen, dass der Beklagte durch das Verhalten 
seines M onteurs das für den Kläger schadenbringende 
Ereignis mit verschuldet hat. Nach alledem musste die 
Angelegenheit in die Vorinstanz verwiesen werden, 
welche zu prüfen haben wird, inwieweit im Verhältnis 
zu einander ein Verschulden beider Parteien vorliegt.

Bei Erörterung der von dem Vorstandsmitgliede der 
Sektion I der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, Kö
niglichem Bergwerksdirektor Herrn F l e m m i n g ,  
aufgeworfenen Frage, wie sich die verschiedenen Be
rufsgenossenschaften zu den Bestimmungen des § 8 
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes stellen, nach 
welchem den Berufsgenossenschaften das Recht zu
steht, den Rentenanspruch ganz oder teilweise abzu
lehnen, wenn der Verletzte den Unfall bei Begehung 
eines durch strafgerichtliches Urteil festgestellten Ver
brechens oder vorsätzlichen Vergehens erleidet, w ur
den von den Kollegen, deren Aufsichtsbereich in der 
Mehrzahl kleinere und mehr handwerksmässige Be
trieb umfasst, lebhaft darüber Klage geführt, dass sich 
die Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften nicht 
erzwingen lasse, weil bei offenbaren Verstössen gegen 
letztere eine wirksame Strafverfolgung gar nicht zu er
reichen sei, im Gegensatz zu der Unterstützung, die 
man hier bei grösseren Betrieben und deren Kranken
kassen fände.

Von Herrn Gewerberat B a e n t s c h wurde dazu 
bemerkt, dass die Arbeitsordnung den Arbeitgebern 
eine S trafbefugnis einräum e, dabei sei aber auch zu
gegeben, dass es in manchen Fällen schwer halte, vor 
Gericht mit solchen Straffestsetzungen durchzudringen, 
wie zwei Fälle aus seiner Praxis bewiesen hätten.

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wurde 
von mehreren Seiten vorgeschlagen, die Aufnahme einer 
Bestimmung in die Reichsversicherungsordnung zu be
treiben, nach welcher Geldbeträge für Strafen wegen 
Verletzung der Unfallverhütungsvorschriften vom Ar
beitslohn abgezogen werden dürften, eine Anregung, 
die natürlich von berufenerer Seite auszugehen haben 
würde.
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Schliesslich kam die Sprache auf eine von einem 
Gewerbereferendar an eine Reihe von Kollegen er
gangene Anfrage wegen Erfahrungen auf dem Gebiete 
des aufogenen Schweissverfahrens mittels Azetylengas. 
Hierbei wurde der Befürchtung Ausdruck gegeben, dass 
dies vielleicht wieder ein Vorläufer für den Erlass 
irgend einer das Schweissverfahren unnötigerweise be
schränkenden Polizeiverordnung sein könnte. Man 
stimmte darin überein, dass die tatsächliche Gefähr
lichkeit der Azetylengasbenutzung irgendwelche er
schwerende Massnahmen in keiner W eise rechtfertige.

Als Ort der nächstjährigen Versammlung wurde 
B a d e n - B a d e n  gewählt.

M. H. Hiermit habe ich mich bemüht, Ihnen ein 
ungefähres Bild von den diesjährigen Verhandlungen 
der W estlichen Gruppe zu geben, welches natürlich auf 
Vollkommenheit keinen Anspruch machen darf. Wer 
sich für den einen oder ändern Gegenstand näher inter
essieren sollte, dem will ich gern das Protokoll der 
Verhandlungen zur Einsichtnahme zur Verfügung 
stellen.

M. H. Ich darf diesen Bericht nicht schliessen, 
ohne auch von dieser Stelle aus eine Dankesschuld ab
zutragen.

M. H. Solange Kollege F r e u d e n b e r g  den 
Vorsitz der W estlichen Gruppe inne hatte, hat es seine 
Berufsgenossenschaft, die Rheinisch-W estfälische Hüt
ten- und W alzwerks-Berufsgenossenschaft bezw. deren 
Vorstand es sich nicht nehmen lassen, die Kosten der 
Vervielfältigung des Protokolls (zuletzt durch Druck
legung) auf sich zu nehmen. Nachdem numehr der 
Vorsitz auf mich übergegangen ist, hat meine Berufs
genossenschaft, die Südwestdeutsche Eisen-Berufs
genossenschaft, es als nobile officium betrachtet, nun
mehr ihrerseits die Kosten für die Drucklegung des Pro
tokolls zu tragen.

M. H. Ich glaube in Ihrer aller Sinne zu handeln, 
wenn ich hier von dieser Stelle aus nochmals unsern 
herzlichen Dank für diese wertvolle Unterstützung 
unsrer Vereinsbestrebungen zum Ausdruck bringe.

Herr S e i d e l  spricht den Dank für die Bericht
erstattung aus und w ünscht ein w eiteres Erstarken der 
W estlichen Gruppe.

6. Herr A. S p i e l  m a n n - B r e s l a u ,  technischer 
Aufsichtsbeamter der Steinbruchs - Berufsgenossen
schaft Sektion VIII:

Z u r  n e u e n  S c h i e s s i n s t r u k t i o n  d e r  
S t e i n b r u c h s - B e r u f s g e n o s s e n  S c h a f t .

Die Steinbruchs - Berufsgenossenschaft wird in 
allernächster Zeit eine neue Schiessinstruktion — Un
fallverhütungsvorschriften der Steinbruchs - Berufsge

nossenschaft für Sprengarbeit — herausgeben. Ver
mutlich wird dieselbe mit dem 1 . Januar 1911 in Kraft 
treten. Die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft hofft mit 
dieser neuen Vorschrift ein wesentliches Stück auf dem 
W ege der Unfallverhütung bei der Sprengarbeit vor
w ärts zu kommen und soweit sich dies bis jetzt be
urteilen lässt, dürfte es wohl auch der Fall sein.

Unter Anlehnung an die Paragraphen der zurzeit 
noch geltenden Schiessinstruktion will ich im nachfol
genden von den Abänderungen, die getroffen worden 
sind, ein Bild geben. W enn ich dabei auch alte Be
stimmungen erwähne oder heranziehe, so geschieht dies 
darum, weil mir hinreichend bekannt ist, wie wenig 
Wert in Unternehm er- und Beamtenkreisen oft darauf 
gelegt w ird, die sehr weitgehenden Bestimmungen — 
nicht nur die der Berufsgenossenschaft sondern auch 
die gesetzlichen und polizeilichen •— zu beachten.

W ie notw endig dies aber ist, geht daraus hervor, 
dass wohl kaum ein Gesetz so scharf gehandhabt wird, 
wie das Reichsgesetz gegen den verbrecherischen und 
gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom
9. Juni 1884.*) Berichteten doch die Fachblätter in den 
allerletzten W ochen erst w ieder von einigen Fällen, die 
diese Behauptung krass beleuchten. So wurde ein 
Bruchmeister zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, der 
die Erlaubnis besass, täglich 10 kg Sprengstoffe zu 
verwenden. Es ist selbstverständlich, dass von diesem 
Quantum an manchen Tagen ihm etw as übrig geblie
ben ist, wie vielleicht an anderen Tagen das Quantum 
von 10 kg zu gering gewesen sein mag. \J/enn ihm nun 
Sprengstoffe übrig geblieben waren, hat er diese bis 
zum nächsten Tage v e r w a h r t .  Da er nun nicht die 
Erlaubnis zur V e r w a h r u n g  von Sprengstoffen, die 
unter das Dynamitgesetz fallen, hatte, so w urde er zu 
jener oben erwähnten Gefängnisstrafe verurteilt.

In einem  anderen  Falle ha tte  ein U n ternehm er in 
das Sprengstoff-Lagerbuch eingetragen, dass er gewisse 
Sprengpatronen selbst verbraucht habe. Durch D e
nunziation eines Arbeiters wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall w ar. Auch dieser Unternehmer erhielt 
drei M onate Gefängnis und diese Strafe ist bereits 
durch reichsgerichtliche Entscheidung bestätigt.

Die neue Schiessinstruktion der Steinbruchs-Be- 
rufsgenossenschaft soll in der Überschrift den rotge
druckten Vermerk enthalten: „Verordnungen der lan
despolizeilichen Behörden und sonstige allgemeine 
obrigkeitliche Vorschriften gelten unverändert neben 
diesen Unfallverhütungsvorschriften“ . Es soll hier
durch jeder darauf hingewiesen werden, dass er noch 
weitergehende Bestimmungen als die nachfolgenden zu

*) D er K ürze w egen  so ll im fo lgen den  dies G e
setz als D yn am itgesetz  bezeichn et w erden, wie d ies  
ja  auch in der Praxis a llgem ein  üblich ist.
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beachten hat. Selbstverständlich ist es, dass bei ver
schieden weitgehenden Bestimmungen die am weitesten 
gehende beachtet werden muss. Um ein Beispiel an
zuführen erwähne ich, dass die Polizeiverordnung für 
die Provinz Schlesien, betreffend Beaufsichtigung und 
Betrieb von Steinbrüchen und Gräbereien, welche be
hufs Gewinnung solcher Mineralien betrieben werden, 
die von dem Verfügungsrechte des Grundeigentümers 
nicht ausgeschlossen sind, vom 5. Januar 1889, bezw.
13. Mai 1895 im § 16 k fordert, dass bei einem Ver
sager der Arbeitsort vor Ablauf von zehn Minuten nach 
dem Anzünden nicht w ieder betreten w erden darf. 
Schon unsere derzeitigen Unfallverhütungsvorschriften 
gehen weiter. Sie forderten eine W artezeit von fünf
zehn Minuten nach dem Anzünden des letzten Schusses. 
Noch weiter geht die n e u e  Schiessinstruktion. Sie 
fo rdert —  beim  Schiessen m it Zündschnur —  eine 
Pause von dreissig Minuten zwischen dem Anzünden 
des letzten Schusses und der Abgabe des Signals zum 
Verlassen der geschützten Stelle. Auch bei direkter 
elektrischer Zündung soll fünfzehn Minuten gewartet 
werden. Selbstverständlich wird sich kein Schiess
meister darauf berufen können, er habe zehn Minuten 
gew artet, weil dies in der Polizeiverordnung vorge
schrieben sei, sondern er muss eben in jedem Fall 
dreissig Minuten bezw. fünfzehn Minuten verstreichen 
lassen, bevor er abbläst.

Entgegen der Einteilung der Vorschriften für Un
ternehmer und für Arbeiter, wie sie die Unfallverhü
tungsvorschriften der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 
für maschinelle und Ofenbetriebe aufweisen, gelten die 
neuen Vorschriften einheitlich für Betriebsunternehm er 
sowie für deren Vertreter, Betriebsbeam te und Arbeiter.

Im § 1 wird analog der alten Bestimmung darauf 
hingewiesen, dass die nachstehenden Bestimmungen 
vom 1 . Januar 1911 ab in allen zur Steinbruchs-Berufs- 
genossenschaft gehörenden Betrieben gelten. Da auch 
die Ziegelei-Berufsgenossenschaft die Vorschriften der 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft für Sprengarbeit als 
für sich geltend betrachtet — sie erteilt die Erlaubnis 
zur Vornahme von Sprengarbeit in bei ihr katastrierten 
Betrieben nur unter der Bedingung, dass die letzteren 
Vorschriften beachtet w erden — , so dürften die nach
folgenden Ausführungen auch für Mitglieder der Ziege
lei-Berufsgenossenschaft von W ert sein.

Neu eingeschlossen ist eine Bestimmung über die 
Verantwortlichkeit für die Sprengarbeit. Sprengarbei
ten dürfen nur von zuverlässigen und in der Spreng
arbeit erfahrenen Personen (Schiessmeister genannt) 
ausgeführt werden. Die Namen dieser Personen sind 
den Arbeitern bekannt zu geben. Es ist leider eine 
nicht wegzuleugnende T atsache, dass ein wesentlicher 
Teil unserer Schiessm eister sich fortlaufend als nicht 
genügend vertraut mit den Bestimmungen unserer Un

fallverhütungsvorschriften und den sonstigen gesetz
lichen und polizeilichen Vorschriften über Sprengstoffe 
zeigt. Die wichtigsten Bestimmungen sind den Schiess
meistern unbekannt. So z. B. kommt es sehr häufig 
vor, dass auf entsprechende Anfrage über das Entfer
nen von Versagern die unglaublichsten Dinge mitgeteilt 
werden; so spielt das Ersäufen des Besatzes und der 
Sprengladung in den Köpfen der Schiessmeister noch 
immer eine nicht unbedeutende Rolle.

Einen nicht unwesentlichen Faktor bei der Behand
lung der Sprengmaterialien, deren Versetzen und Ab
brennen, bildet die Gewöhnung an die Gefahr. „Seit 
dreissig Jahren bin ich schon Schiessmeister und es ist 
mir noch nichts vorgekommen“ , so oder ähnlich lauten 
Mitteilungen, die man von „erfahrenen“ Leitern der 
Sprengarbeit erhält, wenn man darauf aufmerksam 
macht, dass ganz einfache Forderungen nicht erfüllt 
werden.

Die gleichen Eigenschaften wie der Schiessmeister 
muss der Betriebsunternehmer oder sein Vertreter nach
weisen, wenn er die Schiessarbeit selbst vornehmen 
will.

Im weiteren werden die unerlaubten Sprengmittel 
näher bezeichnet. Die in der alten Vorschrift enthal
tene Bestimmung, dass die Benützung von reinem 
Sprengöl und von Schiessbaumwolle untersagt ist, hat 
man fallen lassen. Es ist dies aus der Erwägung heraus 
geschehen, dass diese Sprengmittel für gewerbliche Be
triebe überhaupt nicht zu haben sind. Verdorbene und 
in Zersetzung begriffene Sprengmittel dürfen nicht aus
gegeben werden. Als Beispiel werden Dynamite, die 
rotbraune, stechende Dämpfe entwickeln, angeführt. 
Ich möchte dabei noch auf die Ammonsalpeterspreng
stoffe hinweisen. Die meisten heut im Gebrauch be
findlichen Sicherheitssprengstoffe sind ja Ammon
salpetersprengstoffe. Diese haben neben den nicht zu 
verkennenden vielen guten Seiten eine unangenehme 
Eigenschaft, d. i. die W asseraufnahmefähigkeit des Sal
peters. Bei unsern häufig feuchten Sprengmagazinen 
darf diese Eigenschaft nicht übersehen werden. Die 
mehrfach paraffinierten Verpackungen der in Frage 
kommenden Sprengstoffabriken garantieren zwar zu
nächst die Niederlegung von solchen Sprengmaterialien 
in feuchten Lagerräumen, ohne dass die Befürchtung zu 
hegen ist, dass der Sprengstoff W asser aufnimmt, doch 
erfordern die geöffneten Pappschachteln und natürlich 
noch mehr etw a offen gebliebene Patronen w eitgehend
ste Beachtung, besonders dann, wenn die Patronen bei 
geringem Bedarf oft tagelang offen lagern.

Gefrorene Sprengstoffe müssen vor ihrer Verwen
dung in besonderen A uftauapparaten völlig aufgetaut 
werden. Diese Apparate werden näher bezeichnet und 
es wird empfohlen, Behälter zu verwenden, die durch 
lauwarmes W asser von aussen erwärmt werden. Das

6
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Auftauen an Orten, die wärmer werden k ö n n e n  als 
die Hand verträgt, und das Tragen der Sprengstoffe am 
Körper ist verboten.

Gefrorene Patronen dürfen weder gebrochen noch 
geschnitten oder mit sonstigen harten Gegenständen 
behandelt werden.

Für unterirdische Betriebe wird der Gebrauch losen 
Pulvers verboten. In Betrieben über Tage ist der Ge
brauch desselben nur bei in die Tiefe gehenden Bohr
löchern und Lassen, in welches dasselbe beim Ein
schütten von selbst hinabrollt, gestattet.

Die §§  4 bis 9 der neuen Verordnung enthalten die 
Bestimmungen über die Beschaffung, Beförderung, La
gerung und Behandlung der Sprengmittel und entspre
chen den §§ 3 bis 7 der alten Schiessinstruktion.

W ie früher dürfen Sprengstoffe und Zündmittel 
nur vom Unternehmer oder dessen Beauftragten be
schafft werden.

In der alten Vorschrift wurde die Beachtung der 
bestehenden p o l i z e i l i c h e n  Bestimmungen bei der 
Lagerung und Aufbewahrung gefordert, während in den 
Vorschriften für die Anschaffung, Beförderung und La
gerung der Sprengstoffe und Zündmittel die jeweils 
geltenden g e s e t z l i c h e n  und polizeilichen Bestim
mungen als massgebend genannt werden. Da die 
Sprengstoffabriken entsprechend den Bestimmungen im 
§ 1 des Dynamitgesetzes nur an solche Unternehmer 
unter das Dynamitgesetz fallende Sprengstoffe abgeben, 
die einen polizeilichen Erlaubnisschein besitzen, so ist 
jedermann, der solche Sprengstoffe beziehen will, ge
zwungen, sich den polizeilichen Erlaubnisschein zu be
schaffen. Dieser Erlaubnisschein muss auf den Namen 
desjenigen ausgestellt sein, der die Sprengstoffe in Be
sitz nehmen und verwenden will. Die Ausfertigung eines 
Scheins auf eine Firma ist darum unzulässig (Ministe- 
rial-Verordnung vom 19. September 1894). Hat nun 
der Unternehmer den Sprengstoff-Erlaubnisschein auf 
seinen Namen ausstellen lassen, so ist er noch nicht 
berechtigt, diese Sprengstoffe ohne w eiteres seinem 
Schiessmeister zur Verwahrung und Verwendung zu 
übergeben. Auch dieser bedarf hierzu besonderer Ge
nehmigung durch das zuständige Landratsamt.

Es wird nun hier die Frage auftauchen, welche 
Sprengstoffe fallen eigentlich unter das Dynamitgesetz. 
Diese Frage ist dahin zu beantworten, dass von den 
vielen im Gebrauch befindlichen Sprengmaterialien nur 
vier — soweit mir die existierenden Sprengmittel be
kannt sind — n i c h t  den Bestimmungen des Dynamit
gesetzes unterliegen, nämlich:

1. Schwarzpulver,
2. Petroklastit, auch Halloklastit genannt,
3. Cahücit und
4. Präposit.

Für alle übrigen Sprengstoffe braucht man also die 
obenerwähnten Sprengstoff-Erlaubnisscheine.

Für die weitere Behandlung solcher Sprengstoffe 
kommt nun für das Königreich Preussen die Polizei
verordnung vom 14. September 1905, betreffend den 
Verkehr mit Sprengstoffen in Betracht. Für die anderen 
deutschen Landesteile dürften gleiche oder ähnliche 
Verordnungen bestehen. In jener preussischen Verord
nung wird die Abgabe von Sprengstoffen, die den Be
stimmungen des Dynam itgesetzes unterliegen, an P e r
sonen unter 16 Jahren verboten. Die Verausgabung von 
solchen Sprengstoffen an die Arbeiter darf nur von den
jenigen Personen bewirkt werden, welche einen Spreng
stoff-Erlaubnisschein besitzen. Über die V erausgabung 
der Sprengstoffe muss von dem Verausgabenden ein 
Buch geführt werden, welches genaue Angaben über 
den Namen des Empfängers, den Zeitpunkt der V eraus
gabung, die Menge der verausgabten Stoffe und bei 
Sprengpatronen deren Jahreszahl und Nummer enthält. 
Gegen diese Bestimmung wird nach meiner Erfahrung 
besonders viel gesündigt. Es soll ohne w eiteres zuge
geben werden, dass dieselbe ausserordentlich w eit
gehend und für die Praxis sehr drückend ist, doch be
steht sie nun einmal und muss Beachtung finden, da 
man sonst, wie im Eingang gezeigt, leicht unangenehme 
Erfahrungen machen kann. Ich möchte noch besonders 
erwähnen, dass das Sprengstoff-Lagerbuch auch in sol
chen kleineren Betrieben geführt werden muss, in denen 
der Empfänger der Sprengstoffe in jedem Fall selbst 
der Verausgaber ist.

Für die Verwendung der verausgabten Sprengstoffe 
sind die zur Verausgabung berechtigten Leiter aber 
noch verantwortlich, indem sie Massregeln zu treffen 
haben, welche eine Verwendung dieser Sprengstoffe zu 
anderen Zwecken tunlichst ausschliessen.

W egen der Verwahrung der Sprengstoffe ist zu b e 
achten, dass dieselben nur in solchen Magazinen n ie
dergelegt werden dürfen, die polizeilich genehmigt 
und nach den polizeilichen Vorschriften eingerichtet 
sind. Diese letztere Bestimmung gilt für a l l e  Spreng
stoffe, auch für die nicht unter das Dynamitgesetz 
fallenden. W ährend früher gefordert wurde, dass in die 
für Arbeiter bestimmten Aufenthalts- und Unterkunfts
räume Sprengmittel nicht niedergelegt werden dürfen, 
ist' diese Bestimmung jetzt dahin ausgedehnt, dass in 
allen für den Aufenthalt von Menschen bestimmten R äu
men Sprengstoffe und Zündmittel nicht eingebracht 
werden dürfen. Es wird ferner in der neuen V erord
nung gefordert, dass die Schlüssel zum Sprengstoff
lager nur im Besitz derjenigen Personen sein dürfen, 
die zum Besitz von Sprengstoffen und sprengkräftigen 
Zündmitteln berechtigt sind. Nur von diesen Personen 
dürfen die Schiessmeister Sprengstoffe zur sofortigen 
Verwendung in Empfang nehmen. D ie Abgabe der
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selben darf in der Regel nur unmittelbar vor dem jedes
maligen Sprengen und nur in der hierzu erforderlichen 
Menge erfolgen. Nur für abgelegene Betriebsstellen 
und für unterirdische Betriebe ist die Verausgabung des 
Tagesbedarfs gestattet und ist dieses Quantum in ver
schlossenen Räumen oder Behältern zu verwahren. In 
solchen Fällen wird es sich empfehlen, für diese Ar
beiter vom zuständigen Landratsam t auch Sprengstoff
Erlaubnisscheine zu fordern, da es in diesem Falle na
türlich ausgeschlossen ist, dass man Massregeln treffen 
kann, die eine anderweitige Verwendung der Spreng
stoffe ausschliessen.

Für die Beförderung der Sprengmaterialien zur Ver
wendungsstelle müssen geschlossene Behälter verwandt 
werden, z. B. Deckelkasten, Kannen aus Zink oder 
Kupfer, entsprechend zu schliessende Ledertaschen. 
Auch müssen Sprengmittel und Zündmittel getrennt 
transportiert werden. Die Dynam it-Aktien-Gesellschaft 
vorm. Alfred Nobel in Hamburg fertigt für den T rans
port von Sprengkapseln besonders geeignete kleine 
Schachteln, in denen jede Kapsel einzeln eingebracht 
und separat gelagert werden kann.

Für den T ransport losen Pulvers ist die neben
stehend abgebildete Pulverkanne zu empfehlen, die von 
der Fabrik explosionssicherer Gefässe G. m. b. H. in 
Salzkotten i. W . in den Handel gebracht wird. Der 
Deckel dieser Kanne ist durch eine Feder selbsttätig 
schliessend gemacht.

Preis pro Stück M. 3.75
„ „ „ M. 4 .—
„ „ „ M. 4.50
„ „ „ M. 4.75
» M. 8 .—

Nr. 1. Inhalt 2 Liter

>> 2 . j i 3 ,,
3. 1! 4 ,,
4. 5 ,,
5. 10 „
Im §  8 der neuen

dass die Anfertigung und Umarbeitung von Spreng
patronen in gesondert gelegenen Räumen und in an
gemessener Entfernung von den Betriebsstellen durch 
besonders damit betraute erwachsene Personen zu er
folgen hat. Die Sprengstoffabriken liefern die notw en
digen Patronen in jedem gewünschten Durchm esser und 
bei grösserem Bedarf auch in jeder gewünschten 
Grösse, sodass das Umarbeiten und Anfertigen nur 
noch in seltenen Fällen in den Betrieben vorgenommen 
wird.

Häufiger werden Patronen von Schwarzpulver im 
Betrieb hergestellt, da dieses meist in Tonnen und nicht 
in Patronenpackung bezogen wird. Zum Anfertigen 
solcher Patronen dürfen nur kräftiges, gut geleimtes 
Papier oder andere gleich geeignete nicht fortglimmen
den Stoffe verwendet werden.

Bei allen Handhabungen mit irgend welchen Spreng
stoffen und Sprengmitteln wird der Gebrauch offenen 
Lichtes und das Tabakrauchen selbstverständlich ver
boten. Für unterirdische Betriebe wird der Gebrauch 
von Laternen mit Glasschiebern oder von Sicherheits
lampen bei der Anfertigung von Patronen gefordert. 
Auch sollen diese Lampen nicht höher als in Tischhöhe 
aufgehängt werden. Die Gegenwart anderer Personen, 
als die der unmittelbar beteiligten, wird verboten.

W eiter folgen die Bestimmungen über das Laden 
und Besetzen in den §§ 10 bis 15. Dieselben entspre
chen den im § 8 enthaltenen augenblicklich noch gel
tenden Bestimmungen.

Neu ist, dass besonders darauf hingewiesen wird, 
dass die Sprenglöcher von Bohrmehl und Schlamm 
sorgfältig zu reinigen sind. Auch darf der Schiess
meister nur dann eine Hilfskraft beim Laden und Be
setzen beschäftigen, wenn er deren Arbeit ständig und 
unmittelbar beaufsichtigt. Den weiter oben wiederholt 
angezogenen Bestimmungen entspricht es, dass hier 
nochmals gefordert wird, dass der Schiessmeister nicht 
eher vom Bohrloch sich entfernen darf, bis auf die 
Sprengmittel genügend Besatz aufgebracht ist. Die 
Sprengstoffvorräte sind unmittelbar nach dem Laden 
aus der Nähe des Bohrlochs zu entfernen.

Die weiteren Bestimmungen betreffen die Verwen
dung von Zündschnüren nur bester Beschaffenheit. D ie
selben sind vor Gebrauch auf ihre Unversehrtheit zu 
untersuchen. Gerade bei der Beschaffung von Zünd
schnüren kann den Unternehmern nicht oft genug ans 
Herz gelegt werden, den Preis derselben nicht allzu 
sehr zu beachten. Mir ist kürzlich in einem grossen 
Steinbruch eine Zündschnur gezeigt worden, für deren 
Qualität garantiert worden war und die sich durch billi
gen Preis ändern Fabrikaten gegenüber auszeichnete. 
Durch Zufall hatte man in einem Ring ein Stück von 
fast 2 m Länge gefunden, in dem die Pulverseele voll
ständig fehlte.
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F ü r über 2 m  tiefe B ohrlöcher wird in der neuen 
Verordnung das Einlegen von zwei Zündschnüren ge
fordert. Die Sprengkapseln müssen mit einer vor- 
schriftsm ässigen Zange und dürfen nicht m it den Z äh
nen angekniffen werden.

D ass immer noch das Verwenden von Halmen, 
R aketchen, Schw efelfäden und dergl. ähnlichem  ver
boten werden muss, mag vielleicht sonderbar berühren. 
Doch werden leider immer noch Unternehmer ange
troffen, die mittels Strohhalmen und feinkörnigem Pul
ver ihre Arbeiter die Zündschnüre selbst anfertigen 
lassen.

Eine in letzter Zeit wiederholt wahrgenommene 
Unsitte führte zu der Aufnahme der weiteren Bestim
mung, dass das Einführen brennender Zündschnüre in 
das Bohrloch oder die Lasse verboten wird. W eiter 
wird bestimmt, wie dies schon die alte Schiessinstruk
tion forderte, dass die Patronen erst unm ittelbar vor 
ihrem Gebrauch mit den Zündern zu versehen sind.

Auch in Zukunft soll die Verwendung von losem 
Pulver gestattet sein, wenn, wie früher, beim Besetzen 
ein zinkener Trichter gebraucht wird, dessen Länge der 
Tiefe des Bohrlochs entspricht.

Prinzipiell wichtig ist die Bestimmung, dass beim 
Besetzen der Sprengladung der Gebrauch irgendwelcher 
metallener Ladestöcke unbedingt verboten ist. Der 
hölzerne Ladestock wird als obligatorisch eingeführt. 
Auch der hölzerne Ladestock darf nicht mit Anwendung 
grösserer Kraft gebraucht werden, insbesondere ist das 
Schlagen auf den Ladestock zu vermeiden. Als Be
satzm aterial müssen lose eingeschütteter, trockener 
Sand oder solche Stoffe Verwendung finden, die keine 
Funken reissen. W eiter wird die V erw endung jed es  
eisernen W erkzeuges beim Besetzen verboten.

Hat der Schiessmeister Sprengmaterial übrig be
halten, so soll er dasselbe sofort, spätestens bei Be
endigung der Arbeitsschicht, an die Ausgabestelle zu
rückliefern. Dieser letztere Fall dürfte nur dann in 
Frage kommen, wenn auch dem Schiessmeister ein 
Magazin zur Verfügung steht, das den polizeilichen 
Bestimmungen über die Niederlegung von Spreng
mitteln entspricht.

Die nun folgenden Bestimmungen über das Abtun 
der Schüsse (§§ 16 bis 21 der neuen Verordnung) waren 
bis jetzt ebenfalls im §  8, der von dem Besetzen der 
Schüsse in der Hauptsache handelte, mit enthalten. Die 
neuen Bestimmungen sind also wesentlich erweitert 
worden. Sämtliche besetzten Bohrlöcher müssen un
m ittelbar hintereinander oder gleichzeitig abgetan w er
den. Die Sprengungen sind möglichst in eine Zeit zu 
verlegen, während welcher Arbeiter im Betriebe nicht 
beschäftigt werden (Sprengen in den Pausen). Im be- 
sondern wird dies gefordert für solche Betriebe, wo 
regelm ässig eine grössere Anzahl von Schüssen hinter

einander abgetan w erden, oder wo mehrere Betriebe 
so nebeneinander liegen, dass die Arbeiter des einen 
Betriebes durch umherfliegende Sprengstücke aus dem 
anderen Betriebe gefährdet werden können. Die ver
antwortlichen Leiter solcher benachbarter Betriebe 
haben sich gegebenenfalls untereinander über die 
Sprengzeiten zu verständigen, am besten durch ein ver
einbartes Signal die Sprengungen anzukündigen.

Über das Abdecken der Sprengschüsse bringt die 
neue Schiessinstruktion insofern eine Erleichterung, als 
sie für unterirdische Betriebe diese Vorschrift nur da 
anzuwenden fordert, wo die Sprengstücke die Arbeiter 
erreichen könnten. Aber auch in Betrieben über Tage 
b rauch t der Schuss nicht abgedeckt zu w erden, einm al, 
wenn die Deckung nicht möglich ist, zum ändern, wenn 
jede Gefährdung von Menschen ausgeschlossen e r
scheint. Auch Einzelsteine von weniger als 3 cbm In
halt brauchen nicht abgedeckt zu werden. Die alte 
Verordnung forderte ohne Ausnahme die Abdeckung 
jedes einzelnen Schusses.

Betont wird im Gegensatz zu der alten Verordnung, 
dass das Abtun der Schüsse nur mittels Zündungen e r
folgen soll, die so eingerichtet sind, dass den dabei 
beschäftigten Personen genügend Zeit bleibt, den ihnen 
zugewiesenen Schutzort zu erreichen, weshalb die Zünd
schnur von entsprechender Länge sein und m indestens 
20 cm aus dem Bohrloch oder der Lasse herausragen 
muss. Von dem W arnungssignal bei der Schiessarbeit 
wird gefordert, dass es den Arbeitern bekannt gegeben 
werden muss und sie durch dasselbe vor dem Abtun 
der Schüsse zum Verlassen des Bruches und zum Auf
suchen der ihnen zugewiesenen Schutzorte aufzufordern 
sind. Natürliche Deckungen, die geeignet, also genü
gend sicher sein müssen, dürfen benutzt werden, an
dernfalls hat der Unternehmer für besondere schuss
sichere und ausreichend grosse Schutzräum e Sorge zu 
tragen. Der Befehl zum Abtun — zum Anzünden — der 
Schüsse soll durch ein zweites Signal gegeben werden, 
aber erst dann, wenn zuverlässig festgestellt ist, dass 
sämtliche bei der Schiessarbeit nicht beschäftigten Per
sonen in sicherer Deckung sind. Diese Anordnung wird 
zum Teil illusorisch gemacht durch die Bestimmungen 
in der neuen Bundesrats-Verordnung für Steinbrüche 
und Steinhauereien vom 31. Mai 1909. In derselben 
wird bekanntlich im §  4 für alle im Freien arbeitenden 
Steinhauer, Schrotschläger, K leinschläger, K larschläger  
und Pflastersteinkipper (Pflastersteinschläger) zum 
Schutz gegen die Unbilden der W itterung entw eder ein 
Schutzdach über dem Arbeitsplatz oder eine A rbeitsbude 
gefordert. D iese Arbeitsbuden müssen nach drei Sei
ten hin geschlossen sein. In sehr umfangreichen Be
trieben, die an sich schon schwer übersichtlich sind, 
hat diese Anordnung den weiteren Nachteil, dass der 
Schiessmeister nie genau kontrollieren kann, ob auf
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das erste Signal alle Arbeiter den Steinbruch verlassen 
haben. Es ist dadurch leichtsinnigen Arbeitern die 
Möglichkeit geboten sich iin Bruch versteckt zu halten, 
w ährend der Schiessmeister selbst glaubt, dass der 
Bruch leer sei und das zweite Signal zum Anzünden 
gibt.

Durch ein drittes Signal soll den Arbeitern die Be
endigung der Schiessarbeit angezeigt werden. D ie
selben dürfen erst dann die Deckungen und Schutz
räume verlassen.

Über die Art des Signals werden ebenfalls in Z u
kunft weitergehende Anordnungen getroffen. D asselbe 
soll mit einem Horn, einer helltönenden Glocke oder 
einer Pfeife so gegeben werden, dass auch bei widrigem 
W inde man dasselbe überall im Bruch und auch in den 
N achbarbetrieben hört, sodass M issverständnisse aus
geschlossen sind. Das gleiche Signal darf für den Be
ginn und das Ende der Arbeitspausen nicht gegeben 
werden. Nur für die unterirdischen Betriebe wird als 
W arnungszeichen der Zuruf gestattet.

Ganz neu aufgenommen sind die Bestimmungen 
für elektrische Zündungen, die sich ja glücklicherweise 
in unsern Steinbrüchen immer mehr einbürgern und die 
v ielleicht einm al berufen  sein w erden, unsere heutigen 
Zündmethoden vollständig zu verdrängen. Bei An
wendung dieser Zündmethode wird die Prüfung der 
Glühzünder vor ihrer Verwendung gefordert. Die Zün- 
de-rdrähte sind auf die Unversehrtheit der Isolierung zu 
prüfen. D ie V erb in d u n g  der le tz teren  mit den L eitungs
dräh ten  m uss durch  inniges Z usam m endrehen , nicht In 
einanderhaken, erfolgen. Blanke Drähte sind wegen 
der Kurzschlussgefahr sorgfältig vor gegenseitiger Be
rührung sowie vor dem Aufliegen auf Metall (z. B. 
Gleisen) oder nassen Stellen zu schützen. Die Ver
bindung der Leitungsdrähte mit der Zündmaschine darf 
erst unm ittelbar vor dem Abtun der Schüsse durch den 
Schiessm eister erfolgen, nachdem er sich davon über
zeugt hat, dass alle zu beobachtenden Vorsichtsmass- 
regeln befolgt sind und die Arbeiter sich in sichere 
Deckung zurückgezogen haben. Nach erfolgter Zün
dung, gleichviel ob dieselbe von W irkung war oder 
nicht, hat der Schiessm eister den Antriebsmechanismus 
(Kurbel, Kontaktschlüssel) sofort von dem Strom 
erzeuger zu entfernen und bei sich zu behalten.

Im weiteren ist darauf hingewiesen, dass der 
Schiessm eister das Abtun der Schüsse, soweit es die 
Um stände erfordern, zuverlässigen Hilfskräften über
tragen darf. Diese Bestimmung soll keine Anwendung 
finden bei solchen Bohrlöchern, die unbesetzt abge
schossen oder mit W asser besetzt werden sollen. Diese 
soll der Schiessm eister selbst abtun und zwar unmittel
bar nach Einbringen des Sprengstoffes. Gleiches wird 
gefordert, wenn während der kalten Jahreszeit zu be
fürchten ist, dass die in das Sprengloch gebrachten P a 

tronen gefrierbarer Sprengstoffe in verhältnismässig 
kurzer Zeit hart werden können. Ich möchte hier dar
auf hinweisen, dass die erstere Bestimmung in direk
tem W iderspruch mit der schon oben erwähnten Poli
zeiverordnung für die Provinz Schlesien vom 5. Januar 
1899, bezw. 13. Mai 1895 steht. In dieser Verordnung 
wird bestimmt, dass nur eine Person das Anzünden der 
Sprengschüsse besorgen darf, wenn mehrere Schüsse 
gleichzeitig in einem Betriebe weggetan werden sollen. 
Der Verfasser jener Verordnung hat wohl beim N ieder
schreiben dieser Bestimmung an Steinbrüche, in w el
chen zu gleicher Zeit 100 oder mehr Schüsse abgegeben 
werden, nicht gedacht. Denn in diesen Betrieben ist es 
selbstverständlich unmöglich, der Forderung der Poli
zeiverordnung gerecht zu werden.

Von dem Schnür-, Kessel- und Lassenschiessen 
handelt der § 22. Die besondere Gefährlichkeit dieser 
leider in vielen Betrieben nicht zu vermeidenden 
Schiessmethoden erfordern auch besondere Vorsichts- 
massregeln. Früher legte die Steinbruch-Berufsge
nossenschaft den Betrieben, die solche Schüsse verw en
den mussten, eine Steigerung der normalen Gefahren
ziffer auf, wodurch auch pekuniär die höhere Gefahr 
den betreffenden Unternehmern zum Ausdruck gebracht 
wurde. Durch den zurzeit geltenden Gefahrentarif ist 
die Möglichkeit der Auferlegung einer Steigerung w e
gen Schnür-, Kessel- oder Lassenschiessens jedoch aus
geschlossen worden.

Nur der Schiessmeister allein darf Schnür-, Kessel - 
und Lassenschüsse laden, besetzen und abtun. W äh
rend die alten Vorschriften eine W artezeit von 30 Mi
nuten zwischen dem jedesmaligen Schiessen bei Schnür- 
und Kesselschüssen forderten, ist diese Pause jetzt auf 
eine Stunde ausgedehnt. Es dürfte kaum schaden, 
wenn die Unternehmer in ihren Vorsichtsmassregeln 
vielleicht noch über dieses Mass hinausgehen würden. 
Ich persönlich empfehle in den Betrieben, die ich zum 
Zwecke der Revision besuche und in denen dies in 
Frage kommt, die einzelnen Schiessverrichtungen nur 
in den jeweiligen Pausen vorzunehmen. Es hat diese 
Methode den Vorteil, dass die Arbeiter nicht bei jedem 
einzelnen Schuss den Bruch verlassen und in Deckung 
gehen müssen.

Jedesmal vor dem W iederladen sind die vorge
schnürten Bohrlöcher mittels einer biegsamen Holz
stange zu untersuchen. Auch die Lassen müssen vor 
dem Besetzen in gleicher W eise geprüft werden. Nach 
dem Befund bei dieser Untersuchung ist unter Berück
sichtigung der Festigkeit und Struktur des Gesteins die 
Ladung zu bemessen und muss das Überladen der 
Bohrlöcher vermieden werden. Beim Verwenden losen 
Pulvers ist darauf zu achten, dass ein Verlaufen des
selben nicht eintritt. Vom W eiterladen ist Abstand zu 
nehmen, wenn das Pulver im Bohrloch oder in der
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Lasse nicht mehr steigt. Hat sich Pulver trotz dieser 
Vorsichtsmassregel verlaufen, so soll der Versuch ge
macht werden, mittels einer Pulver- oder D ynam it
patrone, die nach Möglichkeit nahe an die Ladung her
angebracht wird, ersteres zur Explosion zu bringen. 
Misslingt dieser Versuch, so ist durch Ersäufen die 
Sprengladung unschädlich zu machen. Alsdann ist die 
Lasse oder der Ritz sorgsam abzudichten und die 
Sprengung kann wiederholt werden.

Ist die Möglichkeit vorhanden, dass sich das Ge
stein noch nachträglich setzt, so müssen weitere Pul
versprengungen unterbleiben. Auch das um den Schnür- 
oder Kesselschuss herumliegende Material ist ständig 
auf einsturzdrohende M assen zu untersuchen und diese 
sind zu entfernen.

Die nächsten Paragraphen (§§' 23 bis 26) handeln 
von den Versagern. W ie schon eingangs erwähnt, ist 
die W artezeit, wenn ein Schuss versagt hat, auf 30 Mi
nuten gegenüber 15 Minuten in der alten Vorschrift fest
gesetzt. Diese Zeit ist vom Anzünden des letzten 
Schusses ab zu rechnen und mit der Uhr festzustellen. 
Auch bei Anwendung direkter elektrischer Zündungen 
ist die Einhaltung einer W artezeit von 15 Minuten ge
boten. Im weiteren wird gefordert, dass der Schiess
meister den Versager allein aufzusuchen und durch ein 
augenfälliges Zeichen (z. B. rotes Fähnchen) erkennbar 
machen soll. W enn irgend möglich, hat er die Ursache 
des Versagens festzustellen und den Versager selbst 
tunlichst bald unschädlich zu machen. Bei Anwendung 
elektrischer Zündung kann diese sofort wiederholt w er
den, wenn die Untersuchung ergibt, dass ein Mangel 
an der Zündmaschine, an den Leitungen oder Verbin
dungen zum Ausbleiben des Schusses geführt hat. D a
bei sind natürlich ebenfalls die obenerwähnten Bestim
mungen über das Abtun der Schüsse, insbesondere die 
über das Abtun mit elektrischer Zündung, zu beachten.

Über das W egtun versagter Schüsse bringen die 
neuen Unfallverhütungsvorschriften für Sprengarbeit 
nun grundlegende Änderungen. Diese Bestimmungen 
sind in den §§  26 und 27 enthalten. Die Beseitigung 
des Besatzes soll tunlichst mittels eines Patronenspülers 
erfolgen. Derselbe wird in der nebenstehenden Ab
bildung zur Darstellung gebracht.

Derselbe besteht aus einem W asserbehälter, dessen 
Grösse sich nach der Tiefe und dem Durchm esser der 
in dem betreffenden Betrieb vorkommenden Bohrlöcher 
richten muss. In diesen W asserbehälter ist eine ein
fache Spritze eingebaut, an die sich ein Gummischlauch 
schliesst. Dieser ist an seinem Ende mit einer ein
fachen Überwurfmutter versehen, um ein Stahlrohr an
schrauben zu können. An das letztere wiederum ist 
eine Spitze aus Weichmetall aufgeschraubt. Dieses 
Rohr mit der W eichmetallspitze bringt die obige Ab
bildung in Vergrösserung links nochmals zu D arstel

lung. Um bei Betätigung der Spritze den W asserkübel 
genügend festhalten zu können, ist derselbe mit einer 
Aussparung versehen, in die man den Fuss stellen kann.

Zum bequemeren T ransport ist oben ein Tragbügel an 
dem W asserbehälter angebracht. Indem man das Stahl
rohr nun unter Betätigung der Feuerspritze in das 
Sprengloch, in dem der Versager sitzt, einführt, spült 
der Druck des W assers den Besatz vollständig heraus. 
Eingehende Versuche haben ergeben, dass auch beson
ders festgestam pfter Besatz mit Leichtigkeit ausgespült 
w ird. W enn in dem Betrieb hohe Bruchwände vor
handen sind, so muss der Gummischlauch entsprechend 
lang gewählt werden. Die Länge des Stahlrohrs richtet 
sich nach der Tiefe der vorkommenden Bohrlöcher.

W enn sprengölhaltige Sprengstoffe die Ladung des 
Versagers gebildet haben, so darf nur der Besatz aus
gespült w erden und zwar soll 15 cm über der Spreng
ladung mit dem Ausspülen aufgehört werden. Es ist 
das Ausspülen solcher Bohrlöcher darum auch nur dann 
gestattet, wenn die Höhe des Besatzes genau bekannt 
ist. W ie früher, ist die Sprengladung des Versagers 
durch Einführen einer Schlagpatrone alsdann zu ent
zünden.

W erden wasserempfindliche Sprengstoffe verwandt, 
so kann das Ausspülen des Versatzes bis auf die Sohle 
des Bohrloches fortgesetzt werden.

Dieser Fall ist für den Betriebsunternehmer der vor
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teilhafteste, denn er kann nunmehr das Bohrloch noch
m als benützen. Es fallen also durch diese Methode alle 
die Bedenken weg, die man früher hatte, wenn man ein 
neues Bohrloch neben dem alten niederschlagen musste. 
Es steht zu hoffen, dass nach durchgehender Einfüh
rung dieser Methode des Entfernens von Versagern, die 
immer wiederkehrenden, durch Ausbohren von Spreng- 
schüssen verursachten Unfälle vollständig aus der W elt 
geschafft oder zum mindesten auf ein Minimum redu
ziert werden.

Für Betriebe, in denen ein solcher Patronenspüler 
nicht zur Hand ist, muss nach den neuen Bestimmungen
— wie dies auch die alten vorsahen — neben dem Ver
sager ein neues Bohrloch niedergebracht werden. Es 
sind dabei natürlich alle die Vorsichtsmassregeln zu be
achten, die schon früher beobachtet werden m ussten: 
nach dem Abtun des Schusses ist die Umgebung nach 
etwa verschleuderten Patronen des Versagers sorgfältig 
abzusuchfen; das Bohrloch für den neuen Schuss darf 
nicht in solcher Richtung verlaufen, dass die Spreng
ladung des Versagers getroffen werden kann. Neu auf
genommen ist die Bestimmung, dass gefundene P atro
nen und Sprengkapseln an den Schiessmeister und von 
diesem an die Ausgabestelle abzuliefern sind.

Der § 27 wiederholt Bestimmungen, die schon die 
alte Vorschrift enthält. Das Ausbohren und Auskratzen 
des Besatzes über nicht explodierten Sprengladungen 
ist streng verboten. Das gleiche gilt vom Nachbohren 
von Bohrlöchern und Lassen und vom Tieferbohren 
etw a stehen gebliebener Bohrlochreste (sog. Bohrloch
pfeifen). Letztere sind so zu behandeln, als ob gefähr
liche Sprengstoffe in ihnen zurückgeblieben wären.

Der nächste Paragraph bringt die bekannten, dem 
§ 112 des G ew erbeunfallversicherungsgesetzes entnom 
menen Strafbestimmungen, die dahin gehen, dass Be
triebsunternehm er, die den in der Schiessinstruktion 
niedergelegten Vorschriften zuwiderhandeln, mit Geld
strafen bis zu 1000 Mark oder mit entsprechender Er
höhung ihrer Beiträge belegt werden können. Ver
sicherte Personen können im gleichen Falle in Geld
strafen bis zur Höhe von 6 Mark genommen werden.

Im letzten Paragraphen — im §  29 •— werden Be
stimmungen getroffen darüber, dass den Betriebsunter
nehmern die vorliegenden Vorschriften das erste Mal 
kostenlos zu behändigen sind, während Ersatzdrucke 
gekauft werden müssen. Die Vorschriften können durch 
Aushang (Plakat) in den Betrieben veröffentlicht w er
den, können aber auch in Buchform an geeigneter, den 
Arbeitern bekannt zu gebender Stelle verwahrt werden. 
Bei W ahl dieser letzteren Form wird allerdings gefor
dert, dass die Arbeiter sich zu jeder Zeit von den Vor
schriften Kenntnis verschaffen können. Der Genossen
schaftsvorstand wird wahrscheinlich einzelne Bestim
mungen, gegen die erfahrungsgemäss am häufigsten ver-

stossen wird, herausgreifen und in der Form des kate
gorischen Imperativ veröffentlichen. Diese sind dann 
an geeigneter Stelle im Betriebe auszuhängen und in 
leserlichem Zustand zu erhalten.

Nach vielen eingehenden Beratungen, nach vieler 
Mühe und Arbeit sind die neuen Unfallverhütungsvor
schriften für Sprengarbeit zustande gekommen. Hoffent
lich werden sie die Erwartungen, die man in dieselben 
setzt, in weitgehendstem M asse erfüllen. Es wird jetzt 
Aufgabe der Unternehmer und Versicherten sein, in der 
Praxis das durchzuführen, was für Leben und G esund
heit unserer Arbeiter als notwendig erachtet worden ist: 
„Unfälle verhüten ist besser, als Unfälle entschädigen.“

Herr S e i d e l  dankt dem Vortragenden und e r
öffnet die Besprechung.

Herr Dr. A d a m  fragt an, welche Sprengstoffe 
nicht unter das Dynamitgesetz fallen.

Herr S p i e l m a n n  teilt mit, dass dies seines 
W issens nur Schwarzpulver, Petroklastit, Präposit und 
Cahücit sei. Nur diese seien vom Bundesrat genannt 
worden.

Herr S t ö p e l  erkundigt sich über die Erfahrun
gen, die man mit Präposit gemacht hat, das als voll
ständig unfallsicherer Sprengstoff von der herstellenden 
Fabrik auf den Markt gebracht und angepriesen wird.

Herr S p i e 1 m a n n bezeichnet dieses Präposit als 
ein Sprengpulver von langsamer W irkung. Es seien 
aber noch keine Erfahrungen vorhanden. Soviel ihm 
bekannt sei, würde es bis jetzt erst in drei Betrieben 
verwendet.

7. Herr O b e r i n g e n i e u r  B ü t o w :
D i e  V e r h a n d l u n g e n  d e r D e l e g i e r t e n -  

u n d  I n g e n i e u r - V e r s a m m l u n g  d e s  I n t e r 
n a t i o n a l e n  V e r b a n d e s  d e r  D a m p f k e s s e l 
ü b e r w a c h u n g s v e r e i n e  i n  B r ü s s e l  1910.

Meine Herren! Mir w ar der ehrenvolle Auftrag 
geworden, unsern Verein in der diesjährigen Delegier
ten- und Ingenieur-Versammlung des Internationalen 
Verbandes der Dampfkesselüberwachungsvereine in 
Brüssel, an welcher ich aus anderer Veranlassung teil
nahm, zu vertreten. Eine Veröffentlichung etwaiger 
Vorträge vor Erscheinen des Protokolles ist zwar nicht 
statthaft, ich will aber versuchen, im folgenden kurz 
den Verlauf der Versammlung zu schildern.

Diese wurde an den Vormittagen des 15., 16. und 
17. September in verschiedenen Hörsälen der Brüsseler 
Universität abgehalten unter dem Ehrenvorsitz des 
H errn  B o u 1 v i n , D elegierten  des Brüsseler Ü ber
wachungsvereins und Professors an der Universität in 
G e n t .  D ie N achm ittage waren für die A usstellung
frei gelassen. Aus Anlass der Ausstellung hatte der
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Brüsseler Verein eingeladen und es hatten sich Dele
gierte aus Belgien, Frankreich, Italien, Schweiz, Ö ster
reich einschliesslich Böhmen, Russland, Schweden und 
in besonders hoher Zahl aus Deutschland einschliess
lich der Reichslande eingefunden.

Die Verhandlungen wurden wie immer in deutscher 
bezw. französischer Sprache geführt, für Übersetzung 
aus der einen in die andere Sprache war Sorge ge
tragen.

Den Berichten über die Geschäftsführung und die 
technische Kommission folgte der Bericht der Kommis
sion für die Prüfung von M aterialien schadhaft ge
wordener Kessel. Diese Kommission stellt in der 
H auptsache wissenschaftliche Forschungen an über die 
Entstehung von Rissen in Flusseisenblechen. Die P rü
fungsarbeiten führt die Firma F r i e d  r. K r u p p  A.-G. 
in E s s e n  seit längeren Jahren nicht nur unentgeltlich 
für den Verband aus, sondern sie entsendet in diese 
Kommission auch noch zwei Sachverständige zur Unter
stützung.

Im Laufe des verflossenen Jahres waren M ateria
lien von vier Kesselunfällen zur Untersuchung gekom
men. In drei Fällen waren die Betriebsverhältnisse, 
Bauart usw. als Ursache des Defektes anzusehen und 
nur in einem Falle erwies sich das M aterial bei den 
Prüfungen nicht ganz einwandfrei.

Über Erfahrungen mit den gebräuchlichsten Häh
nen, Ventilen und sonstigen Verschlüssen zum Ab
lassen von W asser und Schlamm aus Dampfkesseln 
berichtete Herr S a c h s e - K a i s e r s l a u t e r n  ein
gehend. Es ist sehr schwer, besonderen Konstruk
tionen den V orzug zu geben. B altes-H ähne haben sich 
sehr gut bewährt.

Die Frage, was kann der Internationale Verband 
dazu beitragen, dass beim Einkauf von Kohle eine ver
einbarte Q ualität nach Aschen- und W assergehalt so
wie nach Heizwert bei der Lieferung gewährleistet 
w ird, nahm fast den einen ganzen Vormittag in An
spruch. Auf Grund der Verhandlungen kam man je 
doch zu dem Schluss, die Frage aus den Verhandlungen 
des Verbandes für die Zukunft fallen zu lassen, da sie 
sich w egen der V ersch iedenartigkeit der K ohle der 
Zechen in den verschiedenen Gebieten zur Aufstellung 
von Normen nicht eigne, denn die drei Faktoren seien 
nur ein Teil etwaiger W ertm esser, welche hierfür in 
Frage kommen. Eine w eitere Hauptschwierigkeit liege 
aber noch in dem Probenehmen der Kohle, denn bei 
dem  geringen Q uantum  von 1 gr K ohle zur U n ter
suchung kann es leicht Vorkommen, dass nachteilige 
Beimischungen der Kohle, die ohne w eiteres gar nicht 
zu erkennen seien, in diesem  1 gr nicht im richtigen 
Verhältnis enthalten seien.

Über gute Erfahrungen mit dem Permutitverfahren

zur Kesselwasserreinigung berichtete Herr H i 11 i g e r - 
B e r l i n ;  jed o ch  w urde ihm  nicht allerseits zugestim m t.

Über Garbe, Stirling und ähnliche engröhrige 
W asserohrkessel-Landanlagen wurde ausführlich von 
H errn  P i e t s c h - M a n n h e i m  b e rich te t; besonders 
seien mit dem Garbe-Kessel neuer Bauart gute brauch
bare Resultate erzielt.

D ie H erren  O l r y  und B o n e t - L i l l e  b rachten  
eine sehr interessantes Referat über: Regeln, nach 
denen Kessel gebaut werden sollen, um Schäden, 
welche aus der Bearbeitung entstehen, zu vermeiden. 
Beide halten nur noch das weiche Siem ens-M artin
Flusseisen für geeignet. Mit ihren Forderungen über 
Festigkeit und nam entlich  D ehnung gehen sie noch 
über die F o rderungen  unserer neuen allgem einen 
polizeilichen Bestimmungen hinaus. D as H auptaugen
merk sei aber auf die Verarbeitung des Flusseisens zu 
verwenden, namentlich im warmen Zustand. In der 
sogenannten Blauwärme (280 bis 320°) sei das F luss
eisen am sprödesten; eine Bearbeitung bei dieser kriti
schen Tem peratur, die eigentlich schon bei 200° b e 
ginnt, sei zu vermeiden.

Die Bleche müssen nach dem Beschneiden und 
Richten im W alzw erk sachlich ausgeglüht werden. 
D ie L öcher seien nach dem  Biegen und Z usam m en
passen  aus dem  vollen  B lech zu b o h re n ; falls sie 
aus ebenen B lechen gestanzt w erden m üssen, dürfen 
sie nur einen D urchm esser von m indestens 6 m m  
w eniger als die endgültigen L öcher erhalten , die 
bleibenden 6 m m  sind dann  auszubohren.

Für die Nähte bei Kesseln mit hohem Druck w er
den doppelt versetzte Nähte empfohlen; der Laschen
nietung ist wohl der Vorzug zu geben. Die abge
schräg te  S tem m kan te  wird als vorteilhaft anzusehen 
sein.

Über den W ert der Kerbschlagprobe sprach dann 
noch H err K a m m e r e r - M ü l h a u s e n  i. E . W en n 
gleich diese Probe auch jetzt noch nicht so weit ge
diehen ist, über die Sprödigkeit der Bleche vollen Auf
schluss zu geben, so w ird man diese Probe doch nicht 
wieder fallen lassen und über kurz oder lang sie doch 
den Abnahmeprüfungen noch anschliessen.

Über die Vervollkommnung des elektrischen 
Schw eissverfahrens berich tete  noch H err E g g e r s  
M .-Gladbach.

Der Bericht des Herrn Baudirektor von Bach
Stuttgart über den Stand der Untersuchung autogen ge- 
schw eisster Blechstücke und Kesselteile und über die 
Aufstellung von Regeln für die Berechnung von Kupfer
nietungen konnte wegen Behinderung des Herrn Refe
renten leider nicht zum Vortrag kommen.

Nachdem eine Reihe von Firagen für die nächst
jährige Versammlung, welche in Konstanz abgehalten 
werden soll, behandelt worden w aren, w urde der Kon
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am 17. September geschlossen.

Herr M a n d e l  fragt an, ob Erfahrungen darüber 
vorliegen, welchen Einfluss das Überrieseln von Kessel
speisew asser über Aluminiumblech auf Beschaffenheit 
und Ansatz von Kesselstein hat.

Herr B ü t o w : Die Versuche und Erfolge sind zur
zeit noch sehr zweifelhaft, ln einer M aschinenfabrik 
im Norden Berlins sind m ehrere Versuche völlig er
gebnislos verlaufen.

Es wird zum Teil behauptet, die W irkung hänge 
vom Tageslicht ab, worüber zurzeit noch kein Urteil 
möglich ist. Es liegen aber, wie gesagt, noch keine 
genügenden Erfahrungen vor. W enn solche gesammelt 
sind, w erde ich sie später gerne vortragen.

Herr S e i d e l  spricht Herrn Bütow den Dank für 
die klare Berichterstattung aus.

8. Herr O b e r i n g e n i e u r  K a r l  S e i d e l :
D e r  W a s s e r s t a n d s  - A l a r m -  A p p a r a t  

v o n  Dr .  A. K o e p s e l ,  B e r l i n -  C h a r l o t t e n -  
b ü r g ,  Spreestrasse 22.

Aus der mechanischen W erkstätte des Herrn Dr. 
Koepsel, Charlottenburg, ist ein bem erkenswerter 
Alarm -Apparat für W asserstands-A nzeiger hervorge
gangen, der den grossen Vorzug besitzt, dass er sich 
an jedem vorhandenen W assserstandsglas anbringen 
lässt.

In das W asserstandsglas wird ein Hohlglas
Schwimmkörper eingeführt, der einen kleinen Stahl
magneten umschliesst. Der Schwimmkörper hat einen 
Durchm esser von etw a 5 mm und hindert die Bewegung 
des W assers im W asserstandsglase in keiner W eise. 
Ausserhalb des W asserstandglases wird in geeigneter 
Höhe der Alarm-Apparat befestigt. Er stellt eine kreis
runde Büchse dar, die einen Ausschnitt für das W asser
standsglas besitzt. In dieser Büchse ist wieder ein 
Stahlmagnet angebracht, der zwischen Spitzen drehbar 
aufgehängt ist. Sinkt der W asserstand im Standglase 
bis zu der Stelle, an welcher der Alarm-Apparat an
gebracht ist, so wird durch den im Schwimmkörper 
eingeschlossenen Magneten der ihm gegenüber ausser
halb  in Spitzen aufgehängte M agnet derart beeinflusst, 
dass sich das dem Schwimmkörper zunächstliegende 
Ende senkt. Durch eine H ebelübersetzung betätigt der 
zweite Arm des Hebels einen elektrischen Kontakt und 
bringt eine Alarmklingel zum Tönen. Der Glocken
alarm dauert so lange, bis der W asserspiegel durch 
Zuführung frischen W assers so weit gehoben ist, dass 
der Schwimmkörper im W asserstandsglase ausserhalb 
des W irkungsbereichs des Aussenmagneten gelangt.

Der A pparat hat den grossen Vorzug, dass in den

W asserstandsgläsern keinerlei Kontakte erforderlich 
sind, welche sonst die Lebensdauer der W asserstands
gläser sehr ungünstig herabdrücken und leicht zu 
Sprüngen und Zerstörungen Veranlassung geben.

Das Gewicht des kompletten Apparates beträgt 
nur wenig mehr als 100 g, ist also kein Hindernis für 
die Verwendung selbst unter schwierigen Verhältnissen. 
Auch für W asserstandsanzeiger System Klinger ist der 
Apparat brauchbar, vorausgesetzt, dass die Klinger
Apparate aus einem nicht magnetischen Metall be
stehen.

E in  fernerer V orzug des A ppara tes ist d e r  
dass m ehrere  A larm glocken  an einem  m it A larm 
A pp ara t ausgestatte ten  W asserstand  angeschlossen und 
dass die Alarmglocken in beliebig grösser Entfernung 
vom Kessel untergebracht werden können, sei es im 
Bureau des Betriebsleiters oder in der Privatwohnung 
des Besitzers oder sonst irgendwo.

Die Kosten des A pparates sind mässig. Eine be
triebsfertig montierte Anlage mit allen Nebenapparaten 
und Leitungen stellt sich auf etw a 60 Mark unter nor
malen Verhältnissen. Zum Betriebe genügen 1 bis 2 
Trockenelemente. Die Betriebsspannung ist so niedrig, 
dass eine Verbrennung der elektrischen Kontakte nicht 
zu befürchten ist. Sollte eine solche trotzdem nicht 
ausgeschlossen sein, so Hesse sich die Sicherheit e r
höhen, wenn die die Kontakte umschliessende M etall
büchse luftdicht gemacht und mit Stickstoff anstatt 
atm osphärischer Luft gefüllt wird.

Herr R e i n o 1 d frägt an, ob keine Kontaktver
schlechterung usw. eintreten könne, die ein N icht
wirken des Apparates herbeiführen könnte.

Herr S e i d e l  erklärt, dass sich der Apparat in 
einer geschlossenen Dose befindet, die z. B. — wie er
wähnt — nach Erfordernis mit Stickstoff angefüllt w er
den könnte, sodass ein Versagen ausgeschlossen sein 
dürfte.

9. R ü c k b l i c k  a u f  d i e  E n t w i c k e l u n g  
d e s  V e r e i n s  D e u t s c h e r  R e v i s i o n s - I n 
g e n i e u r e  i n  d e n  l e t z t e n  6 J a h r e n .

Bei dem gemeinsamen Festessen am 29. September 
1910 führte der scheidende Vorsitzende Herr P r o f .  
M. G a r y  etw a folgendes a u s :

Meine Herren! Als ich am 12. September 1904 in 
Jena den Vorzug und die Ehre genoss, vom stellvertre
tenden Vorsitzenden zum ersten Vorsitzenden unseres 
Vereins aufzurücken, befand sich der Verein in einem 
höchst erfreulichen Zustand der Aufwärtsentwickelung, 
dank der rastlosen Tätigkeit meines Herrn Amtsvor
gängers Specht.

Zu meiner Freude kann ich heute feststellen, wo
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ich mein Amt wieder in Ihre Hände zurücklege bezw. 
einem tatkräftigeren Kollegen übergebe, dass in den 
verflossenen sechs Jahren diese Aufwärtsentwickelung 
ständig angehalten hat. Der Verein zählte:

1904: 130 Mitglieder und 1 Ehrenmitglied (Herr G e
heimrat Hartmann),

1905: 139 Mitglieder und 1 Ehrenmitglied,
1906: 143 Mitglieder und 2 Ehrenmitglieder, 

denn im letzten Jahre durften wir unseren hochver
ehrten Herrn Specht zum Ehrenmitglied des Vereins er
nennen. In den folgenden Jahren hat der Verein dann 
151, 156, 170 Mitglieder aufgewiesen und heute um 
fasst er 179 Mitglieder ohne die Ehrenmitglieder. Leider 
hat auch der Tod eine reiche Ernte unter den M itglie
dern und den ihnen nahestehenden Personen gehalten.

Nachdem wir 1906 den Tod des verehrten P räsi
denten des Reichsversicherungsamtes Gaebel zu bekla
gen hatten, starben im Jahre 1907 nicht weniger als 6 
treue M itglieder: Hosemann, Zimmermann, Otto, Rühl, 
Buschmann und Lincke. Am 4. Februar 1907 raffte der 
Tod auch den ersten Präsidenten des Reichsversiche
rungsam tes B oediker dahin, der für den V erein von A n
fang seines Bestehens an das regste Interesse betätigt 
hatte und wiederholt in unserer M itte erschienen war, 
solange er sein Amt verwaltete. Das Jahr 1908 brachte 
uns den Tod dreier M itglieder: Lanyi, Nebel und 
Kampf. 1909 starb unser lieber alter Braune, und auch 
in diesem Jahre haben wir ein Mitglied, Herrn Senne
felder, durch den Tod verloren.

Unsere Schatzmeister, unter meinem Vorsitz bis 
1907 Otto, dann Herr Hofrat Dr. Löbner, haben es aus
gezeichnet verstanden, unsere Finanzen günstig zu ent
wickeln. Obgleich wir wesentlich nur auf die M it
gliederbeiträge angewiesen waren, und nur gelegent
lich aus Unternehmungen des Vereins kleine Ü ber
schüsse erzielten, und obgleich die Ausgaben, insbe
sondere für unsere Vereinszeitschrift dauernd gew ach
sen sind, ist das Vereinsvermögen doch von rund 
426 Mark im Jahre 1904 auf rund 2390 Mark ange
wachsen. Der treuen M itarbeit der Herren Schatz
meister und auch der M itarbeit der Herren Schrift
führer möchte ich dankbar gedenken.

Manche Anregung ist in den verflossenen sechs 
Jahren vom Verein ausgegangen. W ir haben ausser 
den 6 ordentlichen Hauptversammlungen in Dessau, 
Nürnberg, Kiel, Braunschweig und Freiburg, im vorigen 
Jahre auch noch eine ausserordentliche, gut besuchte 
Versammlung in Koblenz abhalten können, und wir 
haben ebenfalls im Vorjahre mit guten Erfolgen den 
Kursus zur Einführung in die Starkstromelektrotechnik 
veranstaltet.

W ährend der Hauptversammlungen sind zahlreiche 
Vorträge gehalten und viele wertvolle technische M it
teilungen entgegengenommen und besprochen worden.

Von den Vorträgen erwähne ich nur in D essau: 
B r a u n e :  Über T ransport- und Abfüllvorrichtungen 
für ätzende Flüssigkeiten; Dr. T r z e c i o k :  Über 
Lagerung von feuergefährlichen Flüssigkeiten und 
H ü 11: Über die Erfolge der Bestrebungen zur Auf
stellung von Normalien für Schutzvorrichtungen an 
Papierschneidem aschinen. Schliesslich F r e y s t e d t : 
Die Unfallgefahren der Roll- und Industriebahnen.

Aus der Tagung in Nürnberg erwähne ich folgende 
Vorträge: Dr. B r a m k a m p :  Unfallgefahren der kom
primierten Gase, U h r i g :  Die Vorzüge des losen 
Sandbesatzes von Sprengschüssen im Sinne der Unfall
verhütung, S c h u b e r t h :  Die elektrischen Betriebe, 
ihre Gefahren, Sicherheits- und Unfallverhütungsvor
schriften; F r e u d e n b e r g :  Unfälle im Hochofen- und 
W alzwerkbetriebe.

In Kiel hatten wir den Vortragszyklus: „Zwei Jahr
zehnte berufsgenossenschaftlicher Unfallverhütung, E r
folge und fernere Ziele“ , bei denen die Herren Dr. L ö b -  
n e r ,  S p e c h t ,  K u m b r u c h ,  S i c k e l ,  B a u e r ,  
D e i t e r s ,  O t t o ,  H u g o  M e y e r ,  H o l t z h a u 
s e n ,  H ü t t ,  v o n  H o e s s l i n  und Dr. T  r z e c i o k 
mitgewirkt haben.

Von den in Braunschweig gehaltenen Vorträgen 
hebe ich hervo r: G eheim rat H a r t m a n n :  D ie b eso n 
deren G efahren der m odernen G rossgaskraftm otoren ; 
S e i d e l :  Unfälle in elektrischen Starkstrom anlagen 
und Unfallverhütungsvorschriften; Z e y s s i g :  Vor
führung eines W iederbelebungsapparates für künst
liche und natürliche Atmung nach Dr. B rat; H ü t t :  
Neuheiten an Papierverarbeitungsm aschinen.

In Koblenz beschäftigte uns die Besprechung zweier 
Rundschreiben des Reichsversicherungsamtes, die bei 
verschiedenen Berufsgenossenschaften verschieden aus
gelegt worden waren, und eine Reihe von hochinter
essanten technischen Mitteilungen, und im vorigen Jahre 
haben wir in F re iburg  folgende in teressan te  V orträge  
gehört: F r e u d e n b e r g :  Die Erfolge der M eister - 
und Arbeiterreisen zur Besichtigung der Ausstellung in 
Charlottenburg; E l t e n :  Unfallgefahren der Zentri
fugen ; S e i d e l :  Zwei bem erkenswerte Unfälle an 
Dampfkesseln; U r b a n :  Bestimmungen, die den Ver
kauf von M aschinen ohne Verkleidung der Zahnräder 
verbieten; Dr. T r z e c i o k :  Die Stellung der tech
nischen Aufsichtsbeamten zu dem Entwurf der Reichs
versicherungsordnung.

W ir wollen bei diesem Rückblick auch nicht un
serer Vereinszeitschrift vergessen, die uns viele Sorge 
gem acht hat, die sich aber schliesslich durchgerungen  
und vom „Gewerblich-Technischen Ratgeber“ zu der 
viel gelesenen Zeitschrift „Sozial-Technik“ , einer der 
verbreitetsten Zeitschriften au f dem  G ebiete der U nfall
versicherungsgesetzgebung und Gewerbehygiene en t
w ickelt hat, dank  der aufopfernden T ätigkeit ihres
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Schriftleiters, Regierungsrats L. K o l b e ,  und unseres 
lieben Verlegers A. S e y d e 1.

Auch unsere Vereinsschriften haben mehrfach neue 
Auflagen erlebt und sind gern gelesen worden. Unsere 
Schrift No. 10 können wir als „Festschrift“ zur E r
innerung an das 25 jährige Bestehen der Deutschen Be
rufsgenossenschaften übermorgen den Vorständen der 
Deutschen Berufsgenossenschaften und den Spitzen der 
uns vorgeordneten Behörden überreichen. W ir danken 
dies dem freundlichen Entgegenkommen der Kaiser 
Wilhelm und Kaiserin Augusta Viktoria-Stiftung, die 
uns mit reichen Mitteln unterstützt hat und der mühe
vollen Tätigkeit unseres lieben Kollegen B a u e r ,  der 
das überaus reiche Zahlenmaterial gesichtet und über
sichtlich so dargestellt hat, dass jede Berufsgenossen
schaft erkennen kann, welche Erfolge sie auf dem Ge
biete der Unfallverhütung und der Fürsorge für Ver
letzte bisher erzielt hat und welche Lücken etw a noch 
auszufüllen sind.

Trotz der gewiss umfassenden und die Zwecke der 
Unfallverhütung, wie die technische Fortbildung der 
technischen Aufsichtsbeamten, aus denen sich unser 
V erein  zu drei V ierteln  zusam m ensetzt, fö rdern 
den Tätigkeit, hat es der Verein doch, das darf nicht 
verschwiegen w erden, zu einer öffentlichen Anerken
nung im Vaterlande noch nicht gebracht. Die einzige 
öffentliche Ehrung und Anerkennung, die ihm zuteil 
wurde, kam aus dem Auslande. D ie österreichisch
ungarische M onarchie hat uns aus Anlass der Aus
stellung unserer Schriften auf der Internationalen 
Hygiene-Ausstellung in Budapest die grosse goldene 
Staatsm edaille verliehen. In unserem Vaterlande aber 
stehen noch weite Kreise innerhalb der Berufsgenossen
schaften, und ich fürchte auch innerhalb der Vorgesetzten 
Behörden und der königl. Gewerbeaufsicht, unseren 
Bestrebungen abw artend, wenn nicht gar abweisend 
gegenüber.

Man wittert in unseren Zusammenkünften Eigen- 
brödelei, Bestrebungen für unser eigenes W ohlergehen 
und hält vielfach, das ist mir schon direkt gesagt w or
den, unsere Zusammenkünfte im wesentlichen für 
solche, die dem Vergnügen dienen und den Berufs
genossenschaften unnütze Kosten verursachen. Viel
fach habe ich gehört, dass unsere Tagesordnung be
krittelt worden ist und für zu dürftig gehalten, um 
daraufhin eine Reise von einigen 100 km zu recht
fertigen. W ir dürfen aber deshalb nicht die Flinte ins 
Korn werfen und müssen hoffen, dass diejenigen Herren, 
die das W esen unserer Sache so wenig erfasst haben,
— eine falsche Politik treiben, wie Herr Geheimrat 
Blum heute früh sagte — sich doch vielleicht einmal 
entschliessen, an einer unserer Versammlungen selbst 
teilzunehmen und sich eines besseren zu belehren, sich 
zu überzeugen, dass nichts dem technischen Aufsichts

beamten oder dem Ingenieur, der sich berufsm ässig der 
Unfallverhütung widmet, dienlicher, ja, ich kann wohl 
sagen notwendiger ist, als eine gelegentliche Aus
sprache mit gleichstrebenden Kollegen. Es muss uns 
zum Tröste und zur Genugtuung gereichen, dass die
jenige Stelle, auf deren Urteil wir den meisten W ert 
legen müssen, dass der verehrte Herr Präsident des 
Reichsversicherungsamtes, wie er uns wiederholt be
wiesen und gesagt hat, und wie er hoffentlich dem 
nächst den Berufsgenossenschaften gegenüber deutlich 
hervorheben wird, diese abfällige Meinung über das 
W esen des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure 
nicht teilt.

Schon der erste Präsident des Reichsversicherungs
am tes D r. B oediker hatte , als unser V erein  von einer 
kleinen Zahl gleichgesinnter Männer in Berlin gegrün
det wurde — wir waren damals nur sieben Mann — , 
das richtige Verständnis für unsere Zwecke und Ziele, 
denn er hat sich nicht abhalten lassen, inm itten des 
kleinen Häufleins zu erscheinen, welches damals bei 
den Hauptversammlungen zusammenkam. Er hat uns 
gefördert, so viel er nur konnte. Ich erinnere mich 
deutlich, dass er in einer unserer ersten Versammlungen 
sagte: „Ich bin ja zwar n u r  Jurist, aber ich glaube 
doch im Verkehr mit so vielen M ännern des praktischen 
Lebens das richtige Verständnis für das W esen des 
Ingenieur-Berufes gewonnen zu haben, und ich glaube, 
ich werde allmählich auch noch ein Ingenieur.“

Mir fällt das alte, schöneL ied  „T e cognosce ip su m “ 
ein, was unser Albert Pütsch dereinst gedichtet hat, 
und welches die Gewissensfrage aufwirft, „w as sind 
das für Leute, die Ingenieure?“

„Sagt mir, sind es jene Menschen,
Die von Frankfurt bis nach Bentschen 
Bauten eine Eisenbahn?
Oder die mit Schwemmkanälen 
In Berlin sich müssen quälen 
Oder auch als Rieselmann?

usw., und das dann schliesst:

Wenn mit kritischem Verständnis 
Und mit richtiger Erkenntnis 
Für den Zweck der Industrie,
Sie, was W issenschaften lehrten 
Für die Praxis klug verwerten,
Dann sind Ingenieure sie.

In diesem Sinne muss noch mancher von uns erst 
ein Ingenieur werden, und dass er das werde, dazu 
sollen ihm nicht zuletzt die Vereinsversammlungen ver
helfen. Um sie nutzbringend zu gestalten, müssen aber 
alle Kräfte gleichmässig wirken, keiner darf zurück
stehen, wenn der Ruf an ihn ergeht, und jeder muss 
sein Scherflein beitragen, um unsere Versammlungen 
belehrend, anregend und nutzbringend zu gestalten.
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Ich habe Ihnen diese Mahnung schon sehr oft, auf 
jeder Hauptversammlung, die unter meiner Leitung 
stand, wiederholt. Ein Vorsitzender, der es mit seinem 
Amte ernst meint, kann dies gar nicht oft genug wieder
holen, und deshalb will ich auch heute an dem Tage, 
an dem ich mein Amt w ieder in Ihre Hände zurücklege, 
mit der Mahnung schliessen: Stellen Sie Ihre Kräfte 
mehr noch als bisher in den Dienst der gemeinsamen

Sache, arbeiten Sie nicht nur für sich, sondern auch für 
den Verein und für das Gemeinwohl und seien Sie ein
gedenk des W ortes, das uns unser Herr Präsident auf 
dem Berufsgenossenschaftstage in Stuttgart als ein 
gutes Richtwort gegeben hat: „W er rastet, der rostet“ .

Der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure lebe 
hoch!

Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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